
12.2 Baden-Württemberg 

12.2.1 Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg (LadÖG) 

Vom 14.02.2007 (GBl. BW, S. 135), zuletzt geändert durch Gesetz vom 10.11.2009 

(GBl. BW, S. 628) 

§ 1   Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten von Waren. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen geöffnet sein, soweit nicht Regelungen dieses Gesetzes entgegenstehen. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag 

fällt, ab 14 Uhr. 

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 

zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 

diesem Gesetz oder den hierauf gestützten Vorschriften Abweichungen von den Ladenschlusszeiten 

nach Absatz 2 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und 

 Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten. 

(4) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

(5) Absatz 2 gilt nicht für Volksfeste, die den Vorschriften des Titels III der Gewerbeordnung 

unterliegen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind. 

§ 3a   Verkauf alkoholischer Getränke 

(1) In Verkaufsstellen dürfen alkoholische Getränke in der Zeit von 22 Uhr bis 5 Uhr nicht verkauft 

werden. Hofläden sowie Verkaufsstellen von landwirtschaftlichen Genossenschaften, von 

landwirtschaftlichen Betrieben und auf Verkehrsflughäfen innerhalb der Terminals dürfen 

alkoholische Getränke abweichend von Satz 1 verkaufen.  

(2) § 3 Abs. 4 gilt entsprechend.  

(3) Auf Antrag der Gemeinden können die Regierungspräsidien örtlich und zeitlich beschränkte 

Ausnahmen vom Verbot nach Absatz 1 zulassen, wenn dabei die mit dem Gesetz verfolgten 



öffentlichen Belange gewahrt bleiben. Das Nähere wird durch Verwaltungsvorschrift der 

Landesregierung bestimmt. 

§ 4   Apotheken 

(1) Apotheken dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 zur Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, 

Säuglingspflege und Säuglingsnährmitteln, Hygieneartikeln sowie Desinfektionsmitteln geöffnet sein. 

(2) Die zuständige Behörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren 

Apotheken anzuordnen, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 abwechselnd ein Teil 

der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 

Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 

Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 5   Tankstellen 

(1) Tankstellen dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 geöffnet sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 

Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 

ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 6   Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen, Verkehrslandeplätzen, Personenbahnhöfen und in 

Fährhäfen 

(1) Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen und Verkehrslandeplätzen innerhalb der Terminals, 

Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs sowie in überregionalen Fährhäfen dürfen abweichend von 

§ 3 Abs. 2 geöffnet sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist Verkaufsstellen nach Absatz 1 nur die Abgabe 

von Reise - bedarf gestattet. 

(3) Absatz 2 gilt nicht für Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen. 

(...) 

§ 7   Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) In anerkannten Kur- und Erholungsorten dürfen Verkaufsstellen, die eine oder mehrere der 

nachfolgend genannten Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang führen, abweichend von § 

3 Abs. 2 Nr. 1 zum Verkauf von Reisebedarf, Sport- und Badegegenständen, Devotionalien sowie 

Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur 

Dauer von acht Stunden geöffnet sein, sofern und soweit dies durch die zuständige Behörde festgesetzt 

ist. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu 

nehmen. 

(2) Das Regierungspräsidium setzt im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit und Soziales 

Ausflugs- oder Wallfahrtsorte oder Ortsteile von Ausflugs- oder Wallfahrtsorten mit besonders 

starkem Tourismus fest, in denen von den Bestimmungen des Absatzes 1 Gebrauch gemacht werden 

darf. Die Festsetzung ist nach Wegfall der Voraussetzungen zu widerrufen. Das Regierungspräsidium 

gibt eine aktuelle Liste der Orte oder Ortsteile, in denen von den Bestimmungen des Absatzes 1 

Gebrauch gemacht werden darf, im Gemeinsamen Amtsblatt bekannt. 



§ 8   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen Festen, 

Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens drei Sonn- und Feiertagen 

geöffnet sein. Die zuständige Behörde bestimmt diese Tage und setzt die Öffnungszeiten fest. Die 

zuständigen kirchlichen Stellen sind vorher anzuhören, soweit weite Bevölkerungsteile der jeweiligen 

Kirche angehören. Satz 3 gilt nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober. 

(2) Die Offenhaltung von Verkaufsstellen kann auf bestimmte Bezirke und Handelszweige beschränkt 

werden. Sie darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr 

enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Wird die Offenhaltung von 

Verkaufsstellen auf bestimmte Bezirke beschränkt, so sind die verkaufsoffenen Sonn- oder Feiertage 

nur für diese Bezirke verbraucht. 

(3) Die Adventssonntage, die Feiertage im Dezember sowie der Oster- und Pfingstsonntag dürfen 

nicht freigegeben werden. 

§ 9   Besondere Warengruppen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein für 

die Abgabe von 

1. frischer Milch für die Dauer von insgesamt drei Stunden, 

2. Konditor- und frischen Backwaren für die Dauer von insgesamt drei Stunden, 

3. Blumen, wenn Blumen in erheblichem Umfang feilgehalten werden, für die Dauer von drei 

Stunden, am 1. November (Allerheiligen), am Muttertag, am Volkstrauertag, am Totensonntag und am 

1. Adventsonntag für die Dauer von sechs Stunden, 

4. selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten in Verkaufsstellen auf landwirtschaftlichen 

Betriebsflächen, in Hofläden und Verkaufsstellen von Genossenschaften für die Dauer von sechs 

Stunden, 

5. Zeitungen und Zeitschriften für die Dauer von sechs Stunden, 

6. Zubehör für die Dauer der Hauptleistung und in unmittelbarem räumlichen Zusammenhang dazu. 

(2) Absatz 1 Nr. 1 bis 4 gilt nicht für die Abgabe am 1. Weihnachtsfeiertag sowie am Oster- und 

Pfingstsonntag. 

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag 

fällt, 

1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genuss mittel feilhalten, und 

2. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden bis 

längstens 14 Uhr geöffnet sein. 

(4) Die zuständige Behörde kann über Absatz 1 hinaus abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 Ausnahmen 

für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder 

Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist. 



(5) Der Inhaber der Verkaufsstelle hat bei der Festlegung der jeweiligen Öffnungszeiten nach den 

Absätzen 1 und 3 die Zeit des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen. Die Lage der zugelassenen 

Öffnungszeiten nach Absatz 4 ist unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes 

festzusetzen. 

(6) Der Inhaber hat an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 

hinzuweisen. 

§ 10   Marktverkehr 

(1) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf Messen, Ausstellungen und Märkte, die den 

Vorschriften des Titels IV der Gewerbeordnung unterliegen und von der für den Vollzug des Titels IV 

der Gewerbeordnung zuständigen Behörde genehmigt worden sind, sofern in den folgenden Absätzen 

nichts anderes geregelt ist. 

(2) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 dürfen auf Groß- und 

Wochenmärkten nach Absatz 1 Waren zum Verkauf an den Endverbraucher nicht feilgehalten werden; 

jedoch kann die für den Vollzug des Titels IV der Gewerbeordnung zuständige Behörde in den 

Grenzen einer nach §§ 7 bis 9 zulässigen Offenhaltung der Verkaufsstellen eine Ausnahme zulassen. 

(3) Am 24. Dezember dürfen nach 14 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht feilgehalten 

werden. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3, 

4 bis 10 bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse dringend nötig werden. 

(2) Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 12   Besonderer Arbeitnehmerschutz 

(1) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen oder beim gewerblichen Feilhalten dürfen an Sonn- und 

Feiertagen nur während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur 

Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 

Minuten beschäftigt werden. Die Beschäftigungszeit des einzelnen Arbeitnehmers darf die Dauer von  

acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Bei nach § 7 zugelassenen Öffnungszeiten dürfen Arbeitnehmer in Verkaufsstellen oder beim 

gewerblichen Feilhalten an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen für jeweils nicht mehr als vier 

Stunden beschäftigt werden. 

(3) Werden Arbeitnehmer während zugelassener Öffnungszeiten nach §§ 4 bis 9 an Sonn- und 

Feiertagen beschäftigt, so sind sie an einem Werktag derselben Woche 

1. bei einer Beschäftigung von mehr als drei Stunden ab 13 Uhr, 

2. bei einer Beschäftigung von mehr als sechs Stunden ganztägig von der Beschäftigung freizustellen. 

Jeder dritte Sonntag muss beschäftigungsfrei bleiben. Werden Arbeitnehmer während zugelassener 

Öffnungszeiten nach §§ 4 bis 9 kürzer als drei Stunden an Sonn- und Feiertagen beschäftigt, muss in 

jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr oder ein Samstag- oder Montagvormittag bis 14 Uhr 

oder jeder zweite Sonntag beschäftigungsfrei bleiben. 



(...) 

(5) Warenautomaten dürfen von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen nur während der 

Öffnungszeiten der mit den Warenautomaten in räumlichem Zusammenhang stehenden Verkaufsstelle 

beschickt werden. 

(6) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der Absätze 1 bis 5 

zulassen. Die Bewilligung kann befristet und jederzeit widerrufen werden. 

(7) Inhaber einer Verkaufsstelle haben bei der Beschäftigung von mehr als einem Arbeitnehmer 

(...) 

2. ein Verzeichnis über Namen, Tag, Beschäftigungsart und -zeiten der an Sonn- und Feiertagen 

beschäftigten Arbeitnehmer sowie die Freistellungszeiten nach Absatz 

3 zu führen. Satz 1 Nr. 2 gilt auch für Gewerbetreibende nach § 2 Abs. 2. 

(8) Die Absätze 1 bis 7 gelten nicht für pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmer in Apotheken. 

§ 15   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 2 

a) den Bestimmungen und Festsetzungen nach § 3 Abs. 2 und 3, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 2, § 7 Abs. 1, § 8 

Abs. 1 und 2 sowie § 9, 

b) dem Verbot nach § 3 a, 

c) den Bestimmungen und Anordnungen nach § 4, 

d) den Bestimmungen und Festsetzungen nach § 10 Abs. 2 und 3, 

e) den Bestimmungen nach § 12 Abs. 1 bis 3, 

f) einer Verpflichtung nach § 12 Abs. 7, 

2. als Arbeitgeber der Bestimmung nach § 12 Abs. 5 oder 

(...) 

zuwiderhandelt. 

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. a bis d und Nr. 3 kann mit einer Geldbuße 

bis zu 10 000 Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 Buchst. e und f und Nr. 2 kann mit 

einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet werden. 

(...) 

§ 16   Straftaten 

Wer vorsätzlich als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 2 eine der 

in § 15 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. e bezeichneten Handlungen begeht und dadurch vorsätzlich oder 



fahrlässig Arbeitnehmer in ihrer Arbeitskraft oder Gesundheit gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis 

zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180 Tagessätzen bestraft. 

§ 17   Verhältnis zu anderen Normen 

(1) Die Regelungen dieses Gesetzes sind gesetzliche Vorschriften nach § 6 Abs. 1 des 

Feiertagsgesetzes. 

(2) Die bundesrechtlichen Regelungen des Gesetzes über den Ladenschluss und die darauf gestützten 

bundesrechtlichen Rechtsverordnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht anzuwenden.  

 

 

12.2.2 Gesetz über die Sonntage und Feiertage [von Baden-Württemberg] 

(Feiertagsgesetz - FTG)  

In der Fassung der Bekanntmachung vom 08.05.1995 (GBl. S. 450) 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   [Gesetzliche Feiertage] 

Gesetzliche Feiertage
1
 sind: 

Neujahr, 

Erscheinungsfest (6. Januar), 

Karfreitag, 

Ostermontag, 

Mai, 

Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, 

Fronleichnam, 

Allerheiligen (1. November), 

Erster Weihnachtstag, 

Zweiter Weihnachtstag. 

§ 2   [Kirchliche Feiertage] 

Kirchliche Feiertage sind: 

Gründonnerstag, 

                                                           
1
 Der „Tag der Deutschen Einheit“ (3. Oktober) als gesetzlicher Feiertag beruht auf Art. 2 Abs. 2 des 

Einigungsvertrags vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 889). 



Reformationsfest (31. Oktober), 

Allgemeiner Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten Sonntag des Kirchenjahres). 

§ 3   [Kirchliche Feiertage] 

Die gesetzlichen Feiertage sind Festtage und Feiertage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher 

Vorschriften. 

§ 4   [Kirchliche Feiertage] 

(1) Am Allgemeinen Buß- und Bettag steht den bekenntniszugehörigen Beschäftigten und 

Auszubildenden das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben, soweit nicht betriebliche 

Notwendigkeiten entgegenstehen. Weitere Nachteile als ein etwaiger Entgeltausfall für versäumte 

Arbeitszeit dürfen diesen aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

(2) An den übrigen in § 2 genannten kirchlichen Feiertagen haben die in einem Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der Kirchen und anerkannten Religionsgemeinschaften 

das Recht, zum Besuch des Gottesdienstes ihres Bekenntnisses von der Arbeit fernzubleiben, soweit 

nicht betriebliche Notwendigkeiten entgegenstehen. 

(3) Schüler haben an den kirchlichen Feiertagen Gründonnerstag und Reformationsfest schulfrei. 

Zweiter Abschnitt  Schutzbestimmungen 

§ 5   [Kirchliche Feiertage] 

Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe und der Erhebung nach 

Maßgabe der gewerbe- und arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie der Bestimmungen dieses 

Abschnitts geschützt. 

§ 6   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die 

geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit in gesetzlichen Vorschriften 

nichts anderes bestimmt ist. 

(2) Treibjagden dürfen an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen nicht abgehalten werden. 

(3) Das Verbot des Absatzes 1 gilt nicht 

1. für den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen 

Personenbeförderung dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass 

Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 

erforderlich sind; 

2. für unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

b) zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse, insbesondere zur Versorgung 

der Bevölkerung mit Milch, zur Ernte einschließlich der Be- und Verarbeitung leicht verderblicher 

Nahrungsgüter; 



3. für leichte Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern selbst oder ihren Angehörigen vorgenommen 

werden. 

(4) Soweit an den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen Arbeiten zulässig sind, ist hierbei auf 

das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. 

§ 7   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind in der Nähe von Kirchen und anderen dem 

Gottesdienst dienenden Gebäuden alle Handlungen zu vermeiden, die geeignet sind, den Gottesdienst 

zu stören. Dasselbe gilt am 24. Dezember für die Zeit ab 17 Uhr und am 31. Dezember für die Zeit von 

18 Uhr bis 21 Uhr. 

(2) An den Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober sind 

während des Hauptgottesdienstes verboten: 

1. öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzüge und Umzüge, soweit sie geeignet sind, 

den Gottesdienst unmittelbar zu stören; 

2. alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen; 

3. öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, zu denen öffentlich eingeladen oder für die 

Eintrittsgeld erhoben wird. 

(3) Soweit Messen und Märkte an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zugelassen sind, dürfen sie 

erst nach 11 Uhr beginnen. 

§ 8   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) Am Karfreitag und am Totengedenktag (Sonntag vor dem 1. Advent) sind verboten: 

1. öffentliche Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 

hinausgehen; 

2. sonstige öffentliche Veranstaltungen, soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem 

höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen; 

3. öffentliche Sportveranstaltungen am Karfreitag während des ganzen Tages, am Totengedenktag bis 

13 Uhr. 

Die Veranstaltungsverbote nach Satz 1 beginnen am Karfreitag um 0 Uhr und am Totengedenktag um 

3 Uhr. 

(2) Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, an Fronleichnam und am Ersten Weihnachtstag sind öffentliche 

Sportveranstaltungen bis 11 Uhr verboten. 

(3) An den übrigen Tagen der Karwoche (Palmsonntag bis Karsamstag), am Ostersonntag, 

Pfingstsonntag, an Fronleichnam, am Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor dem 1. Advent) und am 

Ersten Weihnachtstag können öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, auch soweit sie nach § 

7 Abs. 2 nicht verboten sind, von der Kreispolizeibehörde auf Antrag der Ortspolizeibehörde verboten 

werden, wenn sie nach den besonderen örtlichen Verhältnissen Anstoß zu erregen geeignet sind. 

 



§ 9   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) An den kirchlichen Feiertagen gilt die Bestimmung des § 7 Abs. 1 Satz 1 mit Beschränkung auf die 

Zeit des Hauptgottesdienstes am Vormittag, am Allgemeinen Buß- und Bettag mit Beschränkung auf 

die Zeit des Hauptgottesdienstes am Vormittag und am Abend. 

(2) Die Zeit des Hauptgottesdienstes wird von den Ortspolizeibehörden nach Anhörung der Pfarrämter 

bekanntgemacht. 

§ 10   [Schutz der Gottesdienstzeiten] 

(1) Öffentliche Tanzunterhaltungen sind an Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, 

Volkstrauertag, Totengedenktag und am 24. Dezember von 3 Uhr bis 24 Uhr, am Gründonnerstag, 

Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des ganzen Tages verboten. 

(2) An den übrigen Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. 

Oktober sind öffentliche Tanzunterhaltungen von 3 Uhr bis 11 Uhr verboten. 

§ 11   [Nicht öffentliche Tanzunterhaltungen] 

Tanzunterhaltungen von Vereinen und geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen sind an 

Allerheiligen, am Allgemeinen Buß- und Bettag, Volkstrauertag und Totengedenktag von 3 Uhr bis 24 

Uhr, am Gründonnerstag, Karfreitag, Karsamstag und am Ersten Weihnachtstag während des ganzen 

Tages verboten. 

§ 12   [Nicht öffentliche Tanzunterhaltungen] 

(1) In besonderen Ausnahmefällen können die Ortspolizeibehörden von den Vorschriften des § 7 Abs. 

2 und des § 11, die Kreispolizeibehörden von den übrigen Vorschriften dieses Abschnitts befreien. 

(2) Das Innenministerium kann aus wichtigem Grund allgemein Ausnahmen von der Vorschrift des § 

6 Abs. 1 zulassen. 

(3) Vor der Erteilung einer Ausnahmebewilligung sind die zuständigen kirchlichen Stellen zu hören. 

Dies gilt nicht, wenn von Vorschriften zum Schutz des 1. Mai oder des 3. Oktober eine 

Ausnahmebewilligung erteilt werden soll. 

§ 13   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. den Vorschriften über das Verbot 

a) öffentlich bemerkbarer Arbeiten (§ 6 Abs. 1), 

b) von Treibjagden (§ 6 Abs. 2), 

c) von Handlungen, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören (§ 7 Abs. 1, § 9 Abs. 1), 

d) öffentlicher Versammlungen unter freiem Himmel, Aufzüge oder Umzüge, öffentlicher 

Veranstaltungen oder Vergnügungen während des Hauptgottesdienstes (§ 7 Abs. 2), 

e) von Messen und Märkten (§ 7 Abs. 3), 



f) öffentlicher Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, sonstiger öffentlicher Veranstaltungen, 

soweit sie nicht der Würdigung des Feiertages oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft 

oder Volksbildung dienen, oder öffentlicher Sportveranstaltungen (§ 8 Abs. 1 und 2), 

g) öffentlicher Tanzunterhaltungen (§ 10) oder von Tanzunterhaltungen von Vereinen oder 

geschlossenen Gesellschaften in Wirtschaftsräumen (§ 11); 

2. einem vollziehbaren Verbot nach § 8 Abs. 3  

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 3 000 Deutsche Mark geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

sind die Ortspolizeibehörden. 

 

 

12.3 Bayern 

Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage [von Bayern] (Feiertagsgesetz - 

FTG) 

Vom 21.05.1980 (GVBl. S. 215), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.05.2006 (GVBl S. 190) 

Art. 1   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind  

1. im ganzen Staatsgebiet 

Neujahr, 

Heilige Drei Könige (Epiphanias), 

Karfreitag, 

Ostermontag, 

der 1. Mai, 

Christi Himmelfahrt, 

Pfingstmontag, 

Fronleichnam, 

der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit, 

Allerheiligen, 

Erster Weihnachtstag, 

Zweiter Weihnachtstag, 



2. in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung 

Mariä Himmelfahrt. 

(2) In der Stadt Augsburg ist außerdem der 8. August (Friedensfest) gesetzlicher Feiertag.  

(3) Das Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung stellt nach dem Ergebnis der letzten 

Volkszählung fest, in welchen Gemeinden entweder mehr katholische oder mehr evangelische 

Einwohner ihren Wohnsitz hatten. 2  Ist danach Mariä Himmelfahrt in einer Gemeinde gesetzlicher 

Feiertag, so macht die Gemeinde dies ortsüblich bekannt.  

Art. 2   Schutz der Sonn- und Feiertage 

(1) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten, die 

geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, verboten, soweit auf Grund Gesetzes nichts 

anderes bestimmt ist.  

(2) Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes sind außerdem verboten  

1. alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 

gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden, soweit diese Handlungen geeignet 

sind, den Gottesdienst zu stören, 

2. öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen; erlaubt sind jedoch Sportveranstaltungen und die 

herkömmlicherweise in dieser Zeit stattfindenden Veranstaltungen der Kunst, Wissenschaft oder 

Volksbildung, soweit sie nicht unter Nummer 1 fallen, 

3. Treibjagden. 

(3) Diese Verbote (Absätze 1 und 2) gelten nicht  

für den Betrieb der Deutschen Bundespost, der Deutschen Bundesbahn und sonstiger Unternehmen, 

die der Personenbeförderung dienen, 

für Instandsetzungsarbeiten an Verkehrsmitteln, soweit sie zur Weiterfahrt erforderlich sind, 

für unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse,  

zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse öffentlicher Einrichtungen 

oder zur Verhütung oder Beseitigung eines Notstands erforderlich sind, 

für leichtere Arbeiten in Gärten, die von den Besitzern oder ihren Angehörigen vorgenommen werden, 

für den Betrieb von Autowaschanlagen an Sonn- und Feiertagen - ausgenommen Neujahr, Karfreitag, 

Ostersonntag, Ostermontag, 1. Mai, Pfingstsonntag, Pfingstmontag sowie Erster und Zweiter 

Weihnachtstag - ab 12.00 Uhr, wenn die Gemeinde dies in ihrem Gemeindegebiet durch Verordnung 

zugelassen hat. 

(4) Als ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes gilt die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die 

Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung diese Zeit zur Anpassung an die örtlichen religiösen 

Gewohnheiten abweichend von Satz 1 festzulegen. Die Gesamtdauer der Schutzzeit darf hierbei nicht 

weniger als drei und nicht mehr als sechs Stunden betragen.  

 



Art. 3   Stille Tage 

(1) Stille Tage sind  

Aschermittwoch, 

Gründonnerstag, 

Karfreitag, 

Karsamstag, 

Allerheiligen, 

der zweite Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag, 

Totensonntag, 

Buß- und Bettag, 

Heiliger Abend (ab 14.00 Uhr). 

(2) An den stillen Tagen sind öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen nur dann erlaubt, wenn der 

diesen Tagen entsprechende ernste Charakter gewahrt ist. Sportveranstaltungen sind jedoch erlaubt, 

ausgenommen am Karfreitag und am Buß- und Bettag. Am Karfreitag sind außerdem in Räumen mit 

Schankbetrieb musikalische Darbietungen jeder Art verboten.  

(3) Das Staatsministerium des Innern kann aus besonderem Anlaß, der eine Staatstrauer gebietet, 

weitere Tage durch Verordnung einmalig zu stillen Tagen erklären. In die Verordnung können auch 

die in Absatz 2 Sätze 2 und 3 vorgesehenen Beschränkungen für Karfreitag aufgenommen werden.  

(4) Die Vorschriften des Art. 2 bleiben unberührt.  

Art. 4 Schutz des Festes Mariä Himmelfahrt, soweit es nicht gesetzlicher Feiertag ist, und des 

Buß- und Bettages  

Es werden das Fest Mariä Himmelfahrt in den Gemeinden, in denen es nicht gesetzlicher Feiertag ist, 

und der Buß- und Bettag wie folgt geschützt:  

Während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr sind alle 

vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 

gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden verboten, soweit diese Handlungen 

geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. Die Vorschriften des Art. 2 Abs. 3 gelten entsprechend. 

Den bekenntniszugehörigen Arbeitnehmern sämtlicher öffentlichen und privaten Betriebe und 

Verwaltungen steht das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben. Dies gilt nicht für Arbeiten, welche 

nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung auch an gesetzlichen Feiertagen vorgenommen werden 

dürfen, und für solche Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebs oder zur Erledigung 

unaufschiebbarer Geschäfte bei den Behörden notwendig sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 

Lohnausfall für versäumte Arbeitszeit dürfen den betreffenden Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben 

nicht erwachsen.  

An den Schulen aller Gattungen entfällt der Unterricht. 

 



Art. 5   Befreiungen 

Die Gemeinden können aus wichtigen Gründen im Einzelfall von den Verboten der Art. 2, 3 und 4 

Befreiung erteilen, nicht jedoch für den Karfreitag.  

Art. 6   Israelitische Feiertage 

(1) Als israelitische Feiertage werden nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 geschützt  

das Osterfest (die ersten zwei und die letzten zwei Tage), 

das Wochenfest (zwei Tage), 

das Laubhüttenfest (die ersten zwei und die letzten zwei Tage), 

das Neujahrsfest (zwei Tage), 

der Versöhnungstag (ein Tag). 

(2) An den israelitischen Feiertagen sind während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes in der 

Nähe von Synagogen und sonstigen, der israelitischen Kultusgemeinde zu gottesdienstlichen Zwecken 

dienenden Räumen verboten  

alle vermeidbaren lärmerzeugenden Handlungen, soweit sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, 

öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, Auf- und Umzüge. 

(3) Als ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes gilt die Zeit zwischen 7.00 Uhr und 11.00 Uhr. Die 

Gemeinden werden ermächtigt, durch Verordnung diese Zeit zur Anpassung an die örtlichen religiösen 

Gewohnheiten abweichend von Satz 1 festzulegen. Die Gesamtdauer der Schutzzeit darf hierbei nicht 

weniger als drei und nicht mehr als sechs Stunden betragen.  

(4) An den israelitischen Feiertagen haben die bekenntniszugehörigen Schüler an den Schulen aller 

Gattungen unterrichtsfrei.  

(5) An den israelitischen Feiertagen steht den bekenntniszugehörigen Arbeitnehmern sämtlicher 

öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen das Recht zu, von der Arbeit fernzubleiben. Dies 

gilt nicht für Arbeiten, welche nach den Bestimmungen der Gewerbeordnung auch an gesetzlichen 

Feiertagen vorgenommen werden dürfen, und für solche Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des 

Betriebs oder zur Erledigung unaufschiebbarer Geschäfte bei den Behörden notwendig sind. Weitere 

Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für versäumte Arbeitszeit dürfen den betreffenden 

Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen.  

Art. 7   Ordnungswidrigkeiten 

Mit Geldbuße bis zu zehntausend Euro kann belegt werden, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen Art. 2 Abs. 1 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten 

ausführt, die geeignet sind, die Feiertagsruhe zu beeinträchtigen, 

2. entgegen Art. 2 Abs. 2 während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes vermeidbare 

lärmerzeugende Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu gottesdienstlichen Zwecken 

dienenden Räumen und Gebäuden vornimmt, soweit diese Handlungen geeignet sind, den 

Gottesdienst zu stören, oder öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen oder Treibjagden durchführt, 



3. entgegen Art. 3 Abs. 2 

a) an den stillen Tagen öffentliche Unterhaltungsveranstaltungen, bei denen der diesen Tagen 

entsprechende ernste Charakter nicht gewahrt ist, durchführt, 

b) am Buß- und Bettag Sportveranstaltungen durchführt, 

c) am Karfreitag Sportveranstaltungen durchführt oder in Räumen mit Schankbetrieb musikalische 

Darbietungen erbringt, 

4. einer auf Grund Art. 3 Abs. 3 erlassenen Verordnung zuwiderhandelt, sofern sie für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist, 

5. entgegen Art. 4 Nr. 1 während der ortsüblichen Zeit des Hauptgottesdienstes von 7.00 Uhr bis 11.00 

Uhr vermeidbare lärmerzeugende Handlungen in der Nähe von Kirchen und sonstigen zu 

gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden vornimmt, soweit diese Handlungen 

geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, 

6. entgegen Art. 6 Abs. 2 an israelitischen Feiertagen während der ortsüblichen Zeit des 

Hauptgottesdienstes in der Nähe von Synagogen oder sonstigen, der israelitischen Kultusgemeinde zu 

gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen vermeidbare lärmerzeugende Handlungen vornimmt, 

soweit sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören, oder öffentliche Versammlungen unter freiem 

Himmel, Auf- oder Umzüge durchführt. 

Art. 9   Übergangs- und Schlußvorschriften 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1981 in Kraft.  

(2) Die Regelung des Art. 1 Abs. 1 Nr. 1 tritt hinsichtlich Allerheiligen abweichend von Absatz 1 am 

1. Januar 1984 in Kraft. Bis dahin ist Allerheiligen gesetzlicher Feiertag  

in Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung, 

in Gemeinden mit überwiegend evangelischer Bevölkerung, wenn die Gemeinde nach Anhörung des 

zuständigen evangelischen Dekanats durch Verordnung feststellt, daß dieser Tag in der Gemeinde 

auch von der evangelischen Bevölkerung gefeiert wird und damit gesetzlicher Feiertag ist. 

Soweit Allerheiligen nicht gesetzlicher Feiertag ist, gelten Art. 1 Abs. 3, Art. 4 Nrn. 1 bis 3, Art. 5, 7 

Nr. 5 und Art. 8 .  

 

 

12.4 Berlin 

12.4.1 Berliner Ladenöffnungsgesetz (BerlLadÖffG) 

Vom 14.11.2006 (GVBl. Berlin, S. 1045), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2010 

(GVBl. Berlin S. 467) 

§ 1   Geltungsbereich  

Dieses Gesetz regelt die Ladenöffnungszeiten von gewerblichen Anbietern sowie damit  



zusammenhängend die Beschäftigung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer als Verkaufspersonal 

in Verkaufsstellen des Einzelhandels.  

§ 2   Begriffsbestimmungen  

(...)  

(5) Feiertage sind die gesetzlichen Feiertage.  

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten  

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0.00 bis 24.00 Uhr geöffnet sein.  

(2) Verkaufsstellen müssen, soweit die §§ 4 bis 6 nichts Abweichendes bestimmen, geschlossen sein  

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr.  

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte.  

(4) Die bei Ladenschluss anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch bedient werden.  

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen öffnen  

1. Verkaufsstellen, die für den Bedarf von Touristen ausschließlich Andenken, Straßenkarten, 

Stadtpläne, Reiseführer, Tabakwaren, Verbrauchsmaterial für Film- und Fotozwecke, Bedarfsartikel 

für den alsbaldigen Verbrauch sowie Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr anbieten, von 

13.00 bis 20.00 Uhr und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 13.00 

bis 17.00 Uhr ,  

2. Verkaufsstellen zur Versorgung der Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände oder im 

Gebäude einer Veranstaltung oder eines Museums mit themenbezogenen Waren oder mit Lebens- und 

Genussmitteln zum sofortigen Verzehr während der Veranstaltungs- und Öffnungsdauer,  

3. Verkaufsstellen, deren Angebot ausschließlich aus einer oder mehreren der Warengruppen Blumen 

und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnisse 

besteht, von 7.00 bis 16.00 Uhr, an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und am 24. Dezember, 

wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr,  

4. Verkaufsstellen mit überwiegendem Lebens- und Genussmittelangebot am 24. Dezember, wenn 

dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr,  

5. Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte von 7.00 bis 18.00 Uhr. 

(2) In Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 

1. darf leicht verderbliches Obst und Gemüse vom Erzeuger angeboten werden an Sonn- und 

Feiertagen und am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 

Uhr,  

2. dürfen Weihnachtsbäume angeboten werden an Adventssonntagen von 7.00 bis 20.00 Uhr und am 

24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Adventssonntag fällt, von 7.00 bis 14.00 Uhr.  



(3) Am Ostermontag, Pfingstmontag und am zweiten Weihnachtsfeiertag dürfen als Waren nach 

Absatz 1 Nr. 3 nur Zeitungen und Zeitschriften und in Verkaufsstellen nach § 2 Abs. 1 Nr. 3 leicht 

verderbliches Obst und Gemüse vom Erzeuger angeboten werden. Am Karfreitag, Volkstrauertag und 

Totensonntag dürfen Kunst- und Gebrauchtwarenmärkte nicht öffnen.  

§ 5   Besondere Verkaufsstellen  

An Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember dürfen geöffnet sein:  

1. Apotheken für die Abgabe von Arzneimitteln und das Anbieten von apothekenüblichen Waren,  

2. Tankstellen für das Anbieten von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie für das Anbieten von Betriebsstoffen und 

von Reisebedarf,  

3. Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, auf Verkehrsflughäfen und in Reisebusterminals für das 

Anbieten von Reisebedarf. Auf Fernbahnhöfen dürfen darüber hinaus Waren des täglichen 

Verbrauchs, insbesondere Erzeugnisse für den allgemeinen Lebens- und Haushaltsbedarf und 

Reisegepäck, Reisetaschen, Fan- und Geschenkartikel sowie Sehhilfen angeboten werden. Auf dem 

Flughafen Berlin-Tegel dürfen darüber hinaus Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs, insbesondere 

Erzeugnisse für den allgemeinen Lebens- und Haushaltsbedarf, Textilien, Sportartikel, sowie 

Geschenkartikel angeboten werden. 

§ 6   Weitere Ausnahmen  

(1) Die für die Ladenöffnungszeiten zuständige Senatsverwaltung legt im öffentlichen Interesse 

ausnahmsweise die Öffnung von Verkaufsstellen an jährlich acht, nicht unmittelbar 

aufeinanderfolgenden Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 13.00 bis 20.00 Uhr durch 

Allgemeinverfügung fest. Bei Vorliegen eines herausragend gewichtigen öffentlichen Interesses 

können andere Öffnungszeiten festgesetzt und die Öffnung an unmittelbar aufeinanderfolgenden 

Sonn- und Feiertagen zugelassen werden. Die Allgemeinverfügung soll bis spätestens zum Ende des 

zweiten Quartals beziehungsweise zum Ende des vierten Vorjahresquartals für das folgende Halbjahr 

verkündet werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für den 1. Januar, den 1. Mai, den Karfreitag, den 

Ostersonntag, den Pfingstsonntag, den Volkstrauertag, den Totensonntag, den 24. Dezember, wenn er 

auf einen Adventssonntag fällt, und die Feiertage im Dezember. 

(2) Verkaufsstellen dürfen aus Anlass besonderer Ereignisse, insbesondere von Firmenjubiläen und 

Straßenfesten, an jährlich zwei weiteren Sonn- oder Feiertagen von 13.00 bis 20.00 Uhr öffnen. Die 

Verkaufsstelle hat dem zuständigen Bezirksamt die Öffnung unter Angabe des Anlasses zwei Wochen 

vorher in Textform anzuzeigen. Absatz 1 Satz 4 gilt entsprechend.  

  (3) Verkaufsstellen dürfen auch bei Vorliegen der Voraussetzungen der Absätze 1 oder 2 nicht an 

zwei aufeinanderfolgenden und nur an insgesamt zwei Sonn- oder Feiertagen pro Monat geöffnet 

haben, soweit nicht nach Absatz 1 die Öffnung an unmittelbar aufeinanderfolgenden Sonnund 

Feiertagen zugelassen ist.  

§ 7   Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen in Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nur mit  

Verkaufstätigkeiten während der jeweils zulässigen oder zugelassenen Öffnungszeiten und, soweit 

dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während weiterer 



30 Minuten beschäftigt werden. Für ihre Beschäftigung gelten die Vorschriften des § 11 des 

Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), das zuletzt durch die Artikel 5 und 6 des 

Gesetzes vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1962) geändert worden ist, entsprechend. 

(2) Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind auf deren Verlangen in jedem Kalendermonat 

mindestens an einem Sonnabend freizustellen. Dieser Tag soll in Verbindung mit einem freien 

Sonntag gewährt werden.  

(3) Beschäftigte, die mit mindestens einem Kind unter zwölf Jahren in einem Haushalt leben oder eine 

anerkannt pflegebedürftige angehörige Person versorgen, sollen auf Verlangen von einer 

Beschäftigung nach 20.00 Uhr beziehungsweise an verkaufsoffenen Sonn- und Feiertagen freigestellt 

werden, soweit die Betreuung durch eine andere im jeweiligen Haus- halt lebende Person nicht 

gewährleistet ist.  

(4) Inhaberinnen und Inhaber von Verkaufsstellen müssen ein Verzeichnis über die am Sonn- und 

Feiertag geleistete Arbeit und den dafür gewährten Freizeitausgleich mit Namen, Tag, 

Beschäftigungsart und dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer führen. Das 

Verzeichnis ist mindestens zwei Jahre nach Ablauf des jeweiligen Kalenderjahres aufzubewahren. 

§ 8   Aufsicht und Auskunft  

(1) Inhaberinnen und Inhaber von Verkaufsstellen haben den zuständigen Behörden auf Verlangen die 

zur Überwachung der Einhaltung dieses Gesetzes erforderlichen Angaben voll- ständig zu machen und 

das Verzeichnis nach § 7 Abs. 4 vorzulegen. Die Auskunftspflicht obliegt auch den beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.  

(2) Die Beauftragten der zuständigen Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 

Öffnungszeiten zu betreten und zu besichtigen. Das Betreten und Besichtigen der Verkaufsstelle ist zu 

gestatten. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 

28 Abs. 2 Satz 1 der Verfassung von Berlin) wird insoweit eingeschränkt.  

 (3) Die zuständigen Behörden können die erforderlichen Maßnahmen zur Erfüllung der sich aus 

diesem Gesetz ergebenden Pflichten anordnen. 

§ 9   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 

Verkaufsstelle,  

1. entgegen § 3 Abs. 2 und 3 eine Verkaufsstelle öffnet oder Waren anbietet,  

2. entgegen den §§ 4 und 5 über die zulässigen Öffnungszeiten hinaus Waren oder Waren außerhalb 

der genannten Warengruppen anbietet,  

3. entgegen § 6 über die zulässige Anzahl der Sonn- oder Feiertage oder über die zulässigen 

Öffnungszeiten hinaus Verkaufsstellen öffnet oder Waren anbietet oder die rechtzeitige Anzeige in 

Textform unter Angabe des Anlasses bei der zuständigen Behörde unterlässt, 

4. entgegen § 7 Abs. 1 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die zulässigen Zeiten hinaus 

beschäftigt,  

5. entgegen § 7 Abs. 2 nicht in jedem Kalendermonat mindestens an einem Sonnabend 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf deren Verlangen freistellt,  
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6. entgegen § 7 Abs. 4 kein Verzeichnis führt, es unrichtig oder unvollständig führt oder nicht 

aufbewahrt,  

7. entgegen § 7 Abs. 5 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an mehr als zwei Adventssonntagen im 

Jahr beschäftigt, 

8. entgegen § 8 Abs. 1 Angaben nicht oder falsch oder unvollständig macht oder Verzeichnisse nicht 

vorlegt. 

(2) Ordnungswidrig handelt ferner, wer vorsätzlich oder fahrlässig einen Kunst- oder 

Gebrauchtwarenmarkt entgegen den §§ 3 und 4 betreibt.  

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können mit einer Geldbuße bis zu 2 500 Euro, in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 4 und des Absatzes 2 mit einer Geldbuße bis zu 15000 Euro geahndet werden.  

§ 11   Aufhebung bisherigen Rechts  

(…) 

 

 

12.4.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Berlin] 

Vom 28.10.1954 (GVBl. S. 615), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2010 (GVBl S. 560) 

§ 1   Allgemeine Feiertage 

(1) Allgemeine Feiertage sind außer den Sonntagen: 

der Neujahrstag 

der Karfreitag 

der Ostermontag 

der 1. Mai 

der Himmelfahrtstag 

der Pfingstmontag 

der Tag der deutschen Einheit 

der 1. Weihnachtstag, 

der 2. Weihnachtstag. 

(2) Die in Absatz 1 bezeichneten Tage sind allgemeine, gesetzliche und staatlich anerkannte Feiertage 

und Festtage auch im Sinne anderer gesetzlicher Bestimmungen. 

(3) Die Sonntage und allgemeinen Feiertage genießen als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 

Erhebung staatlichen Schutz. 

 



§ 2  Religiöse Feiertage 

(1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind Feiertage, die von den christlichen Kirchen, den 

muslimischen Glaubensgemeinschaften, der Jüdischen Gemeinde zu Berlin und anderen 

Religionsgesellschaften begangen werden und nicht allgemeine Feiertage im Sinne des § 1 sind.  

  (2) Den in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehenden Angehörigen einer 

Religionsgesellschaft ist an den religiösen Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zum Besuch 

der religiösen Veranstaltungen zu geben, soweit nicht unabweisbare betriebliche Notwendigkeiten 

entgegenstehen.  

§ 3   Gedenk- und Trauertage 

(1) Der vorletzte Sonntag vor dem 1. Advent ist Volkstrauertag. 

(2) Der letzte Sonntag vor dem 1. Advent ist Totensonntag. 

§ 4   Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsvorschriften 

Der Senat wird ermächtigt, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlichen Rechts- und 

Verwaltungsvorschriften, insbesondere Vorschriften über den Schutz der Sonntage, der allgemeinen 

und der religiösen Feiertage sowie der Gedenk- und Trauertage, zu erlassen. Diese Vorschriften 

können sich auch auf den Schutz des Tages vor dem Weihnachtsfest (Heiligabend) und der Woche vor 

Ostern (Karwoche) beziehen. Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des 

Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 5   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig gegen die auf Grund des § 4 erlassenen 

Schutzvorschriften verstößt, soweit die Schutzvorschrift für einen bestimmten Tatbestand auf diese 

Bußgeldvorschrift verweist. Die Verweisung ist nicht erforderlich, soweit die Vorschrift vor dem 1. 

Juli 1969 erlassen worden ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 6   Inkrafttreten und Aufhebung früherer Vorschriften 

(1) Die Vorschrift des § 4 dieses Gesetzes tritt am Tage nach der Verkündung im Gesetz- und 

Verordnungsblatt für Berlin in Kraft. 

(2) Im übrigen tritt das Gesetz einen Monat nach seiner Verkündung in Kraft. (...) 
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12.3 Brandenburg 

12.3.1 Brandenburgisches Ladenöffnungsgesetz (BbgLöG) 

Vom 27.11.2006 (GVBl. I Brandenburg, S. 158), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

20.12.2010 (GVBL. I Nr. 46 S.1) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Öffnung von Verkaufsstellen sowie das gewerbliche Anbieten von Waren 

außerhalb von Verkaufsstellen und die damit in Verbindung stehenden Beschäftigungszeiten des 

Verkaufspersonals.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die in § 2 Abs. 1 des Feiertagsgesetzes bestimmten 

gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen an Werktagen von 0 Uhr bis 24 Uhr geöffnet sein (allgemeine 

Ladenöffnungszeiten), soweit nachfolgend keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, der auf einen Adventssonntag fällt, 

2. am 24. Dezember, sofern dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr. 

(3) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren 

zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 

diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 

diese Abweichungen auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber in oder an der 

Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr 

geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, deren Angebot in erheblichem Umfang aus einer oder mehreren der Warengruppen 

Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, Milch und 

Milcherzeugnisse besteht, für die Dauer von fünf zusammenhängenden Stunden, 

2. Verkaufsstellen für überwiegend selbst erzeugte oder verarbeitete landwirtschaftliche Produkte für 

die Dauer von acht Stunden. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht verderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 

außerhalb von Verkaufsstellen in der Zeit von 7 Uhr bis 19 Uhr angeboten werden. 

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen, sofern der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, in der  



Zeit von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, 

2. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen. 

(4) Die Absätze 1 und 2 gelten nicht für die Abgabe der Waren am Ostermontag, Pfingstmontag und 

am zweiten Weihnachtsfeiertag. Ausgenommen ist der Verkauf tagesaktueller Zeitungen. 

§ 5   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von § 3 Absatz 2 Nummer 1 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen 

Ereignissen an jährlich höchstens sechs Sonn- oder Feiertagen in der Zeit von 13 bis 20 Uhr geöffnet 

sein, soweit nicht Lärmschutzgebote entgegenstehen. Diese Tage und die Öffnungszeiten werden 

durch die örtliche Ordnungsbehörde mittels ordnungsbehördlicher Verordnung festgesetzt. Eine 

Öffnung darf nicht für den Karfreitag, die Oster- und Pfingstsonntage, den Volkstrauertag, den 

Totensonntag, den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag zugelassen werden. Mehr als zwei Sonn- 

oder Feiertage innerhalb von vier Wochen dürfen nicht freigegeben werden. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen in einzelnen in der Rechtsverordnung 

nach Absatz 3 aufzuführenden Kurorten, Ausflugs- und Erholungsorten an jährlich höchstens 40 

Sonn- und Feiertagen von 11 Uhr bis 19 Uhr geöffnet sein. Neben Waren, die für diese Orte 

kennzeichnend sind, dürfen Waren zum sofortigen Verzehr, überwiegend in der Region erzeugte oder 

verarbeitete landwirtschaftliche und handwerkliche Produkte, Tabakwaren, Blumen, Zeitungen und 

Sportartikel verkauft werden. Die in Satz 1 genannten Sonn- und Feiertage werden durch die 

Kreisordnungsbehörden als Sonderordnungsbehörden mittels ordnungsbehördlicher Verordnung 

festgesetzt. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Orte nach Absatz 2 durch Rechtsverordnung zu 

bestimmen. Sie kann dabei eine Beschränkung auf bestimmte Ortsteile vorsehen. 

§ 6   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist Apotheken an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember die 

Öffnung ihrer Verkaufsstellen zur Abgabe von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren während 

des ganzen Tages gestattet. 

(2) Die Landesapothekerkammer regelt, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 

abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 

sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. Die 

Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 7   Tankstellen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember 

während des ganzen Tages geöffnet sein. 

(2) An Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für 

die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von 

Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 
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§ 8   Verkaufsstellen in Personenbahnhöfen und auf Flughäfen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen und auf Flughäfen an 

Sonn- und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf sowie Geschenkartikeln während des ganzen 

Tages geöffnet sein. 

(2) Auf Flughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs 

verkauft werden. 

§ 9   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

In Einzelfällen kann die von der Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmte Behörde 

befristete Ausnahmen von den §§ 3 bis 8 bewilligen, wenn ein herausragend gewichtiges öffentliches 

Interesse vorliegt. 

§ 10   Beschäftigungszeiten 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 

während der ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten und, soweit dies zur Erledigung von 

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während weiterer 30 Minuten beschäftigt 

werden. Die Beschäftigungszeit einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers an Sonn- und 

Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gemäß Absatz 1 an einem Sonn- oder Feiertag 

beschäftigt werden, sind, wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag 

derselben Woche ab 13 Uhr und, wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert, an einem 

ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit freizustellen; mindestens jeder dritte Sonntag muss 

beschäftigungsfrei bleiben. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag 

oder in jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Arbeitnehmerinnen 

und Arbeitnehmer dürfen an höchstens zwei Adventssonntagen im Jahr beschäftigt werden. 

(...) 

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit Namen, 

Tag und Beschäftigungsdauer der an Sonn- und Feiertagen beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer und über die diesen gemäß Absatz 2 zum Ausgleich für die Beschäftigung gewährte 

Freistellung zu führen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

§ 11   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung dieses Gesetzes obliegt den örtlichen Ordnungsbehörden. 

Bezüglich der Beschäftigungszeiten nach § 10 obliegt die Aufsicht der für den Arbeitsschutz 

zuständigen Landesoberbehörde. 

(...) 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3 Abs. 2 bis 4 Verkaufsstellen öffnet oder Waren gewerblich anbietet oder 

Öffnungszeiten der Verkaufsstelle nicht von außen deutlich lesbar bekannt gibt, 



2. entgegen den §§ 4 bis 9 Waren zum gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten 

Warengruppen anbietet, 

3. entgegen § 10 Abs. 1 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmer beschäftigt, 

4. entgegen § 10 Abs. 2 Arbeitnehmerinnen oder Arbeitnehmern die Ausgleichszeiten für Sonn- oder 

Feiertagsarbeit nicht oder nicht ausreichend gewährt, 

5. entgegen § 10 Abs. 5 die Beschäftigungszeiten nicht aufzeichnet oder die Aufzeichnungen nicht 

aufbewahrt, 

6. entgegen § 11 Abs. 2 Auskünfte oder Verzeichnisse nicht erteilt oder nicht vorlegt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 und 2 können mit einer Geldbuße bis zu 5 000 

Euro, nach Absatz 1 Nr. 3 bis 6 mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet werden. 

§ 13   Ersetzung von Bundesrecht 

Dieses Gesetz ersetzt im Land Brandenburg 

1. das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. Juni 2003 (BGBl. I 

S. 744), geändert durch Artikel 2 Abs. 3 des Gesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1954, 1968), und 

2. die Verordnung über den Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen in der im 

Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 8050-20-2 veröffentlichten bereinigten Fassung, 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186, 1187). 

 

 

12.5.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Brandenburg] (Feiertagsgesetz- 

FTG)  

Vom 21.03.1991 (GVBl. I S. 44), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2003 (GVBl. I 

S. 287) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Sonntage und gesetzlich anerkannte Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von 0 Uhr bis 24 Uhr, soweit im einzelnen nichts Abweichendes bestimmt 

ist. 

§ 2   Feiertage 

(1) Gesetzlich anerkannte Feiertage sind:  

der Neujahrstag (1. Januar), 

der Karfreitag, 

der Ostersonntag, 

der Ostermontag, 



der 1. Mai (Tag der Arbeit), 

der Christi Himmelfahrtstag, 

der Pfingstsonntag, 

der Pfingstmontag, 

der Tag der deutschen Einheit (3. Oktober), 

das Reformationsfest (31. Oktober), 

der 1. Weihnachtsfeiertag (25. Dezember), 

der 2. Weihnachtsfeiertag (26. Dezember). 

(2) Gedenk- und Trauertage sind:  

der Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem 1. Advent), 

Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent). 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei besonderem Anlaß für das ganze Land oder für 

Teilgebiete des Landes durch Rechtsverordnung Werktage zu einmaligen Feier-, Gedenk- oder 

Trauertagen zu erklären und die Vorschriften der §§ 3 bis 6 auf sie auszudehnen. 

(4) Religiöse Feiertage sind Feiertage, die von Kirchen oder anerkannten Religionsgesellschaften 

außer den im Absatz 1 genannten gesetzlich anerkannten Feiertagen begangen werden. 

§ 3   Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlich anerkannten Feiertage sind Tage der allgemeinen Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich wahrnehmbare Arbeiten oder Handlungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages 

zu stören oder die dem Wesen der Sonntage und gesetzlich anerkannten Feiertage widersprechen, sind 

verboten, soweit sie nicht nach § 4 erlaubt sind. 

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten 

(1) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen sind erlaubt:  

Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht allgemein oder im Einzelfall zugelassen sind, 

Tätigkeiten der Bundespost und der Eisenbahn sowie anderer öffentlicher und privater Unternehmen 

des Verkehrs; 

Arbeiten der Nebenbetriebe und Hilfseinrichtungen des Verkehrs, mit der Maßgabe, daß 

Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 

erforderlich sind; 

unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind  

zur Verhütung eines Notstandes oder zur Wahrnehmung sonstiger öffentlicher Interessen, 

zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 



zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse oder zur Vorbereitung der am 

folgenden Tag stattfindenden Märkte; 

Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, soweit diese die Öffentlichkeit nicht stören; 

Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehört insbesondere der 

Betrieb von Saunen, Bräunungs- und Fitneßstudios. 

(2) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen ist die Öffnung von Videotheken ab 13 Uhr 

erlaubt. 

(3) An Sonn- und Feiertagen, mit Ausnahme des ersten Weihnachtstages, des Karfreitages, des 

Ostersonntages, des Pfingstsonntages, des Reformationsfestes, des Volkstrauertages und des 

Totensonntages, ist das Betreiben von automatischen Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für 

Kraftfahrzeuge erlaubt, sofern eine Störung durch den Betrieb nicht anzunehmen ist. In der Nähe von 

zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden ist das Betreiben von automatischen 

Waschanlagen sowie Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge während der Hauptzeit des 

Gottesdienstes nach § 5 Abs. 1 Satz 4 nicht erlaubt. 

(4) Bei erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. Unnötige Störungen 

sind zu vermeiden. 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen 

(1) An Sonntagen und gesetzlich anerkannten Feiertagen sind, sofern sie nicht nach Bundes- oder 

Landesrecht zugelassen sind, während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten:  

öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, 

alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse 

der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt, 

öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, 

soweit hierdurch der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. Dieses Verbot gilt nicht für den 3. 

Oktober, wenn dieser Tag auf einen Wochentag fällt. Es gilt ferner nicht für gewerkschaftliche 

Veranstaltungen am 1. Mai. Als Hauptzeit des Gottesdienstes gilt die Zeit von 6 Uhr bis 11 Uhr. Die 

Kreisordnungsbehörde kann nach Anhörung der betroffenen Religionsgesellschaften festlegen, daß die 

Zeit bereits vor 11 Uhr endet. 

(2) Am Karfreitag gelten die Verbote gemäß Absatz 1 für die Zeit von 0 Uhr bis 24 Uhr und am 

Totensonntag sowie am Volkstrauertag von 4 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 6   Verbot von Sport-, Tanz- und sonstigen Veranstaltungen 

(1) Öffentliche Sportveranstaltungen sind verboten:  

am Karfreitag 

am Totensonntag bis 11 Uhr, 

am Vortag des Weihnachtsfestes (Heiliger Abend) ab 13 Uhr. 



(2) Öffentliche Tanzveranstaltungen und Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den 

Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, sind verboten:  

am Karfreitag von 0 Uhr bis Karsamstag 4 Uhr, 

am Volkstrauertag und am Totensonntag von 4 Uhr bis 24 Uhr und 

am Vortag des Weihnachtsfestes (Heiliger Abend) von 13 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 7   Schutz religiöser Feiertage 

(1) An religiösen Feiertagen hat der Arbeitgeber dem im Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis 

stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder anerkannten Religionsgemeinschaft Gelegenheit 

zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im allgemeinen Interesse 

vordringliche Aufgaben zu erledigen sind oder zwingende betriebliche Notwendigkeiten nicht 

entgegenstehen. 

(2) Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den 

Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

§ 8   Ausnahme von Verboten 

Beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses kann die Kreisordnungsbehörde von den Verboten der 

§§ 3, 5 und 6 Ausnahmen zulassen. Der Minister des Innern wird ermächtigt, die Zuständigkeit nach 

Satz 1 durch Rechtsverordnung auf örtliche Ordnungsbehörden zu übertragen. 

§ 9   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 23 Abs. 2 

der Verfassung des Landes Brandenburg) wird nach Maßgabe des § 5 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 

eingeschränkt. 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

entgegen § 3 Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, 

entgegen § 5 oder § 6 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt, 

einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 zuwiderhandelt, 

als Arbeitgeber entgegen § 7 an religiösen Feiertagen den in einem Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder anerkannten 

Religionsgesellschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 11   Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erläßt das Ministerium  



des Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur und dem 

Ministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Frauen. 

§ 12   Inkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. 

 

 

12.6 Bremen 

12.6.1 Bremisches Ladenschlussgesetz
2
 

Vom 22.03.2007 (Brem. GBl. S. 221), zuletzt geändert durch Gesetz vom 28.02.2012 

(Brem.GBl. S. 95) 

§ 1 Anwendungsbereich 

Dieses Gesetz regelt die Ladenschlusszeiten für Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten 

außerhalb von Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. und 31. Dezember und die damit 

in Verbindung stehenden Beschäftigungszeiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. 

§ 2 Begriffsbestimmungen 

(…) 

(5) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die staatlich anerkannten Feiertage.  

§ 3 Ladenschlusszeiten 

(1) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 

geschlossen sein:  

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember und am 31. Dezember, wenn diese Tage auf einen Werktag fallen, ab 14 Uhr. 

(2) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4 Apotheken 

(1) Apotheken dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen sowie  

am 24. Dezember und am 31. Dezember während des ganzen Tages für die Abgabe von Arznei-, 

Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie 

Desinfektionsmitteln geöffnet sein.  

(2) Ist durch die Apothekerkammer Bremen eine Dienstbereitschaft eingerichtet, gilt Absatz 1 nur für 

die zur Dienstbereitschaft bestimmten Apotheken. (…) 

§ 5 Tankstellen 

                                                           
2
 Die §§ 9a und 10 treten mit Ablauf des 31. 3. 2017 außer Kraft, vgl. § 18 Abs. 4. 
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(1) Tankstellen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen  

sowie am 24. Dezember und am 31. Dezember während des ganzen Tages geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Betriebsstoffen und 

Reisebedarf, sowie von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, gestattet.  

(3) Der Senat kann durch Rechtsverordnung die Größe der Verkaufsflächen auf das für die 

Bedürfnisse des Reiseverkehrs erforderliche Maß beschränken. 

§ 6 Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen 

(1) Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen dürfen abweichend von den Vorschriften 

des § 3 Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Tages sowie am 24. Dezember und am 

31. Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Reisebedarf gestattet. 

(…) 

§ 7 Verkaufsstellen auf dem Flughafen Bremen 

(1) Verkaufsstellen auf dem Flughafen Bremen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 

Abs. 1 an Sonn- und Feiertagen während des ganzen Tages sowie am 24. Dezember und am 31. 

Dezember bis 17 Uhr geöffnet sein.  

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 1 ist nur die Abgabe von Reisebedarf, von Waren 

des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie von Geschenkartikeln gestattet. 

(…) 

§ 8 Sonstiger Verkauf an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 Nr. 1 im 

Zeitraum von 8 bis 16 Uhr, jedoch am 24. Dezember und am 31. Dezember, wenn diese Tage auf 

einen Sonntag fallen, bis längstens 14 Uhr, geöffnet sein:  

1. Verkaufsstellen von Betrieben, die Bäcker- oder Konditorwaren herstellen, für die Dauer von drei 

Stunden zur Abgabe frischer Back- und Konditorwaren, 

2. Verkaufsstellen, in denen zum überwiegenden Teil Blumen und Pflanzen oder Weihnachtsbäume 

feilgehalten werden, für die Dauer von drei Stunden, jedoch am 1. November, am Volkstrauertag, am 

Totensonntag und am 1. Adventssonntag für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe von 

Schnittblumen, Topfpflanzen, pflanzlichen Gebinden oder Weihnachtsbäumen, 

3. Verkaufsstellen, in denen zum überwiegenden Teil Zeitungen und Zeitschriften feilgehalten werden, 

für die Dauer von drei Stunden zur Abgabe von Zeitungen und Zeitschriften, 

4. Hofläden, die landwirtschaftliche Erzeugnisse feilhalten, für die Dauer von drei Stunden zur 

Abgabe von diesen Waren. 

(2) Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 gilt nicht für die Abgabe am Ostermontag, Pfingstmontag und am 2. 

Weihnachtstag.  



(3) Verkaufsstellen im Gebäude oder auf dem Gelände von Museen, Theatern und Kinos, Musik- und 

Sportveranstaltungen oder anderen kulturellen Veranstaltungen, sowie von Dienstleistungsbetrieben 

dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 Abs. 1 in den für die Versorgung der Besucher 

erforderlichen Zeiten für die Abgabe von Lebensmitteln zum sofortigen Verzehr sowie von 

Zubehörwaren, die einen Bezug zu der Veranstaltung oder der Einrichtung haben, geöffnet sein. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, ist an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf 

die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen.  

§ 9 Ausflugsorte 

(1) In den Gebieten Schnoorviertel und Böttcherstraße in der Stadtgemeinde Bremen sowie dem 

Gebiet um den Fischereihafen I und dem Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen und Weser in 

der Stadtgemeinde Bremerhaven dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 an jährlich 

höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden Lebensmittel zum sofortigen 

Verzehr, Tabakwaren, Schnittblumen, Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, 

verkauft werden.  

(2) Die Begrenzung der in Absatz 1 genannten Gebiete legt der Senat durch Rechtsverordnung fest.  

(3) Die infrage kommenden Sonn- und Feiertage sowie die Öffnungszeiten werden für den Bereich der 

Stadtgemeinde Bremen vom Senat und für den Bereich der Stadtgemeinde Bremerhaven vom 

Magistrat der Stadt Bremerhaven durch Rechtsverordnung bestimmt.  

(4) Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten soll eine Freigabe nicht vor 11 Uhr erfolgen.  

§ 9a   Zusätzlicher Verkauf im Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen und Weser in der 

Stadtgemeinde Bremerhaven 

(1) In dem Gebiet zwischen Alter Hafen, Museumshafen und Weser in der Stadtgemeinde 

Bremerhaven dürfen an 20 der 40 in der Rechtsverordnung nach § 9 Abs. 3 bestimmten Sonn- und 

Feiertage zusätzlich Waren, die für die touristische Nutzung von Bedeutung sind, verkauft werden.  

  (2) Die nach Absatz 1 infrage kommenden Sonn- und Feiertage, die Öffnungszeiten sowie die zum 

Verkauf zugelassenen Waren werden vom Magistrat der Stadt Bremerhaven durch Rechtsverordnung 

bestimmt.  

  (3) Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten soll eine Freigabe nicht vor 11 Uhr erfolgen. Für die 20 

nach Absatz 1 bestimmten Sonn- und Feiertage gilt § 10 Abs. 3 entsprechend. Sonn- und Feiertage 

nach Absatz1 dürfen nur freigegeben werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 

10 Absatz 1 freigegebenen Sonn- und Feiertagen 20 nicht übersteigt.  

§ 10 Weitere Verkaufssonntage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von Märkten, Messen 

oder ähnlichen Veranstaltungen an jährlich höchstens 4 Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Diese 

Tage werden für den Bereich der Stadtgemeinde Bremen vom Senat (…) durch Rechtsverordnung 

freigegeben. (…) 

(…) 

(3) Der Neujahrstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Himmelfahrt, Pfingstsonntag, 

Pfingstmontag, Volkstrauertag, Totensonntag, die vier Adventssonntage und die anderen Sonn- und 
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Feiertage im Dezember sowie der 1. Mai und der 3. Oktober und, wenn diese auf einen Montag fallen, 

die direkt vorher liegenden Sonntage dürfen nicht freigegeben werden. 

(…) 

§ 12 Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die Senatorin für Bildung, Wissenschaft und Gesundheit kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen 

von den Vorschriften dieses Gesetzes bewilligen, wenn diese Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

dringend notwendig werden. 

§ 13 Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen nur während der zugelassenen 

Öffnungszeiten an jährlich höchstens 22 Sonn- und Feiertagen und, falls dies zur Erledigung von 

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten 

beschäftigt werden.  

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit der einzelnen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- 

und Feiertagen darf 8 Stunden einschließlich der zur Erledigung von Vorbereitungs- und 

Abschlussarbeiten erforderlichen Zeit nicht überschreiten. Bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 

Stunden ist die Arbeitszeit durch eine Ruhepause von mindestens 30 Minuten zu unterbrechen.  

(3) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die an Sonn- und Feiertagen beschäftigt werden, haben 

Anspruch auf folgende Ausgleichszeiten: 
 

1. wenn die Beschäftigung bis zu drei Stunden dauert, muss jeder zweite Sonntag oder in jeder zweiten 

Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr beschäftigungsfrei bleiben; 

2. wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, muss an einem Werktag derselben Woche 

ein Nachmittag ab 13 Uhr, wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert, ein ganzer 

Werktag derselben Woche beschäftigungsfrei bleiben; außerdem muss mindestens jeder dritte Sonntag 

beschäftigungsfrei bleiben. 

(…) 

§ 14 Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtverordnungen übt die Gewerbeaufsicht des Landes Bremen aus.  

(…) 

§ 15 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 

Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibender im Sinne des § 11 Abs. 2  

1. a) den Bestimmungen der § 3 Abs. 1, § 4 Abs. 2, § 5 Abs. 2, § 6 Abs. 1 und 2, § 7 Abs. 1  und 2, § 8 

und § 10 Abs. 4 und § 13 Abs. 1 bis 6 zuwider handelt, 

b) einer Anordnung nach § 4 Abs. 3 zuwider handelt, 

c) einer Anordnung nach § 14 Abs. 2 zuwider handelt, 



d) Angaben nach § 14 Abs. 3 nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig macht oder  

e) entgegen § 14 Abs. 4 Satz 2 eine Maßnahme nicht gestattet, 

2. entgegen § 9 Absatz 1 oder § 9a Absatz 1 in Verbindung mit der Rechtsverordnung nach § 9a 

Absatz 2 andere als die zum Verkauf zugelassenen Waren feilhält. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet 

werden. 

(…) 

§ 18   Inkrafttreten, Außerkrafttreten bisherigen Rechts 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. April 2007 in Kraft.  

(2) Gleichzeitig treten 

1. die Verordnung über die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen für den Verkauf bestimmter 

Waren an Sonn- und Feiertagen vom 27. Dezember 1957 (Brem.GBl. S. 174 – 7102-a-2), 

zuletzt geändert durch Verordnung vom 7. Januar 1997 (Brem.GBl. S.118), und 

2. die Verordnung über die Zuständigkeit der Verwaltungsbehörden nach dem Gesetz über den 

Ladenschluss vom 6. April 2004 (Brem.GBl. S. 186 – 8050-a-1) außer Kraft. 

  (3) Am 1. Juni 2007 treten 

1. die Verordnung über den Ladenschluss auf dem Flughafen Bremen vom 19. Juli 1994 

(Brem.GBl. S. 211, S. 246 – 8050-a-3), 

2. die Verordnung über den Ladenschluss im Schnoorviertel und in der Böttcherstraße vom 

17. März 1987 (Brem.GBl. S. 145 – 8050-a-2), zuletzt geändert durch Verordnung vom 25. 

März 2003 (Brem.GBl. S. 113), und 

3. die Verordnung über den Ladenschluss im Fischereihafen von Bremerhaven vom 19. Juli 

1994 (Brem.GBl. S. 211), geändert durch Verordnung vom 4. März 2003 (Brem.GBl. S. 81), 

außer Kraft. 

  (4) §§ 9a und 10 treten mit Ablauf des 31. März 2017 außer Kraft.  

 

 

12.6.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Bremen] 

Vom 12.11.1954 (GBl. Brem., S. 115), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.05.2013 (GBl. 

Brem. S. 231) 

§ 1   [Allgemeines] 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die religiösen Feiertage werden nach 

Maßgabe dieses Gesetzes geschützt.  

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0.00 Uhr bis 24.00 

Uhr. 
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I. Abschnitt   Die Sonntage und staatlich anerkannten Feiertage 

§ 2   [Feiertage] 

(1) Staatlich anerkannte Feiertage sind:  

a) der Neujahrstag,  

b) der Karfreitag,  

c) der Ostermontag,  

d) der 1. Mai,  

e) der Himmelfahrtstag,  

f) der Pfingstmontag,  

g) der 3. Oktober – Tag der deutschen Einheit,  

h) der 1. Weihnachtstag,  

i) der 2. Weihnachtstag.  

j) der 31. Oktober 2017 (500. Jahrestag der Reformation). 

(2) Diese Tage sind Festtage, allgemeine oder gesetzliche Feiertage und allgemeine öffentliche 

Ruhetage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften, insbesondere auch nach dem 

Entgeltfortzahlungsgesetz.  

§ 3   [Allgemeine Arbeitsruhe] 

Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe.  

§ 4   [Arbeitsverbote] 

(1) Öffentlich bemerkbare Arbeiten, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und 

Feiertage widersprechen, sind verboten.  

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind diejenigen Handlungen ausgenommen, die nach Bundes- oder 

Landesrecht besonders zugelassen oder nachstehend aufgeführt sind:  

a) der Betrieb der Post, der Eisenbahn- und Straßenbahnverkehr, der Hafenumschlag, die  

Schiffahrt, die Luftfahrt, der Güterfernverkehr, der Kraftomnibuslinien- und sonstige Personenverkehr, 

die Versorgungsbetriebe sowie die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten;  

b) unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 

Bedürfnisse, zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse 

öffentlicher Einrichtungen und Anstalten, zur Verhütung eines Notstandes oder zur Vorbereitung der 

am folgenden Tage stattfindenden Märkte erforderlich sind;  

c) nichtgewerbsmäßige leichtere Betätigung in Haus und Garten, es sei denn, daß durch sie eine 

unmittelbare Störung des Gottesdienstes eintritt.  



(3) Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen und an gesetzlichen Feiertagen ab 13 Uhr 

zugelassen. 

(4) Die Ortspolizeibehörde kann die Durchführung von nicht nach den §§ 68 oder 69 der 

Gewerbeordnung festgesetzten Märkten oder marktähnlichen Veranstaltungen, insbesondere 

Flohmärkten, erlauben, wenn diese überwiegend der Freizeitgestaltung dienen und der Veranstalter 

sicherstellt, daß keine gewerblichen Anbieter teilnehmen. Die Erteilung der Erlaubnis ist 

ausgeschlossen, wenn durch die Veranstaltung eine unmittelbare Störung des Gottesdienstes zu 

befürchten ist. Die Erlaubnis kann mit Auflagen und Bedingungen versehen werden; sie kann 

widerrufen werden, wenn die Voraussetzungen ihrer Erteilung nicht mehr vorliegen.  

§ 5   [Verbotene Veranstaltungen] 

(1) An den in § 3 genannten Tagen sind während der Zeit von 7.00 Uhr bis 11.00 Uhr morgens 

folgende Veranstaltungen und Handlungen verboten, soweit sie nicht nach Bundesrecht besonders 

zugelassen oder nach Landesrecht gestattet und unaufschiebbar sind:  

a) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

b)Veranstaltungen, Handlungen, Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche 

Aufzüge, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird. 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit 

eingeschränkt.  

(2) Die Einschränkungen des Absatzes 1 gelten nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober.  

§ 6   [Verbot von Sport- und ähnlichen Veranstaltungen] 

(1) Am Karfreitag, am Volkstrauertag und am Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent) sind 

verboten:  

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 

hinausgehen;  

b) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art;  

c) sportliche, turnerische und ähnliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art, sofern sie mit 

Auf- und Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltungen verbunden sind;  

d) alle anderen öffentlichen Veranstaltungen, sofern bei ihnen nicht der diesen Tagen 

entsprechende ernste Charakter gewahrt ist.  

Die Verbote gelten am Volkstrauertag, Buß- und Bettag und am Totensonntag von 6.00 Uhr bis 17.00 

Uhr, am Karfreitag von 6.00 Uhr bis 21.00 Uhr. 

§ 7   Verbot von Glücksspiel 

Am Karfreitag, am Volkstrauertag, am Totensonntag sowie am 24. und 25. Dezember ist der Betrieb 

von Annahmestellen, Verkaufsstellen von Lotterien, Wettvermittlungsstellen, 

Buchmacherörtlichkeiten, Spielhallen und Spielbanken verboten. Hat der Betrieb eine gesetzliche 

Sperrzeit einzuhalten, darf der Spielbetrieb des Vortags bis zu deren Beginn fortgeführt werden. Am 

24. Dezember gilt das Verbot erst ab 14 Uhr. 
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II. Abschnitt   Kirchliche Feiertage 

§ 8 [Unmittelbare Störung] 

An den folgenden religiösen Feiertagen sind in der Nähe der gottesdienstlichen Häuser und Räume des 

jeweiligen Bekenntnisses alle Veranstaltungen und Handlungen zu unterlassen, durch die der 

Gottesdienst unmittelbar gestört wird:  

a) Am 31. Oktober – Reformationsfest – (evangelischer Feiertag); 

b) am Buß- und Bettag – (evangelischer Feiertag); 

c) am Donnerstag nach Trinitatis – Fronleichnam – (katholischer Feiertag); 

d) am 1. November – Allerheiligen – (katholischer Feiertag); 

e) Rosch Haschana (Neujahrsfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 1. und 2. Tischri, 

beginnend am Vorabend; 

f) Jom Kippur (Versöhnungstag) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am Tischri, beginnend am 

Vorabend; 

g) Sukkoth (Laubhüttenfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 15. und 16. Tischri, beginnend 

am Vorabend; 

h) Schemini Azereth (Schlussfest) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am 22. Tischri, beginnend 

am Vorabend; 

i) Simchat Thora (Fest der Gesetzesfreude) – (jüdischer Feiertag); einen Tag am 23. Tischri, 

beginnend am Vorabend; 

j) Pessach (Fest zum Auszug aus Ägypten)  

aa) zwei Tage am 15. und 16. Nissan, beginnend am Vorabend; 

bb) zwei Tage am 21. und 22. Nissan, beginnend am Vorabend – (jüdische Feiertage); 

k) Schawuoth (Wochenfest) – (jüdischer Feiertag); zwei Tage am 6. und 7. Siwan, beginnend am 

Vorabend. 

Die Daten der jüdischen Feiertage bestimmen sich nach dem jüdischen Mondkalender unter 

Beachtung der allgemein geltenden Kalenderregeln; Vorabendbeginn ist jeweils 17.00 Uhr. Die 

Senatskanzlei veröffentlicht die Daten im Amtsblatt der freien Hansestadt Bremen.  

(2) Die folgenden islamischen Feiertage sind religiöse Feiertage:  

a) Opferfest (Id-ul-Adha oder Kurban Bayramı); die vier Tage ab dem zehnten Tag des Dhul-

Hiddscha; 

b) Ramadanfest (Id-ul-Fitr oder Ramazan Bayramı); die drei Tage ab dem ersten Tag des Schawwal; 

c) Aschura; der zehnte Tag des Muharram. 

Die Daten der Feiertage bestimmen sich nach dem islamischen Mondkalender. Absatz 1 Satz 3 gilt 

entsprechend.  



§ 9   [Teilnahme am Gottesdienst] 

Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der 

Religionsgesellschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den im § 8 

genannten Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. Bei 

Feiertagen gemäß § 8 Absatz 2 Buchstabe a und b gilt dies für die Einzelne oder den Einzelnen jeweils 

nur für einen der geschützten Kalendertage. 

§ 10   [Unterrichtsfrei] 

(1) Schüler der allgemeinbildenden Schulen sowie der Fach- und Berufsfachschulen haben an den im 

§ 8 genannten Feiertagen ihrer Religionsgesellschaften unterrichtsfrei. Bei Feiertagen gemäß § 8 

Absatz 2 Buchstabe a und b gilt dies jeweils nur für einen der geschützten Kalendertage; die Senatorin 

für Bildung und Wissenschaft bestimmt den unterrichtsfreien Tag. Die Schüler der Berufsschulen 

werden auf Antrag vom Unterricht befreit. 

(2) Die Senatorin für Bildung und Wissenschaft wird ermächtigt, an anderen als den im § 8 genannten 

Feiertagen Unterrichtsbefreiung zu gewähren. 

III. Abschnitt   Schlußbestimmungen 

§ 11   [Ausnahmen von Verboten] 

Der Senator für Inneres, Kultur und Sport kann im Einzelfall von den in diesem Gesetz vorgesehenen 

Beschränkungen und Verboten aus wichtigen Gründen Befreiung erteilen. 

§ 12   [Schlussbestimmungen] 

Der Senat wird ermächtigt:  

a) den Tag zu bestimmen, an dem der Volkstrauertag begangen wird
3
,  

b) aus besonderem Anlaß im Einzelfall Vorschriften dieses Gesetzes auch für in § 3 nicht 

genannte Tage ganz oder teilweise für anwendbar zu erklären.  

§ 13   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. entgegen § 4 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen öffentlich bemerkbare 

Arbeiten ausführt, die die äußere Ruhe stören oder 

2. entgegen § 5 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen während der Zeit von 7.00 

bis 11.00 Uhr morgens Veranstaltungen, Handlungen, Versammlungen unter freiem Himmel 

oder öffentliche Aufzüge, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird, durchführt. 

  (2) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 5 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen während der Zeit von 7.00 

bis 11.00 Uhr morgens sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen gewerblicher 

Art, 

                                                           
3
 Der Zweite Sonntag vor dem 1. Advent ist Volkstrauertag; vgl. VO über den Volkstrauertag vom 4. März 1955 

(Brem. GBl. S. 57). 
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2. entgegen § 6 am Karfreitag, am Volkstrauertag oder am Totensonntag während der 

geschützten Zeiten  

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und 

Speisebetrieb hinausgehen, 

b) sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen gewerblicher Art oder 

c) sportliche, turnerische oder ähnliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art, sofern 

sie mit Auf- und Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder Festveranstaltungen 

verbunden sind, 

durchführt, oder 

3. entgegen § 7 am Karfreitag, am Volkstrauertag, am Totensonntag oder am 24. und 

25. Dezember Einrichtungen zum Glücksspiel betreibt. 

  (3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  

  (4) Sachlich zuständige Verwaltungsbehörde für die Verfolgung und Ahndung von 

Ordnungswidrigkeiten ist die Ortspolizeibehörde.  

 

 

12.7 Hamburg 

12.7.1 Gesetz über Sonntage, Feiertage, Gedenktage und Trauertage [von 

Hamburg] (Feiertagsgesetz) 

Vom 16.10.1953 (HmbBL I 113-1), zuletzt geändert durch Gesetz vom 06.12.2000 

(HmbGVBl. S. 358) 

§ 1   [Feiertage] 

Gesetzliche Feiertage sind: 

Neujahrstag, 

Karfreitag, 

Ostermontag, 

Mai, 

Himmelfahrtstag, 

Pfingstmontag, 

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

1. Weihnachtstag, 

2. Weihnachtstag. 

§ 2  [Ermächtigung] 

(1) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=BrFtG&p=6
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aus besonderen Anlässen Werktage zu einmaligen Sonderfeiertagen zu erklären, 

einen Tag des Jahres zum Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und die Gefallenen beider 

Weltkriege zu bestimmen, 

Tage zu sonstigen Gedenk- oder Trauertagen zu erklären, 

zum Schutz der Sonntage, der gesetzlichen Feiertage (§ 1), der Sonderfeiertage (§ 2 Absatz 1 Ziffer 1), 

der kirchlichen Feiertage staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften sowie der Gedenk- oder 

Trauertage (§ 2 Absatz 1 Ziffern 2 und 3) Veranstaltungen und öffentlich bemerkbare Handlungen 

anderer Art zu verbieten, die der besonderen Natur des Tages widersprechen oder die geeignet sind, 

die äußere Ruhe des Tages zu stören. 

(2) Auf Grund der Ermächtigung des Absatz 1 Ziffer 4 kann das Grundrecht der Versammlungsfreiheit 

nach Artikel 8 des Grundgesetzes eingeschränkt werden. 

§ 2 a   [Öffnung von Videotheken] 

Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen (§ 1) ab 13 Uhr 

zugelassen. 

§ 3   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An kirchlichen Feiertagen ist den Beamten und Arbeitnehmern sowie den zu ihrer 

Berufsausbildung Beschäftigten, die Mitglieder einer staatlich anerkannten Religionsgemeinschaft 

sind, Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes ihrer Religionsgemeinschaft zu geben, soweit 

unabweisliche betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

(2) An kirchlichen Feiertagen staatlich anerkannter Religionsgemeinschaften ist den Schülern auf 

Wunsch Unterrichtsbefreiung zum Besuch des Gottesdienstes ihrer Religionsgemeinschaft zu 

gewähren. 

§ 4   [Gesetzliche Feiertage] 

Die in § 1 genannten Tage und, soweit nichts Abweichendes bestimmt ist, die vom Senat nach § 2 

 Absatz 1 Ziffer 1 bestimmten Sonderfeiertage sind gesetzliche Feiertage, allgemeine Feiertage oder 

Festtage im Sinne aller bundes- und landesrechtlichen Bestimmungen. 

§ 5   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer Vorschrift einer auf Grund des § 2  

Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, soweit die Rechtsverordnung für einen 

bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift verweist. Die Verweisung ist nicht erforderlich, 

soweit die Vorschrift der Rechtsverordnung vor dem 1. Januar 1970 erlassen worden ist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

 

 



12.7.1 Hamburgisches Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten 

(Ladenöffnungsgesetz) 

Vom 22.12.2006 (HmbGVBl. S. 611), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.12.2009 

(HmbGVBl. S. 444) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Feilhalten von Waren 

außerhalb von Verkaufsstellen.  

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen an allen Werktagen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 

unbeschränkt geöffnet sein, sofern in diesem Gesetz nicht etwas anderes geregelt ist. 

(2) Verkaufsstellen müssen vorbehaltlich nachstehender Vorschriften für den geschäftlichen Verkehr 

mit Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Während der Ladenschlusszeiten nach Absatz 2 ist auch das gewerbliche Feilhalten von Waren 

zum Verkauf an Jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für Verkaufsstellen nach 

diesem Gesetz Abweichungen von den Ladenschlusszeiten des Absatzes 2 zugelassen sind, gelten 

diese Voraussetzungen und Bedingungen auch für das gewerbliche Feilhalten außerhalb von 

Verkaufsstellen. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber an der Verkaufsstelle 

gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

(5) Die beim Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Verkaufsstellen in oder auf Verkehrsanlagen 

(1) Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen unbeschränkt, am 24. Dezember nur bis 17.00  

Uhr, geöffnet sein für die Abgabe von Reisebedarf 

1. auf Flughäfen, auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs oder zentralen Terminals des 

überregionalen Busfernverkehrs, oder unmittelbar an Anlegestellen des Schiffsverkehrs sowie 

2. innerhalb einer dazu dienenden baulichen Anlage, die Verkehrsanlagen nach Nummer 1 mit einem 

Verkehrsknotenpunkt verbindet. 

(2) Der Senat wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung abweichend von Absatz 1 zu bestimmen, dass 

Verkaufsstellen auf internationalen Verkehrsflughäfen, unmittelbar an Schiffsanlegestellen der 



internationalen Fähr- oder Kreuzschifffahrt und auf Personenbahnhöfen des Schienenfernverkehrs von 

überregionaler Bedeutung Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel auch zur 

Versorgung der Berufspendler sowie an andere Personen als an Reisende abgeben dürfen. Dabei ist 

vorzuschreiben, dass die Größe der Verkaufsstellen nicht über das für diese Zwecke und Bedürfnisse 

des Reiseverkehrs geforderte Maß hinausgeht. 

(3) Für Apotheken in oder auf Verkehrsanlagen gilt § 6 Absatz 1. 

§ 5   Verkaufsstellen auf Tankstellen 

Verkaufsstellen auf Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember unbeschränkt 

geöffnet sein für die Abgabe von Betriebsstoffen, Autozubehör und Ersatzteilen, soweit dies für die 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Funktionsbereitschaft von Fahrzeugen notwendig ist, sowie für 

die Abgabe von Reisebedarf. 

§ 6   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen sowie am 24. Dezember unbeschränkt geöffnet sein für 

die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen 

Artikeln sowie Desinfektionsmitteln; die Regelungen nach Apothekenrecht bleiben unberührt. 

(2) Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 7.00 Uhr bis 16.00 Uhr für 

höchstens fünf Stunden für die Abgabe von Bäcker- oder Konditorwaren, Milch und 

Milcherzeugnissen, Blumen und Pflanzen sowie Zeitungen und Zeitschriften geöffnet sein, sofern 

diese Waren in der Verkaufsstelle das Hauptsortiment darstellen. Eine Ladenöffnung am Oster- oder 

Pfingstmontag oder Zweiten Weihnachtsfeiertag ist – außer für Zeitungen und Zeitschriften – nicht 

zugelassen. 

(3) Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen für höchstens drei Stunden bis längstens 

14.00 Uhr geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen nach Absatz 2, 

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 

3. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen. 

(4) Abweichend von § 3 Absatz 2 und den Absätzen 2 und 3 kann der Senat oder die von ihm 

bestimmte Stelle durch Rechtsverordnung festlegen, dass und wie lange die Offenhaltung von 

Verkaufsstellen oder das Feilhalten für bestimmte Arten von Waren ausnahmsweise wegen eines 

spezifischen saisonalen oder traditionellen Bedürfnisses zugelassen wird. 

§ 7   Verkaufsstellen in bestimmten Gebieten 

(1) Verkaufsstellen in Ausflugs- oder Erholungsgebieten mit besonders starkem Fremdenverkehr 

dürfen zur Abgabe von Badegegenständen, Süßwaren, frischen Früchten, alkoholfreien Getränken, 

Tabakwaren, Blumen, Zeitschriften und Zeitungen sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend 

sind, geöffnet sein an jährlich höchstens 40 Sonn- und Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden. Der 

Senat oder die von ihm bestimmte Stelle legt die Gebiete durch Rechtsverordnung fest. Bei den 

Öffnungszeiten der Verkaufsstellen ist Rücksicht auf die Zeit des Hauptgottesdienstes zu nehmen. Der 

Inhaber der Verkaufsstelle ist verpflichtet, Aufzeichnungen über die Anzahl der genutzten Sonn- und 

Feiertage zu führen und bei Verlangen der zuständigen Behörde bereitzustellen. 



(2) Der Senat oder die von ihm bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung abweichend von 

Absatz 1 die Anzahl der Sonn- und Feiertage und die Lage der Öffnungszeiten zur Wahrung 

gewichtiger Bedürfnisse des Besucher- und Fremdenverkehrs ausnahmsweise festlegen. Dabei können 

zu dem zu diesem Zweck erforderlichen Maß der Umfang der Verkaufsfläche beschränkt oder 

bestimmte Waren nach Absatz 1 näher bestimmt werden. Sind die zugelassenen Verkaufszeiten auf 

Grund einer Rechtsverordnung näher geregelt, sind sie an der Verkaufsstelle durch einen deutlich 

sichtbaren Aushang bekannt zu geben. Eine Offenhaltung am Oster- oder Pfingstmontag oder Zweiten 

Weihnachtsfeiertag soll nicht zugelassen werden. 

§ 8   Ausnahmen aus besonderem Grund 

(1) Verkaufsstellen dürfen aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens vier 

Sonntagen geöffnet sein. Diese Tage werden vom Senat oder den von ihm bestimmten Stellen durch 

Rechtsverordnung freigegeben. Bei der Freigabe kann die Offenhaltung auf bestimmte Gebietsteile 

und Handelszweige beschränkt werden. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet 

sein dürfen, ist anzugeben. Er darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss 

spätestens um 18.00 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Sonntage 

im Dezember, Adventssonntage, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie 

Feiertage im Sinne des § 2 Absatz 2 dürfen nicht freigegeben werden. In Gebieten, für die eine 

Regelung nach § 7 getroffen ist, dürfen Sonntage durch den Inhaber der Verkaufsstelle nur genutzt 

werden, soweit die Zahl dieser Tage zusammen mit den nach § 7 Absatz 1 freigegebenen Sonn- und 

Feiertagen insgesamt 40 Tage nicht überschreitet. 

(2) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen aus wichtigem Grund im öffentlichen Interesse 

befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 7 bewilligen. Die Bewilligung kann jederzeit 

widerrufen werden. 

§ 9   Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen; Beschäftigtenschutzregelungen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 

zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 4 bis 8 und der hierauf gestützten Vorschriften) beschäftigt werden. 

Zur Erledigung von unerlässlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten dürfen sie während 

insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden. 

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und Feiertagen darf acht 

Stunden nicht überschreiten. 

(3) In Verkaufsstellen, die nach § 7 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und Feiertagen 

geöffnet sein dürfen, dürfen Beschäftigte an jährlich 22 Sonn- und Feiertagen eingesetzt werden, 

wobei ihre Arbeitzeit an Sonn- und Feiertagen vier Stunden nicht überschreiten darf. 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 

Absätze 1 bis 3 bewilligen, wobei mindestens 15 freie Sonntage für die Beschäftigten erhalten bleiben 

müssen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(5) Werden Beschäftigte an einem Sonntag eingesetzt, müssen sie einen Ersatzruhetag erhalten, der 

innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraums von zwei Wochen zu gewähren ist. 

Werden Beschäftigte an einem Feiertag beschäftigt, der auf einen Werktag fällt, müssen sie einen 

Ersatzruhetag erhalten, der innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von 

acht Wochen zu gewähren ist. 



(6) Beschäftigte in Verkaufsstellen können verlangen, in jedem Kalendermonat an einem Samstag von 

der Beschäftigung freigestellt zu werden. Bei der Häufigkeit der Arbeitseinsätze an den Werktagen ab 

20.00 Uhr und an den Sonn- und Feiertagen soll auf die sozialen Belange der Beschäftigten Rücksicht 

genommen werden. 

(7) Die Vorschriften der Absätze 1 bis 6 finden auf pharmazeutisch vorgebildete Beschäftigte in 

Apotheken keine Anwendung. 

§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaber einer Verkaufsstelle oder als 

Gewerbetreibender im Sinne des § 3 Absatz 3 

1. entgegen § 3 Absatz 2 Verkaufsstellen offen hält oder Waren feilhält, 

2. entgegen § 3 Absatz 4 nicht auf die jeweiligen Öffnungszeiten hinweist, 

3. entgegen §§ 4 bis 8 und der darauf gestützten Rechtsverordnungen außerhalb der zugelassenen 

Öffnungszeiten Waren abgibt oder feilhält, 

4. entgegen § 7 Absatz 1 Aufzeichnungen nicht führt oder nicht bereitstellt, 

5. entgegen § 9 Beschäftigte an Sonn- und Feiertagen einsetzt oder den Pflichten nach § 9 Absätze 1, 

2, 3, 5 oder 6 Satz 1 nicht nachkommt oder 

6. entgegen § 10 die Auskünfte nicht erteilt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

§ 12 Inkrafttreten; Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2007 in Kraft. 

(…) 

 

 

12.8 Hessen 

12.8.1 Hessisches Feiertagsgesetz (HFeiertagsG)
4
 

Vom 17.09.1952 (GVBI. S. 145), in der Fassung vom 29.12.1971 (GVBI. I S. 344) zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 13.12.2012 (GVBl. I S. 622) 

Erster Abschnitt   Allgemeines 

§ 1   [Gesetzliche Feiertage] 

(1) Gesetzliche Feiertage sind die Sonntage sowie 

der Neujahrstag, 

                                                           
4
 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2014 außer Kraft, vgl. § 17 Satz 2. 

http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/17_Orden/17-6-HFeiertagsG/sonstiges/fussfassung.htm


der Karfreitag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai, 

der Himmelfahrtstag, 

der Pfingstmontag, 

der Fronleichnamstag, 

der Tag der Deutschen Einheit, 

der 1. und 2. Weihnachtstag. 

(2) Der zweitletzte Sonntag nach Trinitatis ist Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus und 

die Toten beider Weltkriege (Volkstrauertag). 

(3) Der letzte Sonntag nach Trinitatis ist Totensonntag. 

§ 2   [Verordnungsermächtigung]  

Die Landesregierung kann durch Verordnung aus besonderem Anlaß im Einzelfall einen Werktag zum 

gesetzlichen Feiertag für das Landesgebiet oder für Teile des Landes erklären. 

§ 3   [Allgemeine Feiertage] 

Die gesetzlichen Feiertage der §§ 1 und 2 dieses Gesetzes sind Fest- oder allgemeine Feiertage im 

Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 4   [Besuch des Gottesdienstes] 

(1) Soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, haben die Arbeitgeber Mitgliedern der 

Kirchen und Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, an deren Feiertagen, auch wenn diese 

nicht zugleich gesetzliche Feiertage sind, den Gottesdienst zu besuchen. 

(2) Ebenso ist an diesen Feiertagen den Schülern die zum Besuch des Gottesdienstes erforderliche 

Freizeit zu gewähren. 

Zweiter Abschnitt Schutzbestimmungen 

§ 5   [Dauer des Schutzes] 

(1) Die gesetzlichen Feiertage werden als Tage der Arbeitsruhe und seelischen Erhebung nach 

Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0 Uhr bis 24 Uhr. 

§ 6   [Verbotene Tätigkeiten] 

(1) An den gesetzlichen Feiertagen sind Arbeiten verboten, die geeignet sind, die äußere Ruhe des 

Tages zu beeinträchtigen, sofern ihre Ausübung nicht nach Bundes- oder Landesrecht besonders 

zugelassen ist. 

(2) Dieses Verbot gilt nicht 

http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/17_Orden/17-6-HFeiertagsG/paragraphen/para1.htm
http://www.hessenrecht.hessen.de/gesetze/17_Orden/17-6-HFeiertagsG/paragraphen/para2.htm


für den Betrieb von Post, Eisenbahn, Straßenbahn und Kraftomnibuslinien; 

für die sonstigen öffentlichen und privaten Unternehmungen des Personenverkehrs und der 

Beförderung von Reisegepäck, für den Gewerbebetrieb der Dienstmänner, Fremdenführer und 

Bootsverleiher sowie für die Hilfseinrichtungen des Straßenverkehrs, wie Tankstellen, 

Garagenbetriebe, bewachte Parkplätze und dergleichen; 

für Arbeiten im Hause oder in der Landwirtschaft, die nicht aufgeschoben werden können, sowie für 

unaufschiebbare Arbeiten, die zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder 

Eigentum, im Interesse öffentlicher Einrichtungen oder Anstalten oder zur Verhütung eines 

Notstandes, zur Vorbereitung der am folgenden Tage stattfindenden Märkte oder in Industriebetrieben 

zur Gewährleistung der Fortführung der nach Lage der Dinge bei ihnen üblichen Arbeit erforderlich 

sind; 

für nicht gewerbsmäßige leichtere Arbeiten in Haus und Garten, wenn hierdurch keine unmittelbare 

Störung des Gottesdienstes eintritt; 

für den Betrieb von Videotheken und Bibliotheken von 13 Uhr an. 

Satz 1 Nr. 5 gilt nicht an den in den §§ 8 und 9 genannten Feiertagen. 
3
Bibliotheken im Sinne von Satz 

1 Nr. 5 sind systematisch geordnete und erschlossene Sammlungen von Büchern und anderen Medien 

zur Nutzung durch jedermann oder eine nach dem Nutzungszweck abgegrenzte Gruppe. 

 (3) Bei erlaubten Arbeiten sind unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. 

§ 7   [Verbotene Veranstaltungen] 

(1) An den gesetzlichen Feiertagen sind von 4 Uhr bis 12 Uhr verboten: 

Veranstaltungen, bei denen eine öffentlich-rechtliche Verpflichtung einzelner zur Teilnahme besteht; 

öffentliche Tanzveranstaltungen; 

andere der Unterhaltung dienende öffentliche Veranstaltungen, wenn nicht ein überwiegendes 

Interesse der Kunst, Wissenschaft, Volksbildung oder Politik vorliegt; 

alle sonstigen Veranstaltungen sowie Aufzüge und Umzüge aller Art, wenn hierdurch der Gottesdienst  

unmittelbar gestört wird. 

(2) Wo ein Nachmittagsgottesdienst üblich ist, gilt das Verbot des Abs. 1 Nr. 4 auch für dessen Dauer. 

(3) Abs. 1 und 2 gelten nicht für den 1. Mai und den Tag der Deutschen Einheit. 

§ 8   [Karfreitag, Volkstrauertag, Totensonntag] 

(1) Am Karfreitag von 0 Uhr an, am Volkstrauertag und Totensonntag von 4 Uhr an sind unbeschadet 

der Bestimmungen des § 7 verboten: 

öffentliche Tanzveranstaltungen; 

öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

öffentliche Veranstaltungen unter freiem Himmel sowie Aufzüge und Umzüge aller Art, wenn sie 

nicht den diesen Feiertagen entsprechenden ernsten Charakter tragen; 



alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung der Feiertage, der 

seelischen Erhebung oder einem überwiegenden Interesse der Kunst, Wissenschaft, Volksbildung oder 

Politik dienen. 

(2) Am Karfreitag von 0 Uhr an, am Volkstrauertag und Totensonntag von 4 Uhr bis 13 Uhr sind auch 

öffentliche sportliche Veranstaltungen nichtgewerblicher Art verboten. 

(3) Bei der öffentlichen Darbietung von Rundfunksendungen sowie von Musik- und anderen 

Tonaufnahmen ist auf den ernsten Charakter der Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 9   [Weihnachten, Ostern] 

Am 1. Weihnachtstag, Ostersonntag und Pfingstsonntag gelten die Vorschriften des § 7 Abs. 1 Nr. 1 

und 4 während des ganzen Tages. 

§ 10   [Gründonnerstag, Karsamstag, Heiligabend] 

Am Gründonnerstag von 4 Uhr an, am Karsamstag und von 17 Uhr an am Heiligabend sind 

öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. 

§ 11   [Allgemeine Rücksichtnahme] 

Auch bei solchen Verrichtungen und Veranstaltungen, die nach den §§ 5 bis 10 oder nach sonstigen 

bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften nicht verboten sind, ist auf das Wesen der Sonn- und 

Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 12   [Schutz des Gottesdienstes] 

An den in § 4 genannten Tagen sind in den Orten, in denen sie begangen werden, in der Nähe der 

gottesdienstlichen Häuser und Räume alle Veranstaltungen zu unterlassen, durch die der Gottesdienst 

unmittelbar gestört wird. 

§ 13  [Grundrechtseinschränkung] 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Art. 8 des Grundgesetzes) wird für Versammlungen unter  

freiem Himmel nach Maßgabe des § 7 Abs. 1 Nr. 4, Abs. 2, des § 8 Abs. 1 Nr. 3, des § 9 und des § 12 

eingeschränkt. 

§ 14   [Befreiungen] 

(1) Die örtliche Ordnungsbehörde kann für einzelne Feiertage von den in diesem Abschnitt 

vorgesehenen Beschränkungen und Verboten Befreiung gewähren. 

(2) Für den vollautomatischen Betrieb von vollständig geschlossenen Autowaschanlagen, die mit 

Tankstellen verbunden sind, kann die örtliche Ordnungsbehörde für alle gesetzlichen Feiertage 

Befreiung von dem Arbeitsverbot nach § 6 Abs. 1 gewähren; dies gilt nicht für den Karfreitag, den 

Volkstrauertag und den Totensonntag. Die Öffnungszeiten sind so festzulegen, daß sie vom 1. Mai bis 

zum 31. August die Zeit von 7 Uhr bis 21 Uhr, in den übrigen Monaten von 7 Uhr bis 20 Uhr nicht 

überschreiten.  

(3) Bei der Entscheidung über die Befreiung sollen die sich aus der Beschaffenheit und Lage der 

Anlage ergebenden Auswirkungen sowie die Vermeidbarkeit verhaltensbedingter 

Lärmbeeinträchtigungen berücksichtigt werden. Befreiungen können mit Bedingungen und Auflagen 
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verbunden sowie unter dem Vorbehalt des Widerrufs und unter dem Vorbehalt der nachträglichen 

Aufnahme, Änderung oder Ergänzung von Auflagen erteilt werden. Die Befreiung nach Abs. 2 wird 

für längstens drei Jahre erteilt und kann entsprechend verlängert werden. 

§ 15   [Verordnungsermächtigung] 

Der Minister des Innern kann durch Verordnung aus besonderem Anlaß für das Landesgebiet oder für 

Teile des Landes die Schutzvorschriften der §§ 8 und 10 auf andere in diesen Bestimmungen nicht 

genannte Tage ausdehnen. 

Dritter Abschnitt Bußgeld- und Schlußbestimmungen 

§ 16   [Ordnungswidrigkeiten] 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften über das Verbot 

von Arbeiten, die geeignet sind, die äußere Ruhe an gesetzlichen Feiertagen zu beeinträchtigen (§ 6), 

von Veranstaltungen an gesetzlichen Feiertagen (§§ 7, 8, 9), 

öffentlicher Tanzveranstaltungen zu den in § 10 bestimmten Zeiten, 

von Veranstaltungen, durch die der Gottesdienst unmittelbar gestört wird (§ 12), 

zuwiderhandelt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des § 15 erlassenen 

Rechtsvorschrift zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten Tatbestand auf diese 

Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(4) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 17
5
   [Inkrafttreten] 

Dieses Gesetz tritt mit seiner Verkündung in Kraft.  

 

 

12.8.2 Hessisches Ladenöffnungsgesetz (HLöG) 

Vom 23.11.2006 (GVBl. I S. 606), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.12.2013 (GVBl. I 

S. 622)
6
 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Zweck des Gesetzes ist es,  

                                                           
5
 [Amtl. Anm.:] Die Vorschrift betrifft das Inkrafttreten des Gesetzes in der ursprünglichen Fassung vom 17. 

September 1952. 

6
 Das Gesetz tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 außer Kraft, vgl. § 13 Satz 2. 
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1. die Rahmenbedingungen für flexible Öffnungs- und Verkaufszeiten zu verbessern sowie 

2. den Sonntag und die staatlich anerkannten Feiertage als Tage der Arbeitsruhe und der seelischen 

Erhebung zu schützen. 

§ 2   Begriffsbestimmungen, Anwendungsbereich 

(1) Im Sinne dieses Gesetzes bezeichnet der Begriff  

(…) 

6. „Feiertage“ die gesetzlichen Feiertage. 

(2) Für das Feilhalten von Waren innerhalb und außerhalb von Verkaufsstellen gelten die 

Bestimmungen dieses Gesetzes, soweit in den einzelnen Vorschriften keine anderen Regelungen 

getroffen sind.  

(3) Dieses Gesetz findet keine Anwendung  

1. auf gewerberechtlich festgesetzte Messen, Märkte und Ausstellungen oder für gewerberechtlich 

zugelassene Großmärkte, wenn keine Waren für den Verkauf an den Endverbraucher feilgehalten 

werden, 

2. auf den Verkauf von Zubehörartikeln, der in einem engen Zusammenhang mit einer nach anderen 

Rechtsvorschriften erlaubten nicht gewerblichen oder gewerblichen Tätigkeit oder Veranstaltung steht, 

insbesondere bei Kultur- und Sportveranstaltungen, in Freizeit-, Erholungs- und 

Vergnügungseinrichtungen, in Bewirtungs- und Beherbergungseinrichtungen sowie in Museen. 

§ 3   Öffnungszeiten 

(…)  

(2) Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und 

Kunden geschlossen sein:  

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am Gründonnerstag ab 20 Uhr, 

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr und 

4. am 31. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14 Uhr. 

Während dieser Zeiten ist auch das Feilhalten von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von 

Verkaufsstellen verboten.  

(3) Abs. 2 Nr. 1 gilt nicht für das Feilhalten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen auf 

Volksfesten, die von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind.  

(4) Die Gemeinden können  

1. abweichend von Abs. 2 Nr. 1 Ausnahmen für das Feilhalten von leicht verderblichen Waren und 

Waren zum sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch zulassen, sofern dies zur Befriedigung 

örtlich auftretender Bedürfnisse notwendig ist, 



2. in den Grenzen des § 4 Abs. 1 Nr. 4 bis 6, des § 5 und des § 6 einen geschäftlichen Verkehr auf 

Großmärkten zum Verkauf an den Endverbraucher zulassen. 

(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, hat die Inhaberin oder der Inhaber an der 

Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Bei den 

jeweiligen Öffnungszeiten sind die Zeiten des Hauptgottesdienstes zu berücksichtigen.  

§ 4   Sonderöffnungszeiten 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen  

1. Tankstellen in der Zeit von 0 bis 24 Uhr für die Abgabe von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für die 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft von Kraftfahrzeugen sowie für die Abgabe von 

Reisebedarf, 

2. Verkaufsstellen auf internationalen Verkehrsflughäfen, Flughäfen und Personenbahnhöfen in der 

Zeit von 0 bis 24 Uhr, auf Flughäfen und Personenbahnhöfen jedoch nur für die Abgabe von 

Reisebedarf, 

3. Kioske für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Tabakwaren, 

Lebens- und Genussmitteln in kleineren Mengen, 

4. Verkaufsstellen, die überwiegend Bäcker- oder Konditorwaren feilhalten, für die Dauer von sechs 

Stunden zur Abgabe frischer Back- und Konditorwaren, 

5. Verkaufsstellen, in denen Blumen in erheblichem Umfang feilgehalten werden, für die Dauer von 

sechs Stunden für die Abgabe von Blumen und 

6. Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, Hofläden sowie genossenschaftliche Verkaufsstellen 

für die Dauer von sechs Stunden zur Abgabe selbst erzeugter landwirtschaftlicher Produkte 

geöffnet sein.  

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist die Öffnung von Apotheken zur Abgabe von Arznei-, 

 Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, Medizinprodukten, hygienischen 

Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. Die Landesapothekerkammer Hessen hat für 

Gemeinden oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken anzuordnen, dass während der 

Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. (…) 

§ 5   Kur-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen  

1. in den durch Bekanntmachung im Staatsanzeiger für das Land Hessen als Kurorte bezeichneten und 

anerkannten Orten sowie 

2. in einzeln zu bestimmenden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonderem 

Besucheraufkommen 

an jährlich bis zu 40 Sonn- oder Feiertagen für die Abgabe von Reisebedarf, Sportartikeln, 

Devotionalien, Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, und von Gegenständen des touristischen 

Bedarfs geöffnet sein. Die Dauer der Öffnungszeit darf an diesen Tagen acht Stunden nicht 

überschreiten.  



(2) Die Bestimmung von Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten nach Abs. 1 Nr. 2 wird in den 

kreisfreien Städten vom Magistrat, in den Landkreisen vom Kreisausschuss wahrgenommen und ist 

öffentlich bekannt zu machen.  

(3) Die Offenhaltung ist auf die Bereiche zu beschränken, in denen der Kurbetrieb nach Abs. 1 Nr. 1 

stattfindet oder ein besonderes Besucheraufkommen nach Abs. 1 Nr. 2 anzutreffen ist. (…) Mit der 

Bekanntgabe sind die Sonn- und Feiertage, an denen eine Öffnung zulässig ist, und die Öffnungszeiten 

festzusetzen. Bei der Festsetzung der Öffnungszeiten ist die Zeit des Hauptgottesdienstes zu 

berücksichtigen.  

§ 6   Weitere Verkaufssonntage 

(1) Die Gemeinden sind aus Anlass von Märkten, Messen, örtlichen Festen oder ähnlichen 

Veranstaltungen berechtigt, abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 die Öffnung von Verkaufsstellen an 

jährlich bis zu vier Sonn- oder Feiertagen freizugeben. Der Zeitraum, während dessen die 

Verkaufsstellen geöffnet sein dürfen, ist anzugeben. Er darf sechs zusammenhängende Stunden nicht 

überschreiten, muss spätestens um 20 Uhr enden und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes 

liegen. Die Freigabeentscheidung ist öffentlich bekannt zu machen. In der Bekanntgabe sind die 

Öffnungszeiten zu bestimmen.  

(…) 

(3) Die Adventssonntage, der 1. und 2. Weihnachtstag, Karfreitag, die Osterfeiertage, die 

Pfingstfeiertage, Fronleichnam, der zweitletzte Sonntag nach Trinitatis (Volkstrauertag) und der letzte 

Sonntag nach Trinitatis (Totensonntag) dürfen nicht freigegeben werden.  

§ 7   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Das für die Ausführung dieses Gesetzes zuständige Ministerium oder die von ihm bestimmten 

Stellen können im Einzelfall über die in diesem Gesetz vorgesehenen Ausnahmen weitere befristete 

Ausnahmen zulassen, soweit diese im öffentlichen Interesse erforderlich sind.  

(…) 

§ 8   Verordnungsermächtigung 

(1) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung  

1. abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 über die Ausnahmen nach § 4 hinaus weitere Ausnahmen 

zulassen, wenn dies zur Befriedigung an Sonn- und Feiertagen besonders hervortretender Bedürfnisse 

in der Bevölkerung erforderlich ist, 

2. die Offenhaltung von Verkaufsstellen nach § 4 Abs. 1 Nr. 2 und 3 auf bestimmte Sonn- und 

Feiertage, Zeiten und Waren beschränken, 

(…) 

4. die Zuständigkeit für den Erlass von Rechtsverordnungen nach Nr. 2 und 3 auf andere Stellen 

übertragen. 

(2) In Rechtsverordnungen nach Abs. 1 Nr. 1 können Ausnahmen auf bestimmte Sonn- und Feiertage 

oder Jahreszeiten sowie auf bestimmte Arten von Verkaufsstellen beschränkt werden. Eine 

Offenhaltung am 1. Weihnachts-, Oster- und Pfingstfeiertag, Karfreitag und Fronleichnam soll nicht 



zugelassen werden. Die Lage der zugelassenen Öffnungszeiten wird unter Berücksichtigung der Zeit 

des Hauptgottesdienstes festgesetzt.  

§ 9   Sonn- und Feiertagsbeschäftigung 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und Feiertagen während der nach diesem 

Gesetz, den aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen und aufgrund der in § 3 Abs. 4, 

§§ 5, 6 und 7 ausnahmsweise zugelassenen Öffnungszeiten für einen geschäftlichen Verkehr mit 

Kundinnen und Kunden einschließlich der notwendigen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 

beschäftigt werden.  

(2) Mindestens 15 Sonntage im Jahr müssen beschäftigungsfrei bleiben.  

(3) Für die Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen gelten die §§ 3 bis 8 des Arbeitszeitgesetzes vom 

6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939), 

entsprechend. Werden Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt, ist 

ihnen innerhalb eines den Beschäftigungstag einschließenden Zeitraumes von zwei Wochen ein 

Ersatzruhetag unmittelbar in Verbindung mit einer ununterbrochenen Ruhezeit von elf Stunden zu 

gewähren. 

§ 10   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes wird Gemeinden mit mehr als 

7 500 Einwohnern zur Erfüllung nach Weisung, im Übrigen dem Kreisausschuss zur Erfüllung nach 

Weisung übertragen. 

(…) 

§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder Gewerbetreibender nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 und 2  

a) den Bestimmungen des § 3 Abs. 2, § 4 Abs. 1 und 2 Satz 2, § 5 Abs. 1, § 9, 

b) einer Rechtsverordnung nach § 8, die für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldvorschrift 

verweist, 

(…) 

(2) Eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchst. a und c kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 

Euro, eine Ordnungswidrigkeit nach Abs. 1 Nr. 1 Buchst. b und d oder Nr. 2 kann mit einer Geldbuße 

bis zu 1 000 Euro geahndet werden. 

(…) 

§ 13   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Es tritt mit Ablauf des 31. Dezember 2019 

außer Kraft. 
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12.9 Mecklenburg-Vorpommern 

12.9.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten für das Land 

Mecklenburg - Vorpommern (Ladenöffnungsgesetz – LöffG M-V) 

Vom 18.06.2007 (GVOBl. M-V S. 226) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für den gewerblichen Verkauf von Waren  

in Verkaufsstellen aller Art, 

in sonstigen Verkaufsständen und ähnlichen Einrichtungen, falls von ihnen von einer festen Stelle aus 

ständig Waren zum Verkauf an jedermann feilgehalten werden, 

außerhalb von Verkaufsstellen. 

Dem Verkauf stehen die Entgegennahme von Warenbestellungen und die fachliche Beratung gleich. 

Ausgenommen ist der Verkauf über elektronische Medien.  

§ 3   Allgemeine Verkaufszeiten 

(1) Der gewerbliche Verkauf ist an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und 

Samstags von 0.00 bis 22.00 Uhr zulässig. Aus besonderem Anlass ist an vier Samstagen im Jahr der 

gewerbliche Verkauf bis 24.00 Uhr zulässig. (…) 

(2) Der gewerbliche Verkauf ist ausgeschlossen:  

1. an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, so ist der gewerbliche Verkauf abweichend von Absatz 

2 Nr. 1 für die Dauer von höchstens drei Stunden bis längstens14.00 Uhr zulässig, wenn überwiegend 

Lebens- und Genussmittel oder Weihnachtsbäume verkauft und Gottesdienste nicht gestört werden. 

§ 4   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Apotheken auch an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen während 

des ganzen Tages geöffnet sein. Es ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- 

und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet.  

(2) Die zuständige Behörde kann für das Gebiet einer Gemeinde oder für Gebiete benachbarter 

Gemeinden mit mehreren Apotheken anordnen, dass während der Zeiten, in denen der Verkauf nicht 

zugelassen ist (§ 3 Abs. 2), abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. (…) 

§ 5   Sonderverkaufszeiten 

(1) Der Verkauf ist an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen höchstens für fünf Stunden für die Abgabe 

von Bäcker- oder Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnissen, Reiseandenken, Tabakwaren, 

Blumen sowie Zeitungen und Zeitschriften zugelassen, sofern die vorgenannten Waren in der 

Verkaufsstelle das Hauptsortiment darstellen. Daneben dürfen als Nebensortiment auch Lebens- und 

Genussmittel in kleineren Mengen verkauft werden.  



(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen auch an Sonn- und Feiertagen während des ganzen 

Tages geöffnet sein. In den in § 3 Abs. 2 genannten Zeiten ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 

Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 

ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet.  

(3) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen 

sowie auf Flughäfen und in Fährhäfen, soweit sie den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen 

bestimmt sind, an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur 

bis 17.00 Uhr. In den in § 3 Abs. 2 genannten Zeiten ist nur der Verkauf von Reisebedarf zulässig. Für 

Apotheken bleibt es bei den Vorschriften des § 4.  

(4) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist der gewerbliche Verkauf von Waren an Sonntagen, die keine 

gesetzlichen Feiertage sind, für die Dauer von höchstens fünf Stunden in Gemeinden zulässig, deren 

Gebiet in einer Entfernung von nicht mehr als 15 Kilometern zur nächstgelegenen 

Grenzübergangsstelle zur Republik Polen gelegen ist.  

§ 6   Verkauf an Sonntagen aus besonderem Anlass 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 ist der gewerbliche Verkauf aus besonderem Anlass an jährlich 

höchstens vier Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, zulässig. Diese Tage werden durch 

das zuständige Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus oder von den von ihm durch 

Rechtsverordnung bestimmten Stellen frei gegeben. Der Zeitraum ist anzugeben. Er muss außerhalb 

der Hauptzeiten der Gottesdienste liegen.  

(2) Absatz 1 gilt nicht an Sonntagen des Monats Dezember mit Ausnahme des ersten Advents.  

§ 7   Arbeitszeiten an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen; Beschäftigtenschutzregelungen 

(1) Verkaufspersonal darf an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen nur während der ausnahmsweise 

zugelassenen Verkaufszeiten (§§ 3 bis 6, 10 und 11 sowie der hierauf gestützten Vorschriften) 

beschäftigt werden. Zur Erledigung von unerlässlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten dürfen 

sie während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.  

(2) Die Dauer der Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und gesetzlichen 

Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten.  

(3) Im Verkauf, der nach den §§ 5, 10 und 11 oder den hierauf gestützten Vorschriften an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen zugelassen ist, dürfen die jeweiligen Beschäftigten nur an jährlich höchstens 

22 Sonn- und gesetzlichen Feiertagen eingesetzt werden.  

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 

Absätze 1 bis 3 bewilligen, wobei mindestens 15 freie Sonntage für die Beschäftigten erhalten bleiben 

müssen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

(5) Werden Beschäftigte an einem Sonn- und gesetzlichen Feiertag eingesetzt, so sind sie, wenn die 

Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, an einem Werktag derselben Woche ab 13.00 Uhr, wenn 

sie länger als sechs Stunden dauert, an einem ganzen Werktag derselben Woche von der Arbeit 

freizustellen. Werden sie bis zu drei Stunden beschäftigt, so muss jeder zweite Sonntag oder in jeder 

zweiten Woche ein Nachmittag ab 13.00 Uhr beschäftigungsfrei bleiben. Statt an einem Nachmittag 

darf die Freizeit am Samstag oder Montagvormittag bis 14.00 Uhr gewährt werden. Während der 

Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle geschlossen sein muss, darf die Freizeit nicht gegeben werden. 

Mindestens ein Wochenende (Samstag und Sonntag) im Kalendermonat muss beschäftigungsfrei sein.  



(…) 

§ 9   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften zum Arbeitnehmerschutz in diesem Gesetz und 

den hierauf erlassenen Vorschriften übt das Landesamt für Gesundheit und Soziales aus; (…) 

§ 10   Bäder- und Fremdenverkehrsorte 

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus kann im Einvernehmen mit dem 

Innenministerium durch Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und 

Bedingungen ausnahmsweise in Kur- und Erholungsorten, Weltkulturerbestädten sowie in 

anerkannten Ausflugsorten und Ortsteilen mit besonders starkem Fremdenverkehr abweichend von § 3 

Abs. 2 an Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, der gewerbliche Verkauf zugelassen 

werden darf. Die Öffnungszeiten müssen außerhalb der Hauptzeit der Gottesdienste liegen. Der Monat 

Dezember darf, mit Ausnahme des ersten Advents, nicht frei gegeben werden.  

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 

6 bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse dringend notwendig werden. Die 

Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden.  

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Gewerbetreibende oder 

 Gewerbetreibender im Sinne des § 1  

1. entgegen § 3 Abs. 1 an einem Samstag nach 22.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder 

zulässt, ohne dass er der zuständigen Behörde zwei Wochen im Voraus schriftlich angezeigt 

hat, dass er an diesem Samstag bis 24.00 Uhr gewerblich verkaufen wird, 

2. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen gewerbliche Verkäufe tätigt 

oder zulässt, 

3. entgegen § 3 Abs. 2 Nr. 2 am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, nach 

14.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder zulässt, 

4. entgegen § 3 Abs. 3 am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt, länger als drei 

Stunden gewerbliche Verkäufe tätigt oder zulässt, bei denen es sich nicht überwiegend um 

Lebens- und Genussmittel oder Weihnachtsbäume handelt oder nach 14.00 Uhr gewerbliche 

Verkäufe tätigt oder zulässt, 

5. entgegen § 4 Abs. 1 Satz 2 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen andere Waren als Arznei-, 

Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmittel, hygienische Artikel sowie 

Desinfektionsmittel verkauft, 

6. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen gewerbliche Verkäufe für 

über fünf Stunden tätigt oder zulässt, 

7. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen andere Waren als Bäcker- 

oder Konditorwaren, Milch und Milcherzeugnisse, Reiseandenken, Tabakwaren, Blumen 

sowie Zeitungen und Zeitschriften verkauft, 



8. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 1 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen Bäcker- oder Konditorwaren, 

Milch und Milcherzeugnisse, Reiseandenken, Tabakwaren, Blumen sowie Zeitungen und 

Zeitschriften verkauft, ohne dass die vorgenannten Waren in der Verkaufsstelle das 

Hauptsortiment darstellen, 

9. entgegen § 5 Abs. 1 Satz 2 Lebens- und Genussmittel in größeren Mengen verkauft, 

10. entgegen § 5 Abs. 2 Satz 2 Waren verkauft, die für die Erhaltung oder Wiederherstellung der 

Fahrbereitschaft notwendig sind und weder Ersatzteile für Kraftfahrzeuge noch Betriebsstoffe 

und Reisebedarf sind, 

11. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 und 2 an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen Waren verkauft, die 

nicht den Bedürfnissen des Reiseverkehrs zu dienen bestimmt sind, 

12. entgegen § 5 Abs. 3 Satz 1 am 24. Dezember nach 17.00 Uhr gewerbliche Verkäufe tätigt oder 

zulässt, 

13. entgegen § 5 Abs. 4 an Sonntagen, die keine gesetzlichen Feiertage sind, für mehr als fünf 

Stunden in Gemeinden, deren Gebiet in einer Entfernung von nicht mehr als 15 Kilometern 

zur nächstgelegenen Grenzübergangsstelle zur Republik Polen gelegen ist, gewerbliche 

Verkäufe tätigt oder zulässt, 

14. entgegen § 7 Abs. 1 Verkaufspersonal an Sonn- und gesetzlichen Feiertagen über die 

zugelassenen Verkaufszeiten (§§ 3 bis 6, 10 und 11 sowie den hierauf gestützten Vorschriften) 

hinaus beschäftigt, 

15. entgegen § 7 Abs. 2 die Beschäftigungszeit des einzelnen Beschäftigten an Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen acht Stunden überschreitet, 

16. entgegen § 7 Abs. 3 die jeweiligen Beschäftigten über jährlich 22 Sonn- und gesetzliche 

Feiertage hinaus einsetzt, 

17. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag für 

länger als drei Stunden eingesetzt wurden, nicht an einem Werktag derselben Woche ab 13.00 

Uhr freistellt, 

18. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 1 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag für 

länger als sechs Stunden eingesetzt wurden, nicht an einem ganzen Werktag derselben Woche 

von der Arbeit freistellt, 

19. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 2 Beschäftigte, die an einem Sonn- oder gesetzlichen Feiertag bis zu 

drei Stunden beschäftigt wurden, nicht an jedem zweiten Sonntag oder in jeder zweiten 

Woche an einem Nachmittag ab 13.00 Uhr beschäftigungsfrei stellt, und auch nicht die 

Freizeit an einem Nachmittag am Samstag oder Montagvormittag bis 14.00 Uhr gewährt, 

20. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 3 Freizeit während der Zeiten, zu denen die Verkaufsstelle 

geschlossen sein muss, gewährt, 

21. entgegen § 7 Abs. 5 Satz 4 Beschäftigte nicht mindestens ein Wochenende (Samstag und 

Sonntag) im Kalendermonat beschäftigungsfrei stellt, 

(…) 



(3) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 können mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro, 

die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 2 kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro geahndet 

werden.  

(….) 

§ 13   Bestimmung der zuständigen Behörden 

(1) Soweit in diesem Gesetz auf die zuständige Behörde verwiesen wird, ist das Ministerium für 

Wirtschaft, Arbeit und Tourismus zuständig. Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus 

ist auch zuständig für die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 12.  

(2) Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus kann durch Rechtsverordnung die 

Zuständigkeit nach Absatz 1 Satz 1 und 2 auf andere Behörden übertragen. 

§ 14   Übergangsregelungen 

Regelungen, die aufgrund bisher geltenden Rechts erlassen worden sind, behalten ihre Gültigkeit, 

soweit sie nicht gegen Bestimmungen dieses Gesetzes verstoßen und können im Rahmen der 

Bestimmungen dieses Gesetzes verändert werden.  

 

 

12.9.2 Gesetz über Sonn- und Feiertage [von Mecklenburg-Vorpommern] 

(FTG M - V) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 08.03.2002 (GVOBl. M-V S. 145), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 15.11.2012 (GVBl. M-V S. 502) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage und die Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr, soweit im Einzelnen nichts Abweichendes 

bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind: 

der Neujahrstag (1. Januar), 

der Karfreitag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai, 

der Christi-Himmelfahrtstag, 

der Pfingstmontag, 

der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 



der Reformationstag (31. Oktober), 

der 1. Weihnachtstag (25. Dezember), 

der 2. Weihnachtstag (26. Dezember). 

(2) Gedenk- und Trauertage sind: 

der Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor dem 1. Advent), 

der Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent), 

der 8. Mai als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus und der Beendigung des 2. Weltkrieges. 

(3) Die Landesregierung kann bei besonderem Anlass für das ganze Land oder für Teilgebiete des 

Landes Werktage zu einmaligen Feiertagen, Gedenktagen oder Trauertagen erklären und die 

Schutzvorschriften der §§ 3 bis 6 auf sie ausdehnen. 

§ 3   Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die Feiertage sind Tage der allgemeinen Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Arbeiten oder Handlungen, die geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu 

stören oder die dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen, sind verboten, soweit sie nicht 

nach § 4 erlaubt sind.  

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten 

(1) An Sonn- und Feiertagen sind erlaubt: 

gewerbliche Arbeiten, deren Ausführung an Sonn- und Feiertagen nach Bundes- oder Landesrecht 

zugelassen ist, 

Tätigkeiten von Postdiensten sowie der Versorgungsbetriebe und -anlagen, der Eisenbahnen und 

sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen Personenbeförderung dienen, 

Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass Instandsetzungsarbeiten an 

Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt erforderlich sind, 

Tätigkeiten der Feuerwehren einschließlich der erforderlichen Übungen, 

unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

zur Verhütung eines Notstandes oder zur Erfüllung sonstiger öffentlicher Interessen, 

zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse oder zur Vorbereitung der am 

folgenden Tag stattfindenden Märkte, 

Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, soweit diese die Öffentlichkeit nicht stören, 

Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen, 

die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art sowie die nicht gewerbsmäßige 

Säuberung von Flächen, die der Erholung dienen, 



die Öffnung von Videotheken ab 12.00 Uhr mit Ausnahme am Karfreitag, Ostersonntag, 

Pfingstsonntag, Volkstrauertag und Totensonntag. 

(2) An Sonntagen ist erlaubt: 

das Betreiben von Autowaschanlagen und Münz- und Selbstbedienungswaschsalons mit Ausnahme 

am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag und Totensonntag. 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen 

(1) An Sonn- und Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober, sind während der 

Hauptzeit des Gottesdienstes (6.00 Uhr bis 11.30 Uhr, am 24. Dezember - Heiliger Abend - ab 13.00 

Uhr) verboten: 

öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel, öffentliche Auf- und Umzüge und öffentliche 

Versammlungen in geschlossenen Räumen, wenn und soweit sie den Gottesdienst unmittelbar stören, 

alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres Interesse 

der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt. 

(2) Am Totensonntag und am Volkstrauertag gelten die Verbote gemäß Absatz 1 für die Zeit von 4.00 

Uhr bis 24.00 Uhr und am Karfreitag von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. 

§ 6   Verbot von Sport, Tanz- und sonstigen Veranstaltungen 

(1) Öffentliche sportliche Veranstaltungen sind am Karfreitag ganztägig, am Totensonntag ab 5.00 

Uhr und am 24. Dezember (Heiliger Abend) ab 13.00 Uhr verboten. 

(2) Am Karfreitag von 0.00 Uhr bis Karsonnabend 18.00 Uhr, am Volkstrauertag und Totensonntag 

von 5.00 Uhr bis 24.00 Uhr, am 24. Dezember (Heiliger Abend) von 13.00 Uhr bis 24.00 Uhr sind 

verboten: 

öffentliche Tanzveranstaltungen, 

Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb hinausgehen, 

der Betrieb von Spielhallen. 

§ 7   Kirchliche Feiertage 

(1) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften außer den 

in § 2 genannten Feiertagen begangen werden. 

(2) An kirchlichen Feiertagen haben die Arbeitgeber den in einem Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft 

Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im 

allgemeinen Interesse vordringliche Aufgaben zu erledigen sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 

Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht 

erwachsen. 

(3) An kirchlichen Feiertagen ist Schülern und Lehrern aller Schularten, die sich zu staatlich 

anerkannten Religionsgemeinschaften bekennen, auf Wunsch Freistellung vom Unterricht zum Besuch 

des Gottesdienstes zu gewähren. 



§ 8   Ausnahmen von Verboten 

(1) Die in Absatz 2 genannten Aufgaben werden auf die kreisfreien Städte, die Ämter und die 

amtsfreien Gemeinden übertragen. 

(2) Beim Vorliegen eines wichtigen Grundes können die Oberbürgermeister (Bürgermeister) der 

kreisfreien Städte, die Amtsvorsteher und die Bürgermeister der amtsfreien Gemeinden von den 

Verboten und Beschränkungen der §§ 3 bis 6 Ausnahmen zulassen. 

§ 9   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen § 3 Abs. 2 Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, 

entgegen §§ 5 und 6 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt, 

als Arbeitgeber entgegen § 7 Abs. 2 Satz 1 an kirchlichen Feiertagen den in einem Beschäftigungs- 

oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder 

Religionsgemeinschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt, 

einer Verordnung nach § 2 Abs. 3 zuwiderhandelt, sofern sie für einen bestimmten Tatbestand auf 

diese Vorschrift verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 10   Grundrechtseinschränkung 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 

des § 5 Abs. 1 Nr. 1 eingeschränkt. 

§ 11   Verwaltungsvorschriften 

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt das 

Justizministerium im Einvernehmen mit dem Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur, dem 

Ministerium für Arbeit, Gleichstellung und Soziales und dem Ministerium für Wirtschaft, Bau und 

Tourismus. 

§ 12   (In-Kraft-Treten) 

 

 

 



12.10 Niedersachsen 

12.10.1 Niedersächsisches Gesetz über die Feiertage (NFeiertagsG) 

In der Fassung vom 07.03.1995 (Nds. GVBl. S. 50), zuletzt geändert durch Gesetz vom 

23.06.2005 (GVBl. S. 207) 

§ 1   [Allgemeines] 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die kirchlichen Feiertage werden nach 

Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt, soweit über seine Dauer nichts anderes bestimmt ist, von 0 bis 24 Uhr. 

I. Abschnitt   Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage 

§ 2   [Feiertage] 

(1) Staatlich anerkannte Feiertage sind: 

Neujahrstag, 

Karfreitag, 

Ostermontag, 

der 1. Mai, 

Himmelfahrtstag, 

Pfingstmontag, 

der 3. Oktober, als Tag der Deutschen Einheit, 

Weihnachtstag, 

Weihnachtstag. 

(2) Diese Tage sind Fest-, allgemeine oder gesetzliche Feiertage im Sinne bundes- oder 

landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 3   [Allgemeine Arbeitsruhe] 

Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

§ 4   [Verbot der Ruhestörung] 

(1) Öffentlich bemerkbare Handlungen, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der Sonn- und 

Feiertage widersprechen, sind verboten. 

(2) Von dem Verbot nach Absatz 1 sind diejenigen Handlungen ausgenommen, die nach Bundes- oder 

Landesrecht besonders zugelassen oder nachstehend aufgeführt sind: 

a) der Betrieb der Post, der Eisenbahnverkehr, die Schifffahrt, die Luftfahrt, der 

Güterfernverkehr, der Kraftomnibuslinien- und sonstige Personenverkehr, 

Versorgungsbetriebe sowie die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten; 



b) unaufschiebbare Arbeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 

Bedürfnisse oder zur Verhütung eines Notstandes oder zur Vorbereitung der am folgenden 

Tage stattfindenden Märkte erforderlich sind; 

c) nicht gewerbsmäßige leichtere Betätigungen in Haus und Garten. 

(3) Videotheken dürfen an Sonntagen und an staatlich anerkannten Feiertagen ab 13.00 Uhr öffnen. 

§ 5   [Verbotene Veranstaltungen] 

(1) An den in § 3 genannten Tagen sind während der Zeit von 7 bis 11 Uhr morgens folgende  

Veranstaltungen und Handlungen verboten, soweit sie nicht nach Bundesrecht besonders zugelassen 

oder nach Landesrecht gestattet und unaufschiebbar sind: 

a) öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Aufzüge, die nicht mit dem 

Gottesdienst zusammenhängen; das Grundrecht der Versammlungsfreiheit ( Artikel 8 Abs. 2 

des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt; 

b) die der Unterhaltung oder dem Vergnügen dienenden Veranstaltungen, bei denen nicht ein 

höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

c) Veranstaltungen und Handlungen, soweit sie religiöse oder weltanschauliche Feiern stören 

oder den Besucherinnen oder Besuchern dieser Feiern den Zugang erschweren. 

(2) Die vorstehenden Einschränkungen gelten nicht für den 1. Mai und den 3. Oktober. 

§ 6   [Zusätzliche Verbote an besonderen Feiertagen] 

(1) Am Karfreitag sind zusätzlich verboten: 

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 

hinausgehen; 

b) öffentliche sportliche Veranstaltungen; 

c) alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung 

oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den 

ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen. 

(2) Am zweiten Sonntag vor dem 1. Advent (Volkstrauertag) und am letzten Sonntag vor dem 1. 

Advent (Totensonntag) sind zusätzlich verboten: 

a) Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 

hinausgehen, von 5 Uhr morgens ab; 

b) öffentliche sportliche Veranstaltungen gewerblicher Art; 

c) öffentliche sportliche Veranstaltungen nicht gewerblicher Art, sofern sie mit Auf- oder 

Umzügen, mit Unterhaltungsmusik oder mit Festveranstaltungen verbunden sind; 

d) alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der geistig-seelischen Erhebung 

oder einem höheren Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den 

ernsten Charakter des Tages Rücksicht nehmen. 



Nicht verboten sind Ausstellungen nicht gewerblicher Art, die weder durch ein Beiprogramm noch auf 

andere Weise den ernsten Charakter des Tages beeinträchtigen. 

II. Abschnitt   Die kirchlichen Feiertage 

§ 7   [Kirchliche Feiertage] 

(1) An den folgenden kirchlichen Feiertagen ist die Zeit von 7 bis 11 Uhr morgens nach § 5 Abs. 1 

geschützt: 

a) Januar (Epiphanias/Heiligedreikönigstag); 

b) 31. Oktober (Reformationsfest) 

c) in Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln evangelischer Bevölkerung; 

d) Donnerstag nach dem Trinitatis-Sonntag (Fronleichnam) und 1. November (Allerheiligen) 

e) in Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln katholischer Bevölkerung; 

f) Buß- und Bettag (Mittwoch nach dem Volkstrauertag). 

(2) In Gemeinden, in denen der Reformationstag, der Fronleichnamstag oder der Allerheiligentag 

bisher als ganztägige kirchliche Feiertage üblich waren, gilt der Schutz nach § 5 Abs. 1 Buchst. c für 

den ganzen Tag. Die Feststellung hierüber treffen die Gemeinden. 

§ 8   [Allerseelentag] 

In Gemeinden mit mindestens zwei Fünfteln katholischer Bevölkerung ist der Allerseelentag (2. bzw. 

3. November) nach § 6 Abs. 2 geschützt. 

§ 9   [Gründonnerstag, Karsamstag, Heiligabend] 

Am Donnerstag der Karwoche ab 5 Uhr morgens und am Sonnabend der Karwoche sowie am 

Vorabend des Weihnachtsfestes (Heiligabend) sind öffentliche Tanzveranstaltungen verboten. 

§ 10   [Gottesdienstbesuch] 

Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der 

Religionsgemeinschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den in § 7 

genannten kirchlichen Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst 

teilzunehmen. 

§ 11   [Unterrichtsbefreiung] 

Den Schülerinnen und Schülern ist an den in § 7 Abs. 1 Buchst. a bis d genannten Feiertagen ihrer 

Religionsgemeinschaften und am Gründonnerstag Gelegenheit zu geben, an Gottesdiensten oder 

vergleichbaren religiösen Veranstaltungen teilzunehmen. Satz 1 gilt für andere kirchliche Feiertage 

entsprechend, soweit eine Unterrichtsbefreiung dem örtlichen Herkommen entspricht. 

§ 12   [Berechnung des Konfessionsanteils] 

(1) Maßgebend für die Ermittlung des Konfessionsanteils an der Bevölkerung ist das Ergebnis der 

jeweils letzten Volkszählung. 



(2) In Zweifelsfällen entscheiden die Gemeinden. 

III. Abschnitt   Bußgeld- und Schlußbestimmungen 

§ 13   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Wer Handlungen vornimmt oder Veranstaltungen durchführt, die nach den §§ 4 bis 9 verboten 

sind, handelt ordnungswidrig. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

§ 14   [Ausnahmen] 

(1) Die Gemeinden können Ausnahmen zulassen 

a) von den Einschränkungen des § 5 Abs. 1 Buchst. a und b für Umzüge aus Anlaß von 

Volksfesten, die örtliches Brauchtum pflegen und nur einmal im Jahr stattfinden, 

b) von den Verboten des § 6 Abs. 2 für gewerberechtlich festgesetzte Ausstellungen am 

Volkstrauertag, sofern der ernste Charakter des Tages nicht beeinträchtigt wird, 

c) von den Verboten und Beschränkungen der §§ 4 bis 6 und 9 aus besonderem Anlaß im 

Einzelfalle. 

Auf Antrag können Ausnahmen nach Satz 1 Buchst. a und b widerruflich für einen Zeitraum von 

mehreren Jahren zugelassen werden. 

(1) Für die Zulassung einer Ausnahme nach Absatz 1 bei einer öffentlichen Veranstaltung, die 

mehrere Gemeinden berührt, ist deren gemeinsame Fachaufsichtsbehörde zuständig. 

 

12.10.2 Niedersächsisches Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten 

(NLöffVZG) 

Vom 08.03.2007 (Nds.GVBl. S. 111), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.10.2011 (Nds. 

GVBl. S. 348) 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für Verkaufsstellen, in denen an jedermann Waren verkauft werden, und für das 

gewerbliche Verkaufen von Waren an jedermann im unmittelbaren persönlichen Kontakt mit der 

Kundin oder dem Kunden.  

(2) Es findet keine Anwendung auf  

1. Zubehörverkauf, wenn er am Ort der Hauptleistung erbracht wird und diese Hauptleistung nicht den 

Vorschriften dieses Gesetzes unterliegt, sowie 

2. den Verkauf von Waren auf Volksfesten sowie auf festgesetzten Messen, Märkten und 

Ausstellungen. 

(3) Die bundesrechtlichen Regelungen des Gesetzes über den Ladenschluss und die darauf gestützten 

bundesrechtlichen Rechtsverordnungen sind im Geltungsbereich dieses Gesetzes nicht anzuwenden. 

 



§ 2   Begriffsbestimmungen 

(1) Verkaufsstellen sind Einrichtungen, in denen von einer festen Stelle aus ständig Waren verkauft 

werden. Dazu gehören außer Ladengeschäften aller Art auch Kioske.  

(2) Waren des täglichen Kleinbedarfs sind (…) 

(3) Ausflugsorte sind Orte oder Ortsbereiche mit besonderer Bedeutung für den Fremdenverkehr, die 

über herausgehobene Sehenswürdigkeiten oder über besondere Sport- oder Freizeitangebote verfügen 

sowie entsprechende, den Fremdenverkehr fördernde Einrichtungen vorhalten und ein hohes 

Aufkommen an Tages- oder Übernachtungsgästen aufweisen.  

§ 3   Allgemeine Verkaufszeiten 

(1) An Werktagen dürfen Waren ohne zeitliche Beschränkung verkauft werden. 

(2) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen Verkaufsstellen nur in den 

Ausnahmefällen der §§ 4 und 5 geöffnet werden. 

(3) Am 24. Dezember ist die Öffnung ab 14 Uhr ausschließlich für Verkaufsstellen im Sinne des § 4 

Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c und ausschließlich zu den dort genannten Zwecken der 

Verkaufsstelle zulässig. Dies gilt auch, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

(4) Die bei Ende der zulässigen Öffnungszeit anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch 

bedient werden. 

§ 4   Sonn- und Feiertagsregelung 

(1) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen dürfen geöffnet werden 

1. in der Zeit von 0 bis 24 Uhr 

a) Apotheken, 

b) Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für die Erhaltung oder 

Wiederherstellung der Fahrbereitschaft und Waren des täglichen Kleinbedarfs, 

c) Verkaufsstellen auf Bahnhöfen für den Personenverkehr, auf Flughäfen und in Fährhäfen für den 

Verkauf von Waren des täglichen Kleinbedarfs sowie von Bekleidungsartikeln und Schmuck, 

d) andere Verkaufsstellen für den Verkauf von Waren zum sofortigen Verzehr zwecks Deckung örtlich 

auftretender Bedürfnisse, 

2. andere als die in Nummer 1 genannten Verkaufsstellen in der Zeit vom 15. Dezember bis 

31. Oktober, mit Ausnahme des Karfreitags und des ersten Weihnachtsfeiertags, für die Dauer von 

täglich acht Stunden für den Verkauf von Waren des täglichen Kleinbedarfs, Bekleidungsartikel und 

Schmuck, von Devotionalien sowie von Waren, die für den Ort kennzeichnend sind, sofern sich diese 

Verkaufsstellen befinden in 

a) Kur- und Erholungsorten, 

b) den Wallfahrtsorten 

Bethen (Stadt Cloppenburg), 



Germershausen (Rollshausen, Landkreis Göttingen), 

Ottbergen (Schellerten, Landkreis Hildesheim), 

Rulle (Wallenhorst, Landkreis Osnabrück), 

Ortsteil (Wietmarschen, Landkreis Grafschaft Bentheim), 

Höherberg (Wollbrandshausen, Landkreis Göttingen), 

3. für die Dauer von täglich drei Stunden, die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen 

sollten,  

a) Verkaufsstellen, die nach ihrer Größe und ihrem Sortiment auf den Verkauf von täglichem 

Kleinbedarf (§ 2 Abs. 2) ausgerichtet sind, 

b) Hofläden. 

4. Verkaufsstellen, die nach ihrem Sortiment auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen ausgerichtet 

sind, sofern sie sich auf den Verkauf von Blumen und Pflanzen in kleinen Mengen beschränken,  

a) für die Dauer von täglich drei Stunden, die außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen 

sollten, 

b) in anerkannten Ausflugsorten (Satz 2) und in Kur-, Erholungs- und Wallfahrtsorten (Nummer 2) für 

die Dauer von täglich acht Stunden in der Zeit vom 15. Dezember bis 31. Oktober, mit Ausnahme des 

Karfreitags und des ersten Weihnachtsfeiertags. 

In Ausflugsorten, die von dem für Tourismus zuständigen Ministerium anerkannt worden sind, gilt 

Satz 1 Nr. 2 für andere als die in Satz 1 Nr. 1 genannten Verkaufsstellen mit der Maßgabe 

entsprechend, dass an Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen Schmuck und 

Bekleidungsartikel nicht verkauft werden dürfen.  

  (2) Die gemäß Absatz 1 Satz 1 Nr. 2, 3 oder 4 oder Satz 2 bestimmten Öffnungszeiten sind so 

anzubringen, dass sie außerhalb der Verkaufsstelle sichtbar sind.  

§ 5   Allgemeine Ausnahmen von der Sonn- und Feiertagsregelung  

(1) Auf Antrag der überwiegenden Anzahl der Verkaufsstellen eines Ortsbereichs oder einer den 

örtlichen Einzelhandel vertretenden Personenvereinigung soll die zuständige Behörde zulassen, dass 

Verkaufsstellen unabhängig von der Regelung des § 4 an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen; die 

Öffnung darf im Jahr in Ausflugsorten an insgesamt höchstens acht und in anderen Orten an insgesamt 

höchstens vier Sonn- und Feiertagen und jeweils höchstens für die Dauer von fünf Stunden täglich 

zugelassen werden. Satz 1 gilt nicht für den Karfreitag, den Ostersonntag und den Ostermontag, 

Himmelfahrt, den Pfingstsonntag und den Pfingstmontag, den Volkstrauertag und den Totensonntag 

sowie die Adventssonntage und den ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag. Die Behörde kann eine 

Genehmigung im Sinne des Satzes 1 ausnahmsweise für einzelne Verkaufsstellen erteilen. Die 

Öffnungszeit soll in den Fällen der Sätze 1 und 3 außerhalb der ortsüblichen Gottesdienstzeiten liegen. 

(2) Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen weitere befristete Ausnahmen genehmigen, wenn 

diese im öffentlichen Interesse erforderlich werden. Sie können jederzeit widerrufen werden. 

 



§ 6   Verkauf außerhalb von Verkaufsstellen 

Das gewerbliche Verkaufen von Waren an jedermann im unmittelbaren persönlichen Kontakt mit der 

Kundin oder dem Kunden ist auch außerhalb von Verkaufsstellen nur innerhalb der allgemein 

zulässigen Ladenöffnungszeiten nach § 3 Abs. 1 und 3 gestattet. Soweit für die in § 4 Abs. 1 

genannten Verkaufsstellen Abweichungen von den allgemein zulässigen Ladenöffnungszeiten möglich 

sind, gelten diese Abweichungen für Tätigkeiten nach Satz 1 unter denselben Voraussetzungen und 

Bedingungen entsprechend.  

§ 7   Arbeitsschutz 

(1) An Sonntagen und staatlich anerkannten Feiertagen ist die Beschäftigung von Verkaufspersonal 

innerhalb der anerkannten Öffnungszeiten sowie für Vor- und Nachbereitungszeiten von täglich 30 

Minuten, an jährlich höchstens 22 dieser Tage zulässig. Dabei darf die Dauer der täglichen Arbeitszeit 

acht Stunden nicht überschreiten.  

(2) Verkaufspersonal, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird, hat Anspruch auf folgende 

Ausgleichszeiten: 

1. Wenn die Beschäftigung länger als drei Stunden dauert, muss der Nachmittag eines Werktags 

derselben Woche in der Zeit ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben. 

2. Wenn die Beschäftigung länger als sechs Stunden dauert oder die regelmäßige Arbeitszeit in den 

Fällen der Nummer 1 spätestens um 13 Uhr endet, muss ein ganzer Werktag derselben Woche 

arbeitsfrei bleiben. 

3. Wenn die Beschäftigung weniger als drei Stunden dauert, muss an jedem zweiten Sonntag oder in 

 jeder zweiten Woche ein Nachmittag ab 13 Uhr arbeitsfrei bleiben; anstelle des Nachmittags darf ein 

Vormittag eines Sonnabends oder eines Montags in der Zeit bis 14 Uhr arbeitsfrei gegeben werden. 

In den Fällen des Satzes 1 Nrn. 1 und 2 muss mindestens jeder dritte Sonntag arbeitsfrei bleiben. 

(3) Verkaufsstelleninhaber sind verpflichtet, ein Verzeichnis über Name, Tag, Beschäftigungszeit und 

-art des Verkaufspersonals zu führen, das an Sonn- und Feiertagen beschäftigt wird. Das Verzeichnis 

ist zwei Jahre aufzubewahren. 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 

Absätze 1 und 2 genehmigen. Die Genehmigung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten, Mitwirkungspflichten, Zuständigkeitsregelung 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig als Inhaberin oder Inhaber einer 

Verkaufsstelle oder in den Fällen des § 6 als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender  

1. entgegen § 3 Abs. 2 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen verkauft, ohne dass 

einer der in den §§ 4 und 5 genannten Ausnahmefälle vorliegt, 

2. entgegen § 3 Abs. 3 am 24. Dezember in der Zeit ab 14 Uhr verkauft, ohne dass ein 

Ausnahmefall nach § 4 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 Buchst. a bis c vorliegt, 

3. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 1 an Sonntagen oder staatlich anerkannten Feiertagen 

Verkaufspersonal außerhalb der zulässigen Betriebszeiten beschäftigt, 



4. entgegen § 7 Abs. 1 Satz 2 Verkaufspersonal an Sonntagen oder staatlich anerkannten 

Feiertagen länger als acht Stunden täglich beschäftigt, 

5. entgegen § 7 Abs. 3 das dort genannte Verzeichnis nicht oder nicht richtig führt oder dieses 

Verzeichnis weniger als zwei Jahre aufbewahrt, 

6. entgegen Absatz 2 Satz 1 den zuständigen Behörden die verlangten Auskünfte verweigert oder 

die angeforderten Unterlagen nicht vorlegt. 

Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zur Höhe von 15 000 Euro geahndet werden. 

(2) Verkaufsstelleninhaber und Verkaufspersonal sind verpflichtet, den zuständigen Behörden auf 

deren Verlangen Auskünfte zu erteilen und Unterlagen vorzulegen, soweit dies zur Wahrnehmung von 

Aufgaben nach diesem Gesetz erforderlich ist. Die Behörden können Maßnahmen anordnen, die 

erforderlich sind, um die Einhaltung der Vorschriften dieses Gesetzes sicherzustellen. Die 

Beauftragten der Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstelle während des Betriebs zu betreten und zu 

besichtigen. Das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 Grundgesetz) wird 

insoweit eingeschränkt. 

(3) Die Landesregierung wird ermächtigt, die Zuständigkeiten zur Durchführung dieses Gesetzes 

durch Verordnung zu regeln. Dabei können einzelne Aufgaben auf die Gemeinden übertragen werden.  

 

 

12.11 Nordrhein-Westfalen 

12.11.1 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Nordrhein-Westfalen] 

(Feiertagsgesetz NW)  

Vom 23.04.1989 (GV. NW. S. 222), zuletzt geändert durch Gesetz am 20.12.1994 (GV. NW. S. 

1114) 

§ 1   Allgemeines  

(1) Die Sonntage und die Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Feiertagsschutz gilt von Mitternacht bis Mitternacht, soweit im Einzelnen nicht etwas 

Abweichendes bestimmt ist. 

§ 2   Feiertage  

(1) Feiertage sind:  

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai als Tag des Bekenntnisses zu Freiheit und Frieden, sozialer Gerechtigkeit, 

Völkerversöhnung und Menschenwürde, 

5. der Christi-Himmelfahrtstag, 



6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag (Donnerstag nach dem Sonntag Trinitatis), 

8. der 3. Oktober als Tag der deutschen Einheit, 

9. der Allerheiligentag (1. November), 

10. der 1. Weihnachtstag, 

11. der 2. Weihnachtstag. 

(2) Gedenk- und Trauertage sind:  

1. der Volkstrauertag (zweiter Sonntag vor dem 1. Advent), 

2. der Totensonntag (letzter Sonntag von dem 1. Advent). 

§ 3   Arbeitsverbote  

An Sonn- und Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Arbeiten verboten, die geeignet sind, die 

äußere Ruhe des Tages zu stören, sofern sie nicht besonders erlaubt sind. Bei erlaubten Arbeiten sind 

unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. Verboten sind auch Treib-, Lapp- und Hetzjagden. 

§ 4   Ausnahmen von Arbeitsverboten  

An Sonn- und Feiertagen sind erlaubt: 

1. Alle gewerblichen Arbeiten einschließlich des Handelsgewerbes, deren Ausführung an Sonn- 

und Feiertagen nach Bundes- oder Landesrecht allgemein oder im Einzelfalle ausdrücklich 

zugelassen ist; 

2. die Arbeiten der öffentlichen und privaten Unternehmen des Verkehrs, einschließlich der den 

Bedürfnissen des Verkehrs dienenden Nebenbetriebe und der Hilfseinrichtungen des Verkehrs 

(z.B. Tankstellen, Reparaturwerkstätten, Ersatzteillager, Fahrzeugbewachung); 

Instandsetzungsarbeiten an Verkehrsmitteln sind jedoch nur zugelassen, soweit sie für die 

Weiterfahrt erforderlich oder nach Ziffer 1 erlaubt sind; 

3. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Verhütung eines Notstandes oder im Interesse öffentlicher Einrichtungen und 

Anstalten, 

b) zur Abwendung eines erheblichen Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

c) zur Befriedigung dringender häuslicher oder landwirtschaftlicher Bedürfnisse; 

4. Gartenarbeiten, die nicht gewerbsmäßig verrichtet werden, und die nicht gewerbsmäßige 

Säuberung von Flächen, die der Erholung dienen; 

5. Arbeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehört 

insbesondere der Betrieb von Saunas, Bräunungs- und Fitnessstudios. 

§ 5   Verbotene Veranstaltungen  

(1) An Sonn- und Feiertagen sind während der Hauptzeit des Gottesdienstes verboten:  



a) öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel und öffentliche Auf- und Umzüge, die 

nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen, 

b) alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen, bei denen nicht ein höheres 

Interesse der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung vorliegt, 

c) öffentliche Versammlungen in geschlossenen Räumen, soweit hierdurch der Gottesdienst 

unmittelbar gestört wird, 

d) größere sportliche Veranstaltungen und solche, durch die der Gottesdienst unmittelbar 

gestört wird. Dieses Verbot gilt nicht für den 3. Oktober, wenn dieser Tag auf einen 

Wochentag fällt. Es gilt ferner nicht für gewerkschaftliche Veranstaltungen am 1. Mai. Als 

Hauptzeit des Gottesdienstes gilt die Zeit von 6 bis 11 Uhr. Die örtliche Ordnungsbehörde 

kann im Einvernehmen mit den Kirchen festlegen, dass diese Zeit bereits vor 11 Uhr 

endet. 

(2) Soweit Märkte an Sonn- und Feiertagen zugelassen sind, dürfen sie erst nach der ortsüblichen Zeit 

des Hauptgottesdienstes beginnen. Die ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes wird von der örtlichen 

Ordnungsbehörde im Einvernehmen mit der Kirche festgelegt; sie darf zwei Stunden nicht 

überschreiten und muss in der Hauptzeit des Gottesdienstes liegen. 

§ 6   Stille Feiertage  

(1) Am Volkstrauertag sind zusätzlich verboten:  

1. Märkte, gewerbliche Ausstellungen und ähnliche Veranstaltungen von 5 bis 13 Uhr, 

2. Sportliche und ähnliche Veranstaltungen einschließlich Pferderennen und -leistungsschauen 

sowie Zirkusveranstaltungen, Volksfeste und der Betrieb von Freizeitanlagen, soweit dort 

tänzerische oder artistische Darbietungen angeboten werden, von 5 bis 13 Uhr, 

3. der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen sowie die gewerbliche Annahme von 

Wetten von 5 Uhr bis 13 Uhr, 

4. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in 

Nebenräumen mit Schankbetrieb von 5 Uhr bis 18 Uhr, 

5. alle anderen der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen einschließlich Tanz von 

5 Uhr bis 18 Uhr. 

(2) Am Allerheiligentag und am Totensonntag sind zusätzlich verboten: alle in Absatz 1 genannten 

Veranstaltungen von 5 Uhr bis 18 Uhr. 

(3) Am Karfreitag sind zusätzlich verboten:  

1. alle in Absatz 1 genannten Veranstaltungen bis zum nächsten Tag 6 Uhr, mit Ausnahme der 

Großmärkte, die bis zum nächsten Tag 3 Uhr verboten sind, 

2. alle nicht öffentlichen unterhaltenden Veranstaltungen außerhalb von Wohnungen bis zum 

nächsten Tag 6 Uhr, 

3. die Vorführung von Filmen, die nicht vom Kultusminister oder der von ihm bestimmten Stelle 

als zur Aufführung am Karfreitag geeignet anerkannt sind, bis zum nächsten Tag 6 Uhr, 



4. Veranstaltungen, Theater- und musikalische Aufführungen, Filmvorführungen und Vorträge 

jeglicher Art, auch ernsten Charakters, während der Hauptzeit des Gottesdienstes. 

(4) Bei Rundfunksendungen ist während der Zeit von 5 Uhr bis 18 Uhr (Absätze 1 und 2) und von 0 

Uhr bis zum nächsten Tag 6 Uhr (Absatz 3) auf den ernsten Charakter der stillen Feiertage Rücksicht 

zu nehmen. 

§ 7   Sonstige Verbote  

(1) Am Gründonnerstag ist ab 18 Uhr öffentlicher Tanz verboten. 

(2) Auf den Vorabend des Weihnachtstages finden ab 16 Uhr § 5 Abs. 1 Buchstabe a und § 6 Abs. 1 

sinngemäß Anwendung. 

§ 8   Kirchliche Feiertage  

(1) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von den Kirchen oder Religionsgemeinschaften außer den 

in § 2 genannten Feiertagen begangen werden. 

(2) An kirchlichen Feiertagen haben die Arbeitgeber den in einem Beschäftigungs- oder 

Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche oder Religionsgemeinschaft 

Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes zu geben, sofern nicht unaufschiebbare oder im 

allgemeinen Interesse vordringliche Aufgaben zu erledigen sind. Weitere Nachteile als ein etwaiger 

Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht 

erwachsen. 

(3) Kirchliche Feiertage werden gemäß § 5 Abs. 1 geschützt in den Gemeinden, in denen mindestens 

zwei Fünftel der Bevölkerung den Feiertag begehen oder in denen die allgemeine Achtung des 

Feiertages einer langjährigen Gewohnheit entspricht. In Zweifelsfällen entscheidet der 

Regierungspräsident. 

§ 9   Jüdische Feiertage  

(1) An den folgenden jüdischen Feiertagen: 

1. am Neujahrsfest (zwei Tage), 

2. am Versöhnungstag und am Vorabend dieses Tages ab 18 Uhr, sind während der Zeit des 

Hauptgottesdienstes in der Nähe von Synagogen und sonstigen der jüdischen Kultusgemeinde 

zu gottesdienstlichen Zwecken dienenden Räumen und Gebäuden verboten: 

a) alle vermeidbaren, Lärm erregenden Handlungen, 

b) öffentliche Versammlungen, Auf- und Umzüge. 

(2) Die ortsübliche Zeit des Hauptgottesdienstes wird durch die örtliche Ordnungsbehörde im 

Einvernehmen mit der jüdischen Kultusgemeinde festgesetzt. 

(3) An den in Absatz 1 genannten jüdischen Feiertagen steht den bekenntniszugehörigen Beamten und 

Arbeitnehmern der öffentlichen und privaten Betriebe und Verwaltungen das Recht zu, von der Arbeit 

fernzubleiben. Weitere Nachteile als ein etwaiger Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit dürfen den 

Arbeitnehmern aus ihrem Fernbleiben nicht erwachsen. 

 



§ 10   Ausnahmen von Verboten  

(1) Beim Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses können Ausnahmen von den Verboten der §§ 3 und 

5 bis 7 zugelassen werden, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und 

Feiertagsschutzes verbunden ist. Die Ausnahmegenehmigung kann auf Dauer unter dem Vorbehalt des 

Widerrufs erteilt werden. Bei Veranstaltungen von Märkten und gewerblichen Ausstellungen ist eine 

erhebliche Beeinträchtigung dann nicht anzunehmen, wenn sie nicht auch unterhaltenden Charakter 

hat. Das Gleiche gilt für sportliche und ähnliche Veranstaltungen, soweit sie in geschlossenen Räumen 

stattfinden. 

(2) Zuständig für die Erteilung einer Ausnahmegenehmigung ist in den Fällen der §§ 3 und 5 die 

Aufsichtsbehörde nach § 7 des Ordnungsbehördengesetzes, in den Fällen der §§ 6 und 7 der 

Regierungspräsident 

§ 11   Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer  

1. entgegen § 3 Satz 1 an Sonn- und Feiertagen öffentlich bemerkbare Arbeiten ausführt, die 

geeignet sind, die äußere Ruhe des Tages zu stören, oder entgegen § 3 Satz 2 bei erlaubten 

Arbeiten (§ 4) vermeidbare Störungen oder Geräusche verursacht; 

2. entgegen § 3 Satz 3 an Sonn- oder Feiertagen Treib-, Lappoder Hetzjagden veranstaltet; 

3. entgegen § 5 Abs. 1 an Sonn- oder Feiertagen während der Hauptzeit des Gottesdienstes 

Veranstaltungen der dort bezeichneten Art durchführt; 

4. an stillen Feiertagen (§ 6) oder am Vorabend des Weihnachtstages einem Veranstaltungs- oder 

Gewerbeverbot nach § 6 Abs. 1 bis 3, § 7 Abs. 2 zuwiderhandelt; 

5. entgegen § 7 Abs. 1 am Gründonnerstag ab 18 Uhr öffentlichen Tanz veranstaltet; 

6. als Arbeitgeber entgegen § 8 Abs. 2 Satz 1 an kirchlichen Feiertagen den in einem 

Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Angehörigen der betreffenden Kirche 

oder Religionsgemeinschaft keine Gelegenheit zum Besuch des Gottesdienstes gibt; 

7. entgegen § 8 Abs. 3 an kirchlichen Feiertagen während der Hauptzeit des Gottesdienstes 

Veranstaltungen der in § 5 Abs. 1 bezeichneten Art durchführt; 

8. entgegen § 9 Abs. 1 an jüdischen Feiertagen während der Zeit des Hauptgottesdienstes in der 

Nähe von Synagogen oder sonstigen der jüdischen Kultusgemeinde zu gottesdienstlichen 

Zwecken dienenden Räumen oder Gebäuden vermeidbaren Lärm erregt oder öffentliche 

Versammlungen, Auf- oder Umzüge veranstaltet. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten ist 

die örtliche Ordnungsbehörde. 

§ 12   Einschränkung von Grundrechten  

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 

des § 5 Abs. 1, § 6, § 7 Abs. 2, § 8 Abs. 3 und § 9 Abs. 1 eingeschränkt. 



§ 13   Verwaltungsvorschriften  

Die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften erlässt der 

Innenminister im Einvernehmen mit dem Kultusminister und dem Minister für Arbeit, Gesundheit und 

Soziales. 

§ 14   In-Kraft-Treten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

 

 

12.11.2 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 

NRW)  

Vom 16.11.2006 (GV NRW, S. 516), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.04.2013 (GV. 
NRW. S. 208) 

§ 1   Ziel des Gesetzes  

Das Gesetz dient der Schaffung und Sicherung einer allgemeinen Ladenöffnungszeit für 

Verkaufsstellen sowie dem Schutz der Sonn- und Feiertagsruhe. Die Regelungen des Gesetzes über 

die Sonn- und Feiertage (Feiertagsgesetz NW) vom 23. April 1989 (GV. NRW. S. 222), zuletzt 

geändert durch Gesetz vom 20. Dezember 1994 (GV. NRW. S. 1114), bleiben unberührt, soweit 

nachfolgend nichts Abweichendes bestimmt wird.  

§ 2   Geltungsbereich  

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 

außerhalb von Verkaufsstellen.  

§ 3   Begriffsbestimmung  

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.  

(...)  

§ 4   Ladenöffnungszeit  

(1) Verkaufsstellen dürfen  

1. an Werktagen montags bis freitags ohne zeitliche Begrenzung und samstags von 0 bis 22 

Uhr geöffnet sein (allgemeine Ladenöffnungszeit) und 

2. am 24. Dezember an Werktagen bis 14 Uhr geöffnet sein, wenn in den nachfolgenden 

Bestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

(2) Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeit nach Absatz 1 ist auch das gewerbliche Anbieten 

von Waren zum Verkauf an jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten. Soweit für 

Verkaufsstellen nach diesem Gesetz Ausnahmen von der allgemeinen Ladenöffnungszeit des 

Absatzes 1 zugelassen sind, gelten diese Ausnahmen unter denselben Voraussetzungen und 

Bedingungen auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen.   



(3) Abweichend von Absatz 1 Nummer 1 dürfen Verkaufsstellen zur Durchführung von 

Verkaufsveranstaltungen an bis zu vier Samstagen im Jahr von 0 bis 24 Uhr geöffnet sein. Die Tage 

werden von den Inhaberinnen und Inhabern von Verkaufsstellen festgelegt und sind der zuständigen 

örtlichen Ordnungsbehörde vier Wochen im Voraus schriftlich anzuzeigen. Widerspricht die örtliche 

Ordnungsbehörde nicht spätestens zwei Wochen nach dem Eingang der Anzeige, darf die 

Veranstaltung durchgeführt werden.  

(4) Absatz 3 findet keine Anwendung  

1. auf den Ostersamstag, 

2. auf den Pfingstsamstag, 

3. auf den Samstag vor einem Adventssonntag, der nach § 6 Absatz 4 freigegeben wird, 

4. auf die Samstage vor dem Volkstrauertag und dem Totensonntag und 

5. auf die Samstage vor dem 1. Mai, vor dem 3. Oktober, vor dem Allerheiligentag und vor 

dem 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

(5) Bei der Öffnung einer Verkaufsstelle nach Absatz 3 Satz 1 müssen sämtliche Abschlussarbeiten bis 

24 Uhr abgeschlossen sein.  

(6) Ausnahmen auf Grund der Vorschriften der Titel III und IV der Gewerbeordnung bezüglich 

Volksfesten, Messen, Märkte und Ausstellungen bleiben unberührt.  

§ 5   Verkauf an Sonn- und Feiertagen  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein:  

1. Verkaufsstellen, deren Kernsortiment aus einer oder mehrerer der Warengruppen Blumen und 

Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, für die Abgabe dieser 

Waren und eines begrenzten Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden. Die für Wirtschaft 

zuständige oberste Landesbehörde kann zur näheren Bestimmung der Begriffe Kern- und 

Randsortiment im Einvernehmen mit dem für Wirtschaft zuständigen Landtagsausschuss eine 

Rechtsverordnung erlassen. 

2. Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem Gelände 

oder im Gebäude einer Kultur- oder Sport- Veranstaltung oder in einem Museum während der 

Veranstaltungs- und Öffnungsdauer, sofern sie der Versorgung der Besucherinnen und Besucher 

dienen.  

3. Verkaufsstellen landwirtschaftlicher Betriebe, deren Kernsortiment aus selbst erzeugten 

landwirtschaftlichen Produkten besteht, für die Abgabe dieser Waren und eines begrenzten 

Randsortiments für die Dauer von fünf Stunden. Die für Wirtschaft zuständige oberste Landesbehörde 

kann zur näheren Bestimmung der Begriffe Kern- und Randsortiment im Einvernehmen mit dem für 

Wirtschaft zuständigen Landtagsausschuss eine Rechtsverordnung erlassen. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leichtverderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 

außerhalb von Verkaufsstellen angeboten werden.  

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen  
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1. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel gewerblich anbieten,  

2. Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen  

in der Zeit von 10 bis 14 Uhr geöffnet sein. Auch Verkaufsstellen nach Absatz 1 dürfen an diesem Tag 

nicht länger als bis 14 Uhr geöffnet sein. 

(4) Absatz 1 Nummer 1 gilt nicht für die Abgabe von Waren am Ostermontag, am Pfingstmontag und 

2. Weihnachtstag. 

(5) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, so hat der Inhaber oder die Inhaberin an 

der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. Die bei 

Ladenschluss anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden.  

§ 6   Weitere Verkaufssonntage und -feiertage  

(1) An jährlich höchstens 4 Sonn- oder Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus Anlass von örtlichen 

Festen, Märkten, Messen oder ähnlichen Veranstaltungen bis zur Dauer von fünf Stunden geöffnet 

sein. 

(2) Verkaufsstellen in Kurorten, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem 

Tourismus dürfen an jährlich höchstens 40 Sonn- oder Feiertagen bis zur Dauer von acht Stunden 

geöffnet sein. Neben den Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, dürfen Waren zum sofortigen 

Verzehr, frische Früchte, Tabakwaren, Blumen und Zeitungen verkauft werden. 

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, die Orte nach Absatz 2 durch 

Rechtsverordnung zu bestimmen. Die Freigabe kann auf bestimmte Ortsteile beschränkt werden.  

(4) Die zuständige örtliche Ordnungsbehörde wird ermächtigt, die Tage nach Absatz 1 und 2 durch 

Verordnungen freizugeben. Die Freigabe kann sich auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und 

Handelszweige beschränken. Innerhalb einer Gemeinde dürfen nach Absatz 1 insgesamt nicht mehr als 

elf Sonn- und Feiertage je Kalenderjahr freigegeben werden. Erfolgt eine Freigabe nach Absatz 1 für 

das gesamte Gemeindegebiet, darf dabei nur ein Adventssonntag freigegeben werden. Erfolgt die 

Freigabe nach Absatz 1 beschränkt auf bestimmte Bezirke, Ortsteile und Handelszweige, darf nur ein 

Adventssonntag je Bezirk, Ortsteil und Handelszweig freigegeben werden, insgesamt dürfen jedoch 

nicht mehr als zwei Adventssonntage je Gemeinde freigegeben werden. Bei der Festsetzung der 

Offnungszeiten ist auf die Zeit des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen. Vor Erlass der 

Rechtsverordnung zur Freigabe der Tage nach Absatz 1 sind die zuständigen Gewerkschaften, 

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und Kirchen, die jeweilige Industrie- und Handelskammer und 

die Handwerkskammer anzuhören.  

(5) Von der Freigabe der Tage nach Absatz 1 und 4 sind ausgenommen:  

1. die stillen Feiertage im Sinne des Feiertagsgesetzes NW, 

2. Ostersonntag, 

3. Pfingstsonntag, 

4. zwei Adventssonntage, 

5. der 1. und 2. Weihnachtstag und 



6. der 1. Mai, der 3. Oktober und der 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Sonntag fällt. 

§ 7   Apotheken  

(1) Apotheken ist an Sonn- und Feiertagen die Öffnung ihrer Verkaufsstellen zur Abgabe von Arznei-, 

Krankenpflege-, Säuglingspflege- und Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie 

Desinfektionsmitteln gestattet.  

(2) Die zuständige Apothekerkammer regelt, dass an Sonn- und Feiertagen abwechselnd ein Teil der 

Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 

Aushang anzubringen, der die zur Zeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 

Apotheken steht der Offenhaltung gleich.  

§ 8   Tankstellen  

Tankstellen dürfen auch an Sonn- und Feiertagen und am 24. Dezember, wenn dieser auf einen 

Werktag fällt, sowie an Samstagen ganztägig geöffnet sein. An Sonn- und Feiertagen und an 

Samstagen nach 22 Uhr ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die 

Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von 

Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet.  

§ 9   Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen  

 (1) Verkaufsstellen auf Flughäfen und auf Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs dürfen an Sonn- 

und Feiertagen für den Verkauf von Reisebedarf während des ganzen Tages geöffnet sein, am 24. 

Dezember jedoch nur bis 17 Uhr.  

(2) Auf internationalen Verkehrsflughäfen dürfen an Sonn- und Feiertagen neben Waren des 

Reisebedarfs auch Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs sowie Geschenkartikel verkauft werden.  

(3) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die 

internationalen Verkehrsflughäfen nach Absatz 2 und die Größe ihrer Verkaufsflächen zu bestimmen. 

Die Größe der Verkaufsflächen ist dabei auf das erforderliche Maß zu begrenzen-  

§ 10   Ausnahmen im öffentlichen Interesse  

In Einzelfällen von herausragender Bedeutung kann die zuständige oberste Landesbehörde oder die 

durch Rechtsverordnung ermächtigte zuständige Behörde befristete Ausnahmen von den Vorschriften 

dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse liegen.  

§ 11   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen  

(1) Soweit Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nach diesem Gesetz für den geschäftlichen 

Verkehr geöffnet sein dürfen, gelten für die Beschäftigung von Arbeitnehmern die Vorschriften des § 

11 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGB1. I S. 1170) in der jeweils geltenden Fassung 

entsprechend.  

(2) Während insgesamt 30 weiterer Minuten dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die 

Arbeitszeiten nach Absatz 1 hinaus unter Anrechnung auf die Ausgleichszeiten mit unerlässlich 

erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten beschäftigt werden. Die höchstzulässige 

Arbeitszeit nach § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf dabei nicht überschritten werden.  

 



§ 12   Aufsicht und Auskunft  

(...)  

(2) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür gewährte Freizeitausgleich ist mit 

Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren.  

(...)  

§ 13   Bußgeldvorschriften  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen § 4 Abs. 2, § 5, § 6 Abs. 1 oder 2, § 7 Abs. 1, § 8, § 9 Abs. l  letzter Halbsatz oder Abs. 2 

Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum gewerblichen Verkauf oder Waren außerhalb der genannten 

Warengruppen anbietet,  

2. entgegen § 11 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes  

a) gemäß §§ 3 oder 6 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer über die Grenzen der 

Arbeitszeit hinaus beschäftigt,  

b) gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer 

oder nicht rechtzeitig gewährt,  

c) gemäß § 5 des Arbeitszeitgesetzes die Mindestruhezeit nicht gewährt oder gemäß § 5 Abs. 2 des 

Arbeitszeitgesetzes die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht 

oder nicht rechtzeitig ausgleicht,  

d) gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt,  

e) gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonntagen beschäftigt oder 

gemäß § 11 Abs. 3 des Arbeitszeitgesetzes einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,  

3. entgegen § 12 Abs. 2 Aufzeichnungen nicht fertigt oder aufbewahrt und entgegen § 12 Abs. 3 

Auskünfte nicht erteilt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 Euro, in 

den Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 15 000 Euro geahndet werden.  

 
 

12. 12 Rheinland-Pfalz 

12.12.1 Gesetz über den Schutz der Sonn- und Feiertage [von Rheinland - Pfalz] 

(LFtG) 

Vom 15.07.1970 (GVBl. S. 225, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.11.2009 (GVBl. S. 358) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die kirchlichen Feiertage sind nach Maßgabe dieses 

Gesetzes geschützt. 



(2) Der Schutz gilt von 0.00 bis 24.00 Uhr, wenn in den nachstehenden Vorschriften nichts anderes 

bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Allerheiligentag (1. November) und 

10. der 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember). 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, aus besonderem Anlaß durch Rechtsverordnung Werktage 

einmalig zu Feiertagen für das ganze Land zu erklären. In der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, 

welche Schutzbestimmungen dieses Gesetzes auf den einmaligen Feiertag Anwendung finden. 

§ 3   Allgemeine Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten verboten, 

die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen. 

§ 4   Ausnahmen von den Arbeitsverboten 

(1) Von den Verboten nach § 3 Abs. 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht zugelassen sind, 

2. die Tätigkeiten der Deutschen Bundespost sowie der Versorgungsbetriebe und -anlagen, 

3. die Tätigkeiten der öffentlichen und privaten Unternehmen des Verkehrs, soweit sie für die 

Beförderung von Personen und Gütern notwendig sind, 

4. die Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen, die für die Aufrechterhaltung der in den Nummern 2 

und 3 aufgeführten Betriebe und Betriebsarten notwendig sind, 

5. die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art, 

6. Tätigkeiten zur Verhütung oder Beseitigung eines Unglücks oder eines Notstandes oder zur 

Abwendung eines erheblichen Schadens an Eigentum, 



7. unaufschiebbare Tätigkeiten im Haushalt und in der Landwirtschaft, 

8. die Öffentlichkeit nicht störende, nicht gewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus und Garten. 

(2) Videotheken dürfen an Sonntagen mit Ausnahme des Ostersonntags und des Pfingstsonntags ab 

13.00 Uhr öffnen. 

(3) Bei den erlaubten Tätigkeiten sind unnötige Störungen und Geräusche zu vermeiden. Eine 

unmittelbare Störung der Gottesdienste darf nicht eintreten. 

§ 5   Schutz der Gottesdienste 

(1) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen ist bis zur Beendigung des Hauptgottesdienstes alles zu 

unterlassen, was den Gottesdienst stören kann. Insbesondere sind verboten 

1. öffentliche Versammlungen sowie Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht der 

Religionsausübung oder der seelisch-geistigen Erbauung dienen; 

2. alle der Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, wenn nicht 

ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

3. sportliche und turnerische Veranstaltungen. 

Diese Verbote gelten nicht für den 1. Mai und den Tag der Deutschen Einheit. 

(2) Als Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes gilt 11.00 Uhr. Die örtlichen 

Ordnungsbehörden können im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen bestimmen, daß 

der Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes vor 11.00 Uhr liegt. Der frühere Zeitpunkt der 

Beendigung des Hauptgottesdienstes nach Satz 2 ist ortsüblich öffentlich bekannt zu machen. 

(3) Auch nach dem Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes ist bei allen Tätigkeiten darauf 

zu achten, daß Gottesdienste nicht gestört werden. 

§ 6   Verbot von Versammlungen und Veranstaltungen 

Unbeschadet der §§ 3 bis 5 sind öffentliche Versammlungen, Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht 

der Religionsausübung dienen oder dem Charakter des Feiertages entsprechen, sowie alle der 

Unterhaltung dienenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des 

Feiertages angepaßt sind, verboten 

1. am Karfreitag, am Totensonntag und am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag von 13.00 bis 20.00 Uhr und 

3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr. 

§ 7   Verbot von Sportveranstaltungen 

Öffentliche sportliche oder turnerische Veranstaltungen sind verboten 

1. am Karfreitag, 

2. am Ostersonntag, am Pfingstsonntag, am Totensonntag, am Volkstrauertag und am 1. 

Weihnachtstag jeweils bis 13.00 Uhr und 



3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr. 

§ 8   Verbot von Tanzveranstaltungen 

Öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten 

1. von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Ostersonntag 16.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr und 

3. vom Tag vor dem 1. Weihnachtstag 13.00 Uhr bis zum 1. Weihnachtstag 16.00 Uhr. 

§ 9   Schutz der kirchlichen Feiertage 

(1) An den kirchlichen Feiertagen, die nicht gesetzliche Feiertage sind, soll in der Nähe von Kirchen 

oder anderen religiösen Handlungen dienenden Gebäuden alles vermieden werden, was den 

Gottesdienst unmittelbar stören kann. 

(2) Am Buß- und Bettag (Mittwoch vor dem letzten Trinitatissonntag) ist den bekenntniszugehörigen 

Beschäftigten und Auszubildenden auf Antrag unbezahlte Freistellung oder Urlaub zu gewähren, 

soweit nicht zwingende dienstliche oder betriebliche Belange entgegenstehen. 

§ 10   Ausnahmen von den Verboten der §§ 5 bis 8 

Die örtlichen Ordnungsbehörden können aus wichtigen Gründen Ausnahmen von den Verboten nach 

§§ 5 bis 8 zulassen. Eine unmittelbare Störung der Gottesdienste darf durch die ausnahmsweise 

genehmigten Veranstaltungen nicht eintreten. Die zuständigen kirchlichen Stellen sind vor der 

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung zu hören. 

Auf das Verwaltungsverfahren finden die Bestimmungen über die Genehmigungsfiktion nach § 42a 

des Verwaltungsverfahrensgesetzes Anwendung. Das Verfahren kann über einen einheitlichen 

Ansprechpartner im Sinne des § 1 Abs. 1 des Landesgesetzes über die einheitlichen Ansprechpartner 

in Verwaltungsangelegenheiten vom 27. Oktober 2009 (GVBl. S. 355, BS 2010-6) in der jeweils 

geltenden Fassung abgewickelt werden. 

§ 11   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 

des § 5 Abs. 1 Nr. 1 und des § 6 eingeschränkt. 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare Tätigkeiten ausübt, die die 

äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- oder Feiertages widersprechen (§ 3 

Abs. 2); 

2. an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen bei erlaubten Tätigkeiten vermeidbare Störungen 

und Geräusche verursacht (§ 4 Abs. 2); 

3. an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen während der Zeit des Hauptgottesdienstes 

Versammlungen oder Veranstaltungen der in § 5 Abs. 1 bezeichneten Art durchführt; 

4.   

a) am Karfreitag, am Totensonntag oder am Volkstrauertag ab 4.00 Uhr, 

b) am Allerheiligentag zwischen 13.00 und 20.00 Uhr oder 

c) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr 

http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=3
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=3&x=2
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=4
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=4&x=2
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=5
http://beck-online.beck.de/Default.aspx?typ=reference&y=100&g=RpfLFtG&p=5&x=1


dem Versammlungs- und Veranstaltungsverbot des § 6 zuwiderhandelt; 

5.  

a) am Karfreitag, 

b) am Ostersonntag, am Totensonntag, am Volkstrauertag oder am 1. Weihnachtstag bis 

13.00 Uhr oder 

c) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag ab 13.00 Uhr 

öffentliche sportliche oder turnerische Veranstaltungen durchführt (§ 7); 

6.   

a) in der Zeit von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Ostersonntag 16.00 Uhr, 

b) am Allerheiligentag, am Volkstrauertag oder am Totensonntag von 4.00 bis 24.00 Uhr 

oder 

c) vom Tag vor dem 1. Weihnachtstag 13.00 Uhr bis zum 1. Weihnachtstag 16.00 Uhr 

öffentliche Tanzveranstaltungen durchführt (§ 8). 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße geahndet werden.  

(3) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten sind die örtlichen Ordnungsbehörden.  

 

 

12.12.2 Ladenöffnungsgesetz Rheinland-Pfalz (LadöffnG) 

Vom 21.11.2006 (GVBl 2006, S. 351) 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Zweck dieses Gesetzes ist die Gewährleistung der Arbeitsruhe des Verkaufspersonals, der Schutz der 

Sonn- und Feiertage und die Festlegung flexibler Rahmenbedingungen für die zulässigen 

Verkaufszeiten an Werktagen. Es ersetzt das Gesetz über den Ladenschluss in der Fassung vom 2. Juni 

2003 (BGBl. I S. 744), zuletzt geändert durch Artikel 228 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 

(BGBl. I S. 2407). Die Bestimmungen des Feiertagsgesetzes vom 15. Juli 1970 (GVBl. S. 225, BS 

113-10) in der jeweils geltenden Fassung bleiben unberührt. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 
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6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Allerheiligentag (1. November) und 

10. der 1. und 2. Weihnachtstag (25. und 26. Dezember). 

§ 3   Allgemeine Ladenschlusszeiten 

Verkaufsstellen müssen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit Kundinnen und 

Kunden geschlossen sein: 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. montags bis samstags bis 6 Uhr und ab 22 Uhr und 

3. am 24. Dezember, wenn dieser auf einen Werktag fällt, bis 6 Uhr und ab 14 Uhr, 

soweit in den nachfolgenden Bestimmungen keine abweichenden Regelungen getroffen werden. 

Verkaufsstellen für Bäcker- und Konditorwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der 

Ladenöffnungszeit an Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen. Die zu Beginn der Ladenschlusszeit 

anwesenden Kundinnen und Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Erweiterung der zulässigen Ladenöffnungszeiten an Werktagen 

Verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie und große kreisangehörige Städte 

können unter Berücksichtigung insbesondere besonderer Einkaufsbedürfnisse der Bevölkerung, des 

Fremdenverkehrs oder besonderer örtlicher oder regionaler Gegebenheiten durch Rechtsverordnung 

bestimmen, dass Verkaufsstellen abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 2 an bis zu acht Werktagen im 

Kalenderjahr bis spätestens 6 Uhr des folgenden Tages geöffnet sein dürfen, an Samstagen und an 

Werktagen vor Feiertagen jedoch nur bis spätestens 24 Uhr; die jeweiligen Tage und der Beginn der 

Ladenschlusszeit sind in der Rechtsverordnung festzulegen. Eine Erweiterung der zulässigen 

Ladenöffnungszeiten darf nicht am Tag vor Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und dem 

Neujahrstag erfolgen. Vor Erlass der Rechtsverordnung sind die zuständigen Gewerkschaften, 

Arbeitgeber- und Wirtschaftsverbände und kirchlichen Stellen, die jeweilige Industrie- und 

Handelskammer und Handwerkskammer sowie, wenn die Rechtsverordnung von einer 

Verbandsgemeinde erlassen wird, die von ihr betroffenen Ortsgemeinden anzuhören. 

§ 5   Apotheken 

Apotheken dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen Tagen ohne zeitliche 

Begrenzung geöffnet sein. Die Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz kann für eine Gemeinde oder 

für benachbarte Gemeinden mit mehreren Apotheken unter Berücksichtigung der 

apothekenrechtlichen Bestimmungen über die Dienstbereitschaft regeln, dass während der allgemeinen 

Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten 

abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 

nach außen sichtbarer Stelle auf die zurzeit geöffneten Apotheken hinzuweisen. Dienstbereitschaft der 

Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

 



§ 6   Tankstellen 

Tankstellen dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen Tagen ohne zeitliche 

Begrenzung geöffnet sein. Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach 

§ 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für 

Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig  

ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf zulässig. 

§ 7   Personenbahnhöfe, Flugplätze und Schiffsanlegestellen 

(1) Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen von Eisenbahnen, den Flugplätzen Frankfurt-Hahn und 

Zweibrücken und an Schiffsanlegestellen dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 

an allen Tagen ohne zeitliche Begrenzung geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. 

Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 

erweiterten Ladenöffnungszeiten ist nur die Abgabe von Reisebedarf, auf Personenbahnhöfen des 

Schienenfernverkehrs und den in Satz 1 genannten Flugplätzen auch von Waren des täglichen Ge- und 

Verbrauchs und von Geschenkartikeln zulässig. Die Landesregierung oder die von ihr durch 

Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung die Größe der Verkaufsfläche, auf 

der eine Abgabe im Sinne des Satzes 2 zulässig ist, auf das für diesen Zweck erforderliche Maß 

begrenzen sowie weitere in diesem Zusammenhang erforderliche Regelungen treffen. 

(2) Die Landesregierung kann durch Rechtsverordnung für Verkaufsstellen, die im näheren 

Einzugsgebiet eines Personenbahnhofs des Schienenfernverkehrs oder der in Absatz 1 Satz 1 

genannten Flugplätze liegen, bestimmen, dass diese auch während der allgemeinen Ladenschlusszeiten 

(§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten geöffnet sein dürfen; 

in der Rechtsverordnung können die erweiterten Öffnungsmöglichkeiten auf bestimmte Tage und 

Zeiträume begrenzt sowie weitere in diesem Zusammenhang erforderliche Regelungen getroffen 

werden. 

(3) Für Apotheken bleibt es bei den Bestimmungen des § 5. 

§ 8   Sonstige besondere Verkaufsstellen 

(1) Verkaufsstellen für überwiegend selbst erzeugte und verarbeitete land-, wein- und 

forstwirtschaftliche Produkte dürfen abweichend von den Bestimmungen der §§ 3 und 4 an allen 

Tagen ohne zeitliche Begrenzung geöffnet sein. Die Landesregierung oder die von ihr durch 

Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung insbesondere Regelungen über die 

Begrenzung der Größe der Verkaufsfläche und des Umfangs des zulässigen Angebots an nicht selbst 

erzeugten und verarbeiteten land-, wein- und forstwirtschaftlichen Produkten während der allgemeinen 

Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten 

treffen. 

(2) Verkaufsstellen im Gebäude oder auf dem Gelände von Museen, sonstigen kulturellen 

Ausstellungen, Theatern, Kinos, Sportanlagen und vergleichbaren Einrichtungen dürfen in den für die 

Versorgung der Besucherinnen und Besucher erforderlichen Zeiten während der allgemeinen 

Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten erweiterten Ladenöffnungszeiten für 

die Abgabe von Lebensmitteln einschließlich Getränken zum sofortigen Verzehr sowie von Waren, die 

einen Bezug zu der Einrichtung oder der dort stattfindenden Veranstaltung haben, geöffnet sein. 

 



§ 9 Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass und wie lange abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 an Sonn- und 

Feiertagen Verkaufsstellen für die Abgabe von Zeitungen, Zeitschriften, Milch und 

Milcherzeugnissen, Bäcker- und Konditorwaren, landwirtschaftlichen Produkten, Blumen, Pflanzen 

und pflanzlichen Gebinden einschließlich Zubehörartikeln geöffnet sein dürfen. Die 

Öffnungsmöglichkeit kann auf bestimmte Sonn- und Feiertage oder Jahreszeiten, auf bestimmte Arten 

von Verkaufsstellen und auf Verkaufsstellen bis zu einer bestimmten Größe beschränkt werden. Eine 

Öffnung am Ostermontag, Pfingstmontag oder 2. Weihnachtstag soll nicht zugelassen werden; dies 

gilt nicht für die Abgabe von Zeitungen und Zeitschriften. Die Landesregierung oder die von ihr durch 

Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch Rechtsverordnung die Lage der zugelassenen 

Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes festsetzen. 

(2) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle kann durch 

Rechtsverordnung bestimmen, dass und unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen in Kurorten 

sowie in einzeln aufzuführenden Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten mit besonders starkem 

Fremdenverkehr Verkaufsstellen für die Abgabe von Badegegenständen, Devotionalien, Getränken, 

Milch und Milcherzeugnissen, frischen Früchten, Süßwaren, Tabakwaren, Blumen, Bild- und 

Tonträgern, Zeitungen, Zeitschriften sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, abweichend 

von § 3 Satz 1 Nr. 1 an höchstens 40 Sonn- und Feiertagen in einem Kalenderjahr bis zur Dauer von 

acht Stunden geöffnet sein dürfen und diese Tage sowie die Lage der zugelassenen 

Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der Zeit des Hauptgottesdienstes festsetzen. Die 

Öffnungsmöglichkeit kann auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets beschränkt werden. 

(3) Die Rechtsverordnung nach Absatz 1 Satz 1 ersetzt die Verordnung über den Verkauf bestimmter 

Waren an Sonn- und Feiertagen vom 21. Dezember 1957 (BGBl. I S. 1881), geändert durch Artikel 3 

des Gesetzes vom 30. Juli 1996 (BGBl. I S. 1186). Der Tag des Inkrafttretens der Rechtsverordnung 

wird vom fachlich zuständigen Ministerium im Gesetz- und Verordnungsblatt bekannt gemacht. 

§ 10   Verkaufsoffene Sonntage 

Verbandsfreie Gemeinden, Verbandsgemeinden und kreisfreie und große kreisangehörige Städte 

können durch Rechtsverordnung bestimmen, dass Verkaufsstellen abweichend von § 3 Satz 1 Nr. 1 

allgemein oder in bestimmten Teilen des Gemeindegebiets an höchstens vier Sonntagen pro Gemeinde 

in einem Kalenderjahr geöffnet sein dürfen und diese Tage sowie die Lage der zugelassenen 

Ladenöffnungszeiten festsetzen. Am Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag, an 

Adventssonntagen im Dezember sowie an Sonntagen, auf die ein Feiertag fällt, darf eine Öffnung 

nicht zugelassen werden. Die zugelassene Ladenöffnungszeit darf fünf Stunden nicht überschreiten; 

sie darf nicht in der Zeit zwischen 6 Uhr und 11 Uhr liegen. § 4 Satz 3 findet entsprechende 

Anwendung. 

§ 11   Märkte, sonstiges gewerbliches Anbieten von Waren 

(1) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 

erweiterten Ladenöffnungszeiten dürfen auf behördlich festgesetzten Groß- oder Wochenmärkten 

keine Waren zum Verkauf an Endverbraucherinnen und Endverbraucher angeboten werden; dies gilt 

nicht während der auf der Grundlage der §§ 8 bis 10 zugelassenen Ladenöffnungszeiten, soweit die 

Zulassung einen geschäftlichen Verkehr auf Groß- oder Wochenmärkten ermöglicht. Am 24. 

Dezember dürfen nach 14 Uhr auch im sonstigen Marktverkehr keine Waren angeboten werden. Im 

Übrigen finden die Bestimmungen dieses Gesetzes für Märkte sowie für Messen und Ausstellungen  



keine Anwendung. 

(2) Während der allgemeinen Ladenschlusszeiten (§ 3) und außerhalb von nach § 4 festgelegten 

erweiterten Ladenöffnungszeiten ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren zum Verkauf an 

jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für behördlich genehmigte, den 

Bestimmungen des Titels III der Gewerbeordnung unterliegende Volksbelustigungen, für das 

Anbieten von Tageszeitungen an Werktagen sowie während der auf der Grundlage der §§ 8 bis 10 

zugelassenen Ladenöffnungszeiten unter Berücksichtigung der dort festgesetzten Voraussetzungen 

und Bedingungen. Dem Anbieten von Waren zum Verkauf steht das Zeigen von Mustern, Proben und 

ähnlichen Ansichtsexemplaren gleich, wenn dazu Räume benutzt werden, die für diesen Zweck 

besonders bereitgestellt sind, und dabei Warenbestellungen entgegengenommen werden. Die 

zuständige Behörde kann für das Anbieten von leicht verderblichen Waren und von Waren zum 

sofortigen Verzehr, Gebrauch oder Verbrauch Ausnahmen von den Bestimmungen der Sätze 1 und 2 

zulassen, soweit dies zur Befriedigung örtlich auftretender Bedürfnisse erforderlich und im Hinblick 

auf den Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unbedenklich ist. § 13 Abs. 1 bis 5 und § 14 

Abs. 2 Satz 2 und 3 und Abs. 3 finden entsprechende Anwendung. 

§ 12   Zulassung von Ausnahmen 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 3 

bis 11 und den aufgrund dieser Bestimmungen erlassenen Rechtsverordnungen zulassen, wenn diese 

im öffentlichen Interesse dringend notwendig sind. Die Zulassung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 13   Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

(1) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer dürfen an Sonn- und Feiertagen in Verkaufsstellen nur 

während der jeweils zugelassenen Ladenöffnungszeiten und, soweit dies zur Erledigung von 

Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten zwingend erforderlich ist, bis zu insgesamt weiteren 30 

Minuten beschäftigt werden; an einem Sonn- oder Feiertag darf die Beschäftigungszeit einer 

Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die gemäß Absatz 1 an einem Sonn- oder Feiertag 

beschäftigt werden, sind bei einer Beschäftigung von 

1. bis zu drei Stunden an jedem zweiten Sonntag ganz oder an einem Werktag in jeder zweiten 

Woche bis oder ab 13 Uhr, 

2. mehr als drei bis sechs Stunden an einem Werktag derselben Woche bis oder ab 13 Uhr oder 

3. mehr als sechs Stunden an einem ganzen Werktag derselben Woche 

von der Arbeit freizustellen; in den Fällen der Nummern 2 und 3 muss darüber hinaus mindestens 

jeder dritte Sonntag beschäftigungsfrei bleiben. 

(...) 

(4) Die zuständige Behörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Bestimmungen der 

Absätze 1 bis 3 zulassen. Die Zulassung kann jederzeit widerrufen werden. 

(5) Die Inhaberin oder der Inhaber einer Verkaufsstelle ist verpflichtet, ein Verzeichnis mit Namen, 

Tag, Beschäftigungsart und Beschäftigungsdauer der an Sonn- oder Feiertagen beschäftigten 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und über die diesen gemäß Absatz 2 zum Ausgleich für die 

Beschäftigung an diesen Tagen gewährte Freistellung zu führen. 



(6) Die Absätze 1 bis 5 finden auf pharmazeutisch vorgebildete Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

in Apotheken keine Anwendung. 

§ 14   Zuständige Behörden, Aufsicht 

(1) Die Landesregierung oder die von ihr durch Rechtsverordnung bestimmte Stelle bestimmt durch  

Rechtsverordnung die für die Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes 

erlassenen Rechtsverordnungen zuständigen Behörden. 

(2) Die zuständigen Behörden überwachen die Einhaltung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 

Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen; sie können die in diesem Zusammenhang erforderlichen 

Maßnahmen anordnen. Sie können von der Inhaberin oder dem Inhaber der Verkaufsstelle und von 

den in der Verkaufsstelle beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern die für die 

Durchführung dieses Gesetzes und der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen 

erforderlichen Auskünfte sowie von der Inhaberin oder dem Inhaber der Verkaufsstelle die Vorlage 

oder Zusendung des in § 13 Abs. 5 genannten Verzeichnisses sowie weiterer für die Erfüllung ihrer 

Aufgaben erforderlicher, die Verkaufsstelle oder die dort beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer betreffenden Unterlagen verlangen. Die zur Auskunft verpflichtete Person kann die 

Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren Beantwortung sie selbst oder in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 

3 der Zivilprozessordnung bezeichnete Angehörige der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder 

eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrigkeiten aussetzen würde. 

(3) Die Beauftragten der zuständigen Behörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 

Öffnungszeiten zu betreten und zu besichtigen. Die Inhaberin oder der Inhaber der Verkaufsstelle hat 

das Betreten und Besichtigen der Verkaufsstelle zu gestatten; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der 

Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 15   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 

im Sinne des § 11 Abs. 2 einer Bestimmung 

a) des § 13 Abs. 1 oder Abs. 2, jeweils auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über die 

Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen oder die zum 

Ausgleich für die Beschäftigung zu gewährende Freistellung von der Arbeit, 

b) des § 13 Abs. 5, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über das Führen der Verzeichnisse 

oder 

c) des § 14 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über die Vorlage oder 

Zusendung der Verzeichnisse oder weiteren Unterlagen, 

2. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle 

a) einer Bestimmung des § 3 oder des § 7 Abs. 1 Satz 1, einer aufgrund des § 4, des § 7 Abs. 2, des § 9 

Abs. 1 oder Abs. 2 oder des § 10 erlassenen Rechtsverordnung, der in § 9 Abs. 3 genannten 

Rechtsverordnung oder einer Regelung der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz nach § 5 Satz 2 

über die Ladenschlusszeiten oder die zulässigen Öffnungszeiten, 



b) einer sonstigen Bestimmung einer aufgrund des § 4, des § 7 Abs. 1 Satz 3 oder Abs. 2, des § 8 Abs. 

1 Satz 2, des § 9 Abs. 1 oder Abs. 2 oder des § 10 erlassenen Rechtsverordnung, soweit die 

Rechtsverordnung für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, oder 

c) einer Bestimmung des § 6 Satz 2, des § 7 Abs. 1 Satz 2 oder des § 8 Abs. 2 über die Beschränkung 

der Abgabe auf bestimmte Waren, 

3. als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender einer Bestimmung 

a) des § 11 Abs. 1 Satz 1 oder Satz 2 über das Anbieten von Waren im Marktverkehr oder 

b) des § 11 Abs. 2 Satz 1 oder Satz 2 über das Anbieten von Waren oder das Zeigen von Mustern, 

Proben oder ähnlichen Ansichtsexemplaren außerhalb von Verkaufsstellen oder 

4. einer Bestimmung des § 14 Abs. 2 Satz 2, auch in Verbindung mit § 11 Abs. 2 Satz 4, über 

Auskünfte 

zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu zweitausend Euro, in den Fällen des 

Absatzes 1 Nr. 1 Buchst. a bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

§ 16   Übergangsbestimmungen 

(1) Bis zum Inkrafttreten der Rechtsverordnung nach § 7 Abs. 1 Satz 3 gelten für den Flughafen 

Frankfurt-Hahn die folgenden Regelungen: 

Eine Abgabe im Sinne des § 7 Abs. 1 Satz 2 ist in Verkaufsstellen in den Personenabfertigungsanlagen 

sowie in einem Umkreis bis 300 m um die Personenabfertigungsanlagen zulässig.  

Die Verkaufsfläche darf insgesamt 3500 m
2
 nicht übersteigen; sofern nicht bedarfsbedingte 

Besonderheiten Abweichungen erfordern, soll die Verkaufsfläche einer einzelnen Verkaufsstelle in der 

Regel nicht mehr als 100 m
2
 betragen. 

(2) Die aufgrund der Ermächtigung des § 11 des Gesetzes über den Ladenschluss erlassenen 

Rechtsverordnungen können durch die jeweilige Kreisverwaltung durch Rechtsverordnung 

aufgehoben werden; sie gelten bis zu ihrer Aufhebung weiter. 

(3) Die aufgrund der Ermächtigung des § 14 Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über den Ladenschluss 

erlassenen Rechtsverordnungen können durch Rechtsverordnungen nach § 10 Satz 1 für den örtlichen 

Geltungsbereich der jeweiligen Rechtsverordnung aufgehoben werden; sie gelten bis zu ihrer 

Aufhebung weiter. 

(4) Die aufgrund des § 17 Abs. 8 Satz 1, des § 20 Abs. 2 a oder des § 23 Abs. 1 Satz 1 des Gesetzes 

über den Ladenschluss bewilligten Ausnahmen gelten bis zum Fristablauf oder zu ihrem Widerruf 

weiter. 

 



12.13 Saarland 

12.13.1 Gesetz Nr. 1040 über die Sonn- und Feiertage [vom Saarland] 

(Feiertagsgesetz - SFG) 

Vom 18.02.1976 (Amtsbl. S. 211), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.11.2010 (Amtsbl. S. 

2587) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die kirchlichen Feiertage sind nach Maßgabe dieses 

Gesetzes geschützt. 

(2) Der Schutz gilt von 0.00 bis 24.00 Uhr, wenn in den nachstehenden Vorschriften nichts anderes 

bestimmt ist. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. der Neujahrstag, 

2. der Karfreitag, 

3. der Ostermontag, 

4. der 1. Mai, 

5. der Tag Christi Himmelfahrt, 

6. der Pfingstmontag, 

7. der Fronleichnamstag, 

8. der Maria Himmelfahrtstag (15. August), 

9. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

10. der Allerheiligentag (l. November), 

11. der 1. Weihnachtstag (25. Dezember), 

12. der 2. Weihnachtstag (26. Dezember). 

(2) Das Ministerium für Inneres, Familie, Frauen und Sport, für Inneres und Europaangelegenheiten 

wird ermächtigt, aus besonderem Anlaß, der eine Staatstrauer oder -feier gebietet, durch 

Rechtsverordnung 

a) Werktage einmalig zu Feiertagen zu erklären; in der Rechtsverordnung ist zu bestimmen, welche 

Schutzvorschriften dieses Gesetzes auf den einmaligen Feiertag Anwendung finden; 

b) Schutzmaßnahmen dieses Gesetzes für jeden Tag des Jahres innerhalb der Zeit von 0.00 bis 24.00 

Uhr anzuordnen. 

§ 3   Anwendung sonstiger Feiertagsvorschriften 

Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage und die Feiertage nach § 2 Abs. 2 Buchstabe a sind  



allgemeine Feiertage im Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 4   Allgemeine Arbeitsverbote 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen sind vorbehaltlich des § 5 alle öffentlich bemerkbaren 

Tätigkeiten verboten, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- oder Feiertages 

widersprechen. 

§ 5   Ausnahmen von den Arbeitsverboten 

(1) Von den Verboten nach § 4 Abs. 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht zugelassen sind, 

2. die Tätigkeiten der lizensierten Postunternehmen sowie der Versorgungsbetriebe und -

anlagen, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der gewerbsmäßigen 

Personenbeförderung dienen, 

3. die Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass 

Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 

erforderlich sind, 

4. die im Fremdenverkehr üblichen Dienstleistungen persönlicher Art, 

5. Tätigkeiten zur Verhütung oder Beseitigung eines Unglücks oder eines Notstandes oder zur 

Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Sachen, 

6. unaufschiebbare Tätigkeiten im Haushalt oder in der Landwirtschaft, 

7. die Öffentlichkeit nicht störende, nicht gewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus oder Garten, 

8. Tätigkeiten, die der Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung dienen. Dazu gehören 

insbesondere der Betrieb von Saunas, Bräunungs- und Fitnessstudios. 

(2) Bei den erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tages Rücksicht zu nehmen. Unnötige 

Störungen, insbesondere Geräusche, sind zu vermeiden. Eine Störung der Gottesdienste darf nicht 

eintreten. 

§ 6   Schutz der Gottesdienste 

(1) An den Sonntagen, den gesetzlichen und rein kirchlichen Feiertagen sind in der Nähe von Kirchen 

und anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien alle Handlungen zu 

vermeiden, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. Dies gilt entsprechend für am Vorabend von 

Sonn- oder Feiertagen stattfindende Abendgottesdienste (Vorabendmessen). Während der Dauer der in 

Satz 1 und 2 bezeichneten Gottesdienste ist es an den in Satz 1 bezeichneten Orten verboten, Lärm 

über das im Straßenverkehr übliche Maß hinaus zu erzeugen. 

(2) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai, sind in der Nähe 

von Kirchen und anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien bis zur 

Beendigung des Hauptgottesdienstes insbesondere verboten: 



1. öffentliche Versammlungen sowie Aufzüge und Umzüge, soweit sie nicht der 

Religionsausübung oder der seelisch-geistigen Erbauung dienen; 

2. öffentliche Tanzveranstaltungen und alle sonstigen der Unterhaltung dienenden öffentlichen 

Veranstaltungen und Darbietungen, sofern sie nicht dem Ernst des Tages entsprechen, oder 

wenn nicht ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

3. öffentliche Veranstaltungen und Vergnügungen, zu denen öffentlich eingeladen oder für die 

Eintrittsgeld erhoben wird, sofern sie nicht dem Ernst des Tages entsprechen, oder wenn nicht 

ein höheres Interesse der Kunst, der Wissenschaft oder der Volksbildung vorliegt; 

4. sportliche Veranstaltungen. 

(3) Als Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes gilt 11.00 Uhr. Die Ortspolizeibehörde 

kann im Einvernehmen mit den zuständigen kirchlichen Stellen bestimmen, dass der Zeitpunkt der 

Beendigung des Hauptgottesdienstes vor 11.00 Uhr liegt. Der abweichend von Satz 1 örtlich 

festgesetzte Zeitpunkt der Beendigung des Hauptgottesdienstes ist ortsüblich öffentlich bekannt zu 

machen. 

§ 6a   Jüdische Feiertage 

(1) An den in Artikel 3 des Vertrages zwischen dem Saarland und der Synagogengemeinde Saar - 

Körperschaft des öffentlichen Rechts - vom 14. November 2001 (Amtsbl. 2002 S. 526) bezeichneten 

jüdischen Feiertagen ist den bekenntniszugehörigen Personen, die in öffentlichen oder privaten 

Betrieben und Verwaltungen in einem Ausbildungs- oder Beschäftigungsverhältnis stehen, auf Antrag 

Freistellung zu gewähren. Eine Freistellung kommt nicht in Betracht für Arbeiten, die nach Bundes- 

oder Landesrecht an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen verrichtet werden dürfen und für solche 

Arbeiten, die zur Aufrechterhaltung des Betriebes oder zur Erledigung unaufschiebbarer Aufgaben 

von Behörden notwendig sind. Weitere Nachteile als ein Lohnausfall für die versäumte Arbeitszeit 

dürfen den betreffenden Personen nicht entstehen. 

(2) Bekenntniszugehörige Schülerinnen und Schüler werden an den in Absatz 1 bezeichneten 

jüdischen Feiertagen auf Antrag vom Unterricht freigestellt. 

§ 7   Messen und Märkte 

Soweit Messen (ausgenommen Mustermessen) und Märkte an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen 

zugelassen sind, dürfen sie erst nach 11.00 Uhr beginnen. 

§ 8   Verbot von Versammlungen, Veranstaltungen und des Betriebs von Spielhallen und 

ähnlichen Unternehmen 

(1) Unbeschadet der Vorschriften der §§ 4 bis 7 sind öffentliche Versammlungen, Aufzüge und 

Umzüge, soweit sie nicht der Religionsausübung dienen oder dem Charakter des Feiertages 

entsprechen, sowie alle der Unterhaltung dienenden sowohl einmalig als auch regelmäßig 

stattfindenden öffentlichen Veranstaltungen und Darbietungen, die nicht dem Charakter des Feiertages 

angepasst sind, verboten 

1. am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag und am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 

Uhr, 

2. am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 



3. am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr und 

4. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr. 

(2) Unbeschadet der Vorschriften der §§ 4 bis 6 ist der Betrieb von Spielhallen und ähnlichen 

Unternehmen am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag, am Volkstrauertag, am Tag vor 

dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) und am 1. Weihnachtstag verboten. Der Betrieb des Vortages 

kann an diesen Tagen bis spätestens 4.00 Uhr fortgeführt werden. 

(3) Bei der öffentlichen Darbietung von Rundfunksendungen sowie von Musik und Tonaufnahmen ist 

auf den ernsten Charakter der in Absatz 1 bezeichneten Sonn- oder Feiertage Rücksicht zu nehmen. 

§ 9   Verbot von Sportveranstaltungen 

Öffentliche sportliche Veranstaltungen sind verboten 

1. am Karfreitag, am Allerheiligentag und am Totensonntag, 

2. am Allerseelentag und am Buß- und Bettag jeweils bis 11.00 Uhr und 

3. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr. 

§ 10   Verbot von Tanzveranstaltungen 

Öffentliche Tanzveranstaltungen sind verboten 

1. von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Karsamstag 24.00 Uhr, 

2. am Allerheiligentag, am Volkstrauertag und am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr, 

3. am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

4. am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr und 

5. am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) von 14.00 bis 24.00 Uhr. 

§ 11   Gestaltung der Veranstaltungen 

Auch bei solchen Versammlungen, Aufzügen, Umzügen, Veranstaltungen und Darbietungen, die nach 

bundes- oder landesgesetzlichen Vorschriften an Sonn- oder Feiertagen nicht verboten sind, ist auf das 

Wesen dieser Tage Rücksicht zu nehmen. Ungebührliche Störungen, insbesondere die Erzeugung von 

Lärm, sind zu unterlassen. 

§ 12   Ausnahmen 

(1) Beim Vorliegen eines Bedürfnisses sind von den Verboten des § 4 Abs. 2 und der §§ 6 bis 10 

Ausnahmen zuzulassen, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und 

Feiertagsschutzes verbunden ist. Eine Störung der Gottesdienste darf durch die ausnahmsweise 

genehmigten Veranstaltungen nicht eintreten. 

(2) Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen sind 

1. das Ministerium für Inneres und Europaangelegenheiten für alle Ausnahmen, die sich über das 

Gebiet eines Landkreises, des Regionalverbandes Saarbrücken, der Landeshauptstadt 

Saarbrücken oder einer kreisfreien Stadt hinaus erstrecken, 
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2. der Landkreis und der Regionalverband Saarbrücken für alle Ausnahmen, die auf das Gebiet 

des Landkreises oder des Regionalverbandes Saarbrücken – mit Ausnahme der 

Landeshauptstadt Saarbrücken – beschränkt sind, 

3. die Gemeinde für alle Ausnahmen, die auf das Gebiet der Gemeinde beschränkt sind. 

(3) Eine Ausnahmeerlaubnis nach Absatz 1 gilt als erteilt, wenn ein mit einer Begründung versehener 

Antrag mindestens drei Wochen vor dem geplanten Termin der Veranstaltung bei der nach Absatz 2 

zuständigen Behörde schriftlich vorgelegt wurde und die Behörde diesem Antrag nicht spätestens eine 

Woche vor dem geplanten Termin der Veranstaltung schriftlich widersprochen hat. 

§ 13   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird nach Maßgabe 

des § 2 Abs. 2 Buchstaben a und b, des § 6 Abs. 1 und 2 und des § 8 Abs. 1 eingeschränkt. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 4 Abs. 2 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen öffentlich bemerkbare 

Tätigkeiten ausübt, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- oder 

Feiertages widersprechen; 

2. entgegen § 5 an Sonntagen oder gesetzlichen Feiertagen bei erlaubten Tätigkeiten vermeidbare 

Störungen, insbesondere Geräusche, verursacht; 

3. entgegen § 6 Abs. 1 oder § 12 Satz 2 einen Gottesdienst stört; 

4. entgegen § 6 Abs. 2 bis zur Beendigung des Hauptgottesdienstes an Sonntagen oder 

gesetzlichen Feiertagen Versammlungen, Aufzüge, Umzüge, Tanz- oder 

Unterhaltungsveranstaltungen oder sportliche Veranstaltungen in der Nähe von Kirchen oder 

anderen dem Gottesdienst dienenden Gebäuden oder Örtlichkeiten im Freien durchführt; 

5. entgegen § 7 an Sonn- oder gesetzlichen Feiertagen zugelassene Messen oder Märkte vor 

11.00 Uhr beginnt; 

6. entgegen § 8 Abs. 1 dem Versammlungs-, Aufzugs-, Umzugs- oder Veranstaltungsverbot 

a) am Karfreitag, am Allerheiligentag, am Totensonntag oder am Volkstrauertag jeweils ab 4.00 

Uhr, 

b) am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

c) am Buß- und Bettag zwischen 4.00 und 18.00 Uhr oder 

d) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr 

zuwiderhandelt oder 

entgegen § 8 Abs. 2 dem Betriebsverbot von Spielhallen und ähnlichen Unternehmen am Karfreitag, 

am Allerheiligentag, am Totensonntag, am Volkstrauertag, am Tag vor dem 1. Weihnachtstag 

(Heiliger Abend) oder am 1. Weihnachtstag zuwiderhandelt 

oder 
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entgegen § 8 Abs. 3 öffentliche Rundfunksendungen, Musik oder Tonaufnahmen darbietet, die auf den 

ernsten Charakter der in § 8 Abs. 1 genannten Sonn- oder Feiertage keine Rücksicht nehmen; 

7. entgegen § 9 öffentliche sportliche Veranstaltungen 

a) am Karfreitag, am Allerheiligentag oder am Totensonntag, 

b) am Allerseelentag oder am Buß- und Bettag jeweils bis 11.00 Uhr oder 

c) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) ab 14.00 Uhr 

durchführt; 

8. entgegen § 10 öffentliche Tanzveranstaltungen 

a) in der Zeit von Gründonnerstag 4.00 Uhr bis Karsamstag 24.00 Uhr, 

b) am Allerheiligentag, am Volkstrauertag oder am Totensonntag jeweils ab 4.00 Uhr, 

c) am Allerseelentag bis 18.00 Uhr, 

d) am Buß- und Bettag von 4.00 bis 18.00 Uhr oder 

e) am Tag vor dem 1. Weihnachtstag (Heiliger Abend) von 14.00 bis 24.00 Uhr 

durchführt; 

9. entgegen § 11 ungebührliche Störungen, insbesondere Lärm bei Versammlungen, Aufzügen, 

Umzügen, Veranstaltungen sowie Darbietungen, die nach bundes- oder landesgesetzlichen 

Vorschriften an Sonn- oder Feiertagen nicht verboten sind, verursacht. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer auf Grund des § 2 Abs. 2 

Buchstabe a oder b erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten 

Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu eintausendfünfhundert Euro geahndet 

werden. 

(4) Zuständige Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über 

Ordnungswidrigkeiten sind die Landkreise, der Regionalverband Saarbrücken – mit Ausnahme der 

Landeshauptstadt Saarbrücken – , die Landeshauptstadt Saarbrücken und die kreisfreien Städte. 

§ 15   (aufgehoben) 

§ 16   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung in Kraft und am 31. Dezember 2020 außer Kraft. 
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12.13.2 Gesetz zur Regelung der Ladenöffnungszeiten (Ladenöffnungsgesetz - LÖG 

Saarland) 

Vom 15.11.2006 (ABl. S. 1974), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.10.2010 (Amtsbl. 

S. 1406) 

§ 1   Geltungsbereich 

Dieses Gesetz gilt für die Öffnung von Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 

außerhalb von Verkaufsstellen. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

(...) 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeiten 

Verkaufsstellen dürfen zu folgenden Zeiten für den geschäftlichen Verkehr mit den Kunden geöffnet 

sein: 

1. montags bis samstags von 6 Uhr bis 20 Uhr,  

2. abweichend von der Vorschrift der Nr. 1 darf die Ortspolizeibehörde die Öffnung von 

Verkaufsstellen aus Anlass von besonderen Ereignissen an jährlich höchstens einem Werktag 

von 6 bis 24 Uhr zulassen,  

3. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, von 6 Uhr bis 14 Uhr.  

Verkaufsstellen für Bäckerwaren dürfen abweichend von Satz 1 den Beginn der Ladenöffnungszeit an 

Werktagen auf 5.30 Uhr vorverlegen.  

§ 4   Apotheken 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Apotheken an allen Tagen während des ganzen 

Tages geöffnet sein. An Werktagen außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) und an 

Sonn- und Feiertagen ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege- und 

Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. 

(2) Die zuständige Verwaltungsbehörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit 

mehreren Apotheken anzuordnen, dass außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) 

abwechselnd ein Teil der Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an 

sichtbarer Stelle ein Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. 

Dienstbereitschaft der Apotheken steht der Offenhaltung gleich.  

§ 5   Tankstellen 

(1) Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Tankstellen an allen Tagen während des ganzen 

Tages geöffnet sein. 

(2) An Werktagen außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten (§ 3) und an Sonn- und Feiertagen 

ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder 



Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von 

Reisebedarf gestattet.  

§ 6   Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen und dem Flughafen 

Abweichend von den Vorschriften des § 3 dürfen Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen des 

Schienenverkehrs und auf dem Flughafen an allen Tagen während des ganzen Tages geöffnet sein, am 

24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. Außerhalb der allgemeinen Ladenöffnungszeiten ist der Verkauf 

von Reisebedarf zulässig. 

§ 7   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein: 

1. Verkaufsstellen, deren Angebot in erheblichem Umfang aus einer oder mehreren der 

Warengruppen Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften, Back- und Konditorwaren, 

Waren zum sofortigen Verzehr oder Waren zum sofortigen Gebrauch und Verbrauch besteht, 

für die Dauer von fünf Stunden,  

2. Verkaufsstellen von themenbezogenen Waren oder Waren zum sofortigen Verzehr auf dem 

Gelände oder im Gebäude einer Veranstaltung oder an einem festen Ausstellungsort während 

der Veranstaltungs- bzw. Öffnungsdauer, sofern die Waren einen engen Bezug zur 

Veranstaltung oder zum Veranstaltungsort aufweisen oder der Versorgung der Besucher 

dienen.  

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen leicht verderbliche Waren und Waren zum sofortigen Verzehr 

auch außerhalb von Verkaufsstellen angeboten werden.  

(3) In Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten dürfen Devotionalien, Waren, die für diese 

Orte kennzeichnend sind, Reisebedarf, Sportartikel und -zubehör sowie Badegegenstände an Sonn- 

und Feiertagen verkauft werden. 

§ 8   Weitere Verkaufssonntage und -feiertage 

(1) Abweichend von der Vorschrift des § 3 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen an jährlich höchstens vier 

Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Der Zeitraum, während dessen die Verkaufsstellen geöffnet sein 

dürfen, darf fünf zusammenhängende Stunden nicht überschreiten, muss spätestens um 18 Uhr enden 

und soll außerhalb der Zeit des Hauptgottesdienstes liegen. Die Tage und der Zeitraum werden von 

den Verkaufsstelleninhabern festgelegt und spätestens 14 Tage vorher bei der zuständigen 

Ortspolizeibehörde angezeigt. 

(2) Der 1. Januar, der 1. Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 

Karfreitag sowie Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen nicht in Anspruch genommen werden. Fällt 

der erste Adventssonntag in den Dezember, gelten die Vorschriften des Absatzes 1. 

(3) Abweichend von Absatz 1 Satz 1, Absatz 2 Satz 1 und den Vorschriften des § 3 dürfen 

Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen an allen Adventssonntagen geöffnet sein. 

Absatz 1 Satz 2 und 3 gilt entsprechend. 

(4) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen abweichend von den Vorschriften des § 3 

Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, in der Zeit von 9 Uhr bis 14 

Uhr geöffnet sein. Für die Abgabe von Weihnachtsbäumen ist Absatz 3 entsprechend anwendbar.  



§ 9   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die oberste Landesbehörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften dieses 

Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse zwingend erforderlich sind. Die 

Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 10   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 

(1) Soweit Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen nach diesem Gesetz für den geschäftlichen 

Verkehr geöffnet sein dürfen, gelten für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern die Vorschriften des § 11 des Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) 

in der jeweils geltenden Fassung entsprechend. 

(2) Während insgesamt 30 weiterer Minuten dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über die 

Arbeitszeiten nach Absatz 1 hinaus unter Anrechnung auf die Ausgleichszeiten mit unerlässlich 

erforderlichen Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten beschäftigt werden. Die höchstzulässige 

Arbeitszeit nach § 3 Satz 2 des Arbeitszeitgesetzes darf dabei nicht überschritten werden.  

§ 11   Aufsicht und Auskunft 

(...) 

(4) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür gewährte Freizeitausgleich ist mit 

Namen, Tag, Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 

aufzuzeichnen. Die Aufzeichnungen sind mindestens zwei Jahre aufzubewahren. 

(...) 

§ 12   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 3, § 4 Abs. 1, §§ 5 bis § 8 Verkaufsstellen öffnet bzw. Waren zum gewerblichen 

Verkauf oder Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet,  

2. entgegen § 10 Abs. 1 in Verbindung mit § 11 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes  

a) gemäß §§ 3 oder 6 Abs. 2 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer über die Grenzen der 

Arbeitszeit hinaus beschäftigt,  

b) gemäß § 4 des Arbeitszeitgesetzes Ruhepausen nicht, nicht mit der vorgeschriebenen Mindestdauer 

oder nicht rechtzeitig gewährt,  

c) gemäß § 5 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes die Mindestruhezeit nicht gewährt oder gemäß § 5 Abs. 2 

des Arbeitszeitgesetzes die Verkürzung der Ruhezeit durch Verlängerung einer anderen Ruhezeit nicht 

oder nicht rechtzeitig ausgleicht,  

d) gemäß § 9 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen beschäftigt,  

e) gemäß § 11 Abs. 1 des Arbeitszeitgesetzes einen Arbeitnehmer an Sonntagen beschäftigt oder 

gemäß § 11 Abs. 4 des Arbeitszeitgesetzes einen Ersatzruhetag nicht oder nicht rechtzeitig gewährt,  

3. entgegen § 11 Abs. 4 Aufzeichnungen nicht fertigt oder aufbewahrt und entgegen § 11 Abs. 5 

Auskünfte nicht erteilt.  



(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 oder 3 kann mit einer Geldbuße bis zu 500 Euro, in 

den Fällen des Absatz 1 Nr. 2 mit einer Geldbuße bis zu 15.000 Euro geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 7. August 2007 (BGBl. I S. 1786), in der jeweils geltenden Fassung ist das Landesamt 

für Umwelt- und Arbeitsschutz.  

§ 13   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag nach seiner Verkündung im Amtsblatt des Saarlandes in Kraft und ist 

bis zum 31. Dezember 2020 befristet. 

(…) 

 

 

12.14 Sachsen 

12.14.1 Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat Sachsen (SächsSFG) 

Vom 10.11.1992 (SächsGVBl.  S. 536)), zuletzt geändert durch Gesetz vom 30.01.2013 

(SächsGVBl. S. 2) 

§ 1   Gesetzliche Feiertage  

(1) Gesetzliche Feiertage sind: 

Neujahr (1. Januar), 

Karfreitag,  

Ostermontag,  

Tag der Arbeit (1. Mai),  

Christi Himmelfahrt,  

Pfingstmontag,  

Fronleichnam (nur in den vom Staatsministerium des Innern durch Rechtsverordnung 

bestimmten Regionen),  

Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober),  

Reformationsfest (31. Oktober),  

Buß- und Bettag,  

1. Weihnachtstag (25. Dezember),  

2. Weihnachtstag (26. Dezember).  

(2) Die gesetzlichen Feiertage sind Feiertage im Sinne bundes- und landesrechtlicher Vorschriften.  



§ 2   Gedenk- und Trauertage  

Gedenk- und Trauertage im Sinne dieses Gesetzes sind der Volkstrauertag (vorletzter Sonntag vor 

dem 1. Advent) und der Totensonntag (letzter Sonntag vor dem 1. Advent). 

§ 2a   Örtlicher Gedenktag an die friedliche Revolution 1989  

Die Gemeinden können einen örtlichen Gedenktag zur Erinnerung an die friedliche Revolution des 

Jahres 1989 durch Satzung bestimmen.  

§ 3   Religiöse Feiertage  

(1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind:  

Erscheinungsfest (6. Januar),  

Frühjahrsbußtag (7. Mittwoch vor Ostern),  

Gründonnerstag,  

Fronleichnam (soweit nicht gesetzlicher Feiertag),  

Johannestag (24. Juni),  

Peter und Paul (29. Juni),  

Mariä Himmelfahrt (15. August),  

Allerheiligen (1. November),  

Mariä Empfängnis (8. Dezember).  

(2) Die Staatsregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung weitere religiöse Feiertage 

festzulegen, soweit hierfür aufgrund der Bedeutung einer Religionsgemeinschaft nach Tradition oder 

Mitgliederzahl ein Bedürfnis besteht. 

(3) An den in Absatz 1 genannten und den nach Absatz 2 festgelegten religiösen Feiertagen haben 

1. Schüler und Auszubildende das Recht, dem Unterricht oder der Ausbildung fernzubleiben, 

2. Personen, die in einem Beschäftigungsverhältnis stehen, das Recht, der Arbeit fernzubleiben, wenn 

keine zwingenden betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen,  

soweit und solange dies erforderlich ist, um am Hauptgottesdienst ihrer Religionsgemeinschaft 

teilzunehmen. 

§ 4   Allgemeine Schutzvorschrift  

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind als Tage der Arbeitsruhe und seelischen 

Erhebung nach Maßgabe der gewerbe- und arbeitsrechtlichen Vorschriften sowie der Bestimmungen 

dieses Gesetzes geschützt. 

(2) An den Sonntagen und den gesetzlichen Feiertagen sind öffentlich bemerkbare Arbeiten und 

sonstige Handlungen, die geeignet sind, die Ruhe des Tages zu beeinträchtigen, verboten, soweit nicht 

durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes etwas anderes bestimmt ist. 



(3) Absatz 2 gilt nicht für 

1. den Betrieb der Post, der Eisenbahnen und sonstiger Unternehmen, die der Personenbeförderung 

dienen, sowie der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, daß Instandsetzungsarbeiten an 

Kraftfahrzeugen nur vorgenommen werden dürfen, soweit sie für die Weiterfahrt erforderlich sind; 

2. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, 

b) zur Befriedigung häuslicher Bedürfnisse, 

c) in landwirtschaftlichen Betrieben, insbesondere zur Ernte, 

d) zur Be- oder Verarbeitung leicht verderblicher Nahrungsmittel und zur Versorgung der 

Bevölkerung mit Milch; 

3. leichte Arbeiten nicht gewerblicher Art in Gärten, die keine störenden Geräusche verursachen. 

4. den Betrieb von Videotheken an den Sonntagen zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, 

5. den Betrieb von  

a) vollautomatischen, gemeinsam mit Tankstellen betriebenen, Waschanlagen in geschlossener 

Bauform für Personenkraftwagen an den Sonntagen zwischen 8.00 und 20.00 Uhr, 

b) gemeinsam mit Tankstellen betriebenen Selbstwaschanlagen für Personenkraftwagen an den 

Sonntagen zwischen 12.00 und 20.00 Uhr, 

c) automatischen Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Personenkraftwagen in durch 

Bebauungsplan festgesetzten Gewerbe- und Industriegebieten an den Sonntagen zwischen 12.00 und 

20.00 Uhr. 

Satz 1 Nr. 4 und 5 gilt nicht für den Ostersonntag und Pfingstsonntag sowie für solche Sonntage, auf 

die ein gesetzlicher Feiertag nach § 1 Abs. 1 oder ein Gedenk- und Trauertag nach § 2 fällt. 

(4) Soweit Arbeiten an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen zulässig sind, ist auf das Wesen des 

Tages Rücksicht zu nehmen. 

§ 5   Schutz religiöser Veranstaltungen  

An den Sonntagen, religiösen und gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des 

3. Oktober, sind in der Nähe von Kirchen und anderen Gebäuden, die religiösen Zwecken dienen, alle 

Handlungen zu unterlassen, die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören. Dasselbe gilt am 

24. Dezember für die Zeit ab 14.00 Uhr. 

§ 6   Besondere Schutzvorschriften  

Am Karfreitag, am Buß- und Bettag und an den Gedenk- und Trauertagen nach § 2 sind verboten: 

1. öffentliche Tanzveranstaltungen und andere öffentliche Vergnügungen, die dem ernsten Charakter 

dieser Tage zuwiderlaufen, am Karfreitag während des ganzen Tages, an den übrigen Tagen von 3.00 

Uhr bis 24.00 Uhr; 
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2. öffentliche Sportveranstaltungen am Karfreitag während des ganzen Tages, an den übrigen Tagen 

bis 11.00 Uhr. 

§ 7   Befreiungen  

(1) Die Kreispolizeibehörden können im Einzelfall aus wichtigem Grund von den Verbotsvorschriften 

der §§ 4 und 6 befreien. 

(2) Vor der Erteilung einer Befreiung sind die betroffenen Religionsgemeinschaften zu hören. Dies gilt 

nicht, soweit sich die Befreiung auf den 1. Mai oder den 3. Oktober bezieht. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den Vorschriften über das Verbot 

1. öffentlich bemerkbarer Arbeiten und sonstiger Handlungen (§ 4 Abs. 2), 

2. von Handlungen, die geeignet sind, religiöse Veranstaltungen zu stören (§ 5), 

3. bestimmter Veranstaltungen an besonders geschützten Tagen (§ 6) 

zuwiderhandelt.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5 000 EUR geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

sind die Ortspolizeibehörden. 

§ 9   Grundrechtseinschränkung  

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes und Artikel 23 Abs. 2 

der Verfassung des Freistaates Sachsen ) wird nach Maßgabe der §§ 5 und 6 eingeschränkt.  

§ 10   Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften  

§ 11   Inkrafttreten  

Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft.  

 

 

12.14.2  Sächsisches Gesetz über die Ladenöffnungszeiten 

(Sächsisches Ladenöffnungsgesetz – SächsLadÖffG)  

Vom 01.12.2010 (SächsGVBl. S. 338), zuletzt geändert durch Gesetz vom 27.01.2012 

(SächsGVBl. S. 130) 

§ 1   Geltungsbereich 

(1) Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten von Verkaufsstellen, die Zeiten des gewerblichen 

Anbietens von Waren außerhalb von Verkaufsstellen sowie die Beschäftigungszeiten von 

Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen. 



(2) Dieses Gesetz findet keine Anwendung auf den Verkauf von Zubehörartikeln, der in engem 

Zusammenhang mit einer nach anderen Rechtsvorschriften erlaubten nichtgewerblichen oder 

gewerblichen Tätigkeit oder Veranstaltung steht, insbesondere bei Kultur- und Sportveranstaltungen, 

in Freizeit-, Erholungs- und Vergnügungseinrichtungen, in Bewirtungs- und 

Beherbergungseinrichtungen sowie in Museen. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(…) 

(3) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage.  

(…) 

§ 3   Öffnungszeiten 

(1) Montags bis sonnabends dürfen Verkaufsstellen von 6 bis 22 Uhr öffnen. Am 24. Dezember dürfen 

Verkaufsstellen, sofern dieser Tag auf einen Werktag fällt, von 6 bis 14 Uhr öffnen. 

(2) Außerhalb der in Absatz 1 genannten Zeiten und an Sonn- und Feiertagen sind die Öffnung von 

Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren außerhalb von Verkaufsstellen zum 

Verkauf an jedermann verboten, soweit nicht durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes etwas 

anderes bestimmt wird (allgemeine Ladenschlusszeiten). 

(3) Abweichend von Absatz 2 darf der Verkauf von Backwaren an Werktagen ab 5 Uhr beginnen, 

Tageszeitungen dürfen außerhalb von Verkaufsstellen während des ganzen Tages angeboten werden. 

 (4)Abweichend von Absatz 2 können Verkaufsstellen zur Durchführung von Einkaufsveranstaltungen 

an bis zu 5 Werktagen im Jahr bis spätestens 6 Uhr des folgenden Tages geöffnet sein, an 

Sonnabenden und an Werktagen vor Feiertagen jedoch nur bis spätestens 24 Uhr. Die Tage und der 

Zeitraum werden von den Verkaufsstelleninhabern festgelegt und sind der Gemeinde spätestens 

4 Wochen im Voraus anzuzeigen. Widerspricht die Gemeinde nicht spätestens 2 Wochen nach dem 

Eingang der Anzeige, so darf die Veranstaltung durchgeführt werden. Satz 1 findet keine Anwendung 

auf Gründonnerstag, Ostersonnabend, den Tag vor Christi Himmelfahrt, Pfingstsonnabend, den 

30. Oktober, den Tag vor Buß- und Bettag sowie auf Silvester. 

(…) 

§ 4   Apotheken 

Apotheken dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein. (…) 

§ 5   Tankstellen 

(1) Tankstellen dürfen abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein.  

(2) Tankstellen ist während der Ladenschlusszeiten nur die Abgabe von Ersatzteilen für 

Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 

ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 6   Verkaufsstellen an Personenbahnhöfen und Flughäfen 

(1) Verkaufsstellen auf Verkehrsflughäfen, Verkehrslandeplätzen und Personenbahnhöfen des  



Schienenverkehrs dürfen für den Verkauf von Reisebedarf abweichend von § 3 Abs. 2 an allen Tagen 

ganztägig geöffnet sein, am 24. Dezember jedoch nur bis 17 Uhr. 

(2) Verkaufsstellen auf den internationalen Flughäfen „Flughafen Dresden“ und „Flughafen 

Leipzig/Halle“ dürfen für den Verkauf von Waren des täglichen Ge- und Verbrauchs abweichend von 

§ 3 Abs. 2 an allen Tagen ganztägig geöffnet sein.  

§ 7   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen, die eine oder mehrere der nachfolgend genannten 

Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang führen, abweichend von § 3 Abs. 2 zum Verkauf 

von Zeitungen und Zeitschriften, Blumen, Bäcker- und Konditoreiwaren, frischer Milch und 

Milcherzeugnissen in der Zeit von 7 bis 18 Uhr für die Dauer von insgesamt 6, auch aufteilbaren 

Stunden geöffnet sein. Dabei sollen die Hauptgottesdienstzeiten berücksichtigt werden. Am 

Karfreitag, Ostermontag, Pfingstmontag, Reformationsfest sowie am 1. und 2. Weihnachtstag müssen 

die Verkaufsstellen geschlossen bleiben. 

(2) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen  

1. in staatlich anerkannten Kur- und Erholungsorten, 

2. in kirchlich anerkannten Wallfahrtsorten, 

3. in einzeln zu bestimmenden Ausflugsorten, 

die eine oder mehrere der nachfolgend genannten Waren ausschließlich oder in erheblichem Umfang 

führen, abweichend von § 3 Abs. 2 zum Verkauf von Reisebedarf, Sportartikeln, Badegegenständen, 

Devotionalien sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, in der Zeit von 11 bis 20 Uhr für 

die Dauer von 8 Stunden geöffnet sein. 

(3) Auf Antrag der Gemeinde wird diese als Ausflugsort nach Absatz 2 Nr. 3 anerkannt, wenn 

insbesondere das Kriterium des besonderen Besucheraufkommens erfüllt ist. Über die Anerkennung 

entscheidet die Landesdirektion Sachsen. Jeweils nach Ablauf von 10 Jahren oder wenn Umstände auf 

das Fehlen einer Anerkennungsvoraussetzung hindeuten, kann die Landesdirektion Sachsen die 

Anerkennung überprüfen. Die Anerkennung als Ausflugsort sowie die Aberkennung werden im 

Sächsischen Amtsblatt bekannt gemacht. Die bis zum Inkrafttreten dieses Gesetzes anerkannten 

Ausflugsorte werden im Sächsischen Amtsblatt veröffentlicht. 

(4) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen  

1. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen, 

2. Verkaufsstellen, die überwiegend Lebens- und Genussmittel anbieten, 

3. Verkaufsstellen nach Absatz 1 

während höchstens 3 Stunden von 7 Uhr bis 14 Uhr geöffnet sein. 

(5) Der Inhaber hat an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 

hinzuweisen. 

§ 8   Verkaufsoffene Sonn- und Feiertage 

(1) Die Gemeinden werden ermächtigt, abweichend von § 3 Abs. 2, die Öffnung von Verkaufsstellen  
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im Gemeindegebiet aus besonderem Anlass an jährlich bis zu 4 Sonntagen zwischen 12 und 18 Uhr 

durch Rechtsverordnung zu gestatten.
7
 Einem verkaufsoffenen Sonntag nach Satz 1 kann maximal ein 

weiterer verkaufsoffener Sonntag unmittelbar folgen. Werden zwei aufeinanderfolgende Sonntage für 

die Öffnung von Verkaufsstellen freigegeben, ist die Öffnung von Verkaufsstellen an den diesen 

Sonntagen vorangehenden und nachfolgenden zwei aufeinanderfolgenden Sonntagen unzulässig. Die 

Freigabe kann auf bestimmte Ortsteile und Handelszweige beschränkt werden. Wird die Öffnung von 

Verkaufsstellen derart beschränkt, ist diese Möglichkeit der Sonntagsöffnung für das gesamte 

Gemeindegebiet verbraucht. 

 (2) Über Absatz 1 hinaus werden die Gemeinden ermächtigt, die Öffnung von Verkaufsstellen 

abweichend von § 3 Abs. 2 aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse, insbesondere von 

traditionellen Straßenfesten, Weihnachtsmärkten und örtlich bedeutenden Jubiläen, an einem weiteren 

Sonntag je Kalenderjahr zwischen 12 und 18 Uhr zu gestatten, soweit die Verkaufsstellen von dem 

Ereignis betroffen sind. Die Gestattung erfolgt durch Rechtsverordnung, in der das von dem Ereignis 

betroffene Gebiet zu bezeichnen ist; damit ist die Möglichkeit dieser Sonntagsöffnung für das 

betroffene Gebiet verbraucht. Die Öffnung von Verkaufsstellen aus Anlass besonderer regionaler 

Ereignisse ist innerhalb einer Gemeinde nur an bis zu acht Sonntagen je Kalenderjahr zulässig. 

(3) Der Ostersonntag, der Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der Totensonntag sind von der 

Freigabe nach den Absätzen 1 und 2 ausgeschlossen.
 

Gleiches gilt für Sonntage, auf die der 

24. Dezember oder ein gesetzlicher Feiertag nach dem Gesetz über Sonn- und Feiertage im Freistaat 

Sachsen (SächsSFG) vom 10. November 1992 (SächsGVBl. S. 536), zuletzt geändert durch Artikel 2 

des Gesetzes vom 1. Dezember 2010 (SächsGVBl. S. 338, 340), in der jeweils geltenden Fassung, 

fällt. 

§ 9   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der aufgrund dieses 

Gesetzes erlassenen Vorschriften, mit Ausnahme des § 10, obliegt den Gemeinden. 

(…) 

§ 10   Arbeitszeiten an Sonn- und Feiertagen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 

zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 

unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden.
8
 

(2) Im Übrigen finden auf die Beschäftigung von Arbeitnehmern in Verkaufsstellen an Sonn- und 

Feiertagen die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes (ArbZG) vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170, 

1171), das zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 15. Juli 2009 (BGBl. I S. 1939, 1946) geändert 

worden ist, in der jeweils geltenden Fassung entsprechende Anwendung. 

(3) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften im Sinne der Absätze 1 und 2 übt die 

Landesdirektion Sachsen aus. 

 

                                                           
7
 § 8 Abs. 1 Satz 1 ist mit der Sächsischen Verfassung vereinbar, Urt. des SächsVerfGH v. 21. 6. 2012 – Vf. 77-

II-11 – (GVBl. S. 450). 

8
 § 10 Abs. 1 ist mit der Sächsischen Verfassung vereinbar, Urt. des SächsVerfGH v. 21. 6. 2012 – Vf. 77-II-11 

– (GVBl. S. 450). 
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§ 11   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als 

verantwortliche Person im Sinne dieses Gesetzes vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen einer Bestimmung der §§ 3 bis 8 Verkaufsstellen öffnet, Waren gewerblich anbietet oder 

Waren außerhalb der genannten Warengruppen anbietet, 

2. entgegen § 3 Abs. 4 die rechtzeitige Anzeige bei der zuständigen Behörde unterlässt oder entgegen 

der Anzeige die Verkaufsstelle öffnet, 

3.entgegen § 7 Abs. 5 nicht auf die jeweiligen Öffnungszeiten hinweist, 

4.einer vollziehbaren Anordnung nach § 9 Abs. 2 zuwiderhandelt, 

5.entgegen § 9 Abs. 3 Angaben nicht, nicht wahrheitsgemäß oder nicht vollständig macht, 

6.entgegen § 9 Abs. 4 den Beauftragten der Aufsichtsbehörden das Betreten der Verkaufsstellen nicht 

gestattet, 

7.den Bestimmungen des § 10 Abs. 1 über die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 1 bis 6 können mit einer Geldbuße bis zu 

5 000 EUR, die Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 7 können mit einer Geldbuße bis zu 

15 000 EUR geahndet werden. 

(3) Verwaltungsbehörden im Sinne von § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 

(OWiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 

durch Artikel 2 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2353, 2354) geändert worden ist, in der 

jeweils geltenden Fassung, sind die Gemeinden, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
2
Für 

Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 Nr. 7 ist die Landesdirektion Sachsen zuständig. 

 

 

12.15 Sachsen-Anhalt 

12.15.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Land Sachsen-Anhalt 

(Ladenöffnungszeitengesetz Sachsen-Anhalt - LÖffZeitG-LSA) 

Vom 22.11.2006 (GVBl. LSA S. 528) 

 
§ 1   Zweck des Gesetzes  

Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten der Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt, insbesondere an den 

Sonn- und Feiertagen und am Heiligabend. Es dient weiterhin dem Schutz der Arbeitnehmer sowie 

kleinerer Betriebe mit dem Grundsatz der Wettbewerbsneutralität.  

§ 2   Begriffsbestimmungen  

(...) 
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(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die durch § 2 des Gesetzes über die Sonn- und Feiertage in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 25. August 2004 (GVBl. LSA S. 538) in seiner jeweiligen 

Fassung staatlich anerkannten Tage.  

(...) 

§ 3   Öffnungszeiten  

An Werktagen dürfen Verkaufsstellen von Montag bis Freitag von 0 bis 24 Uhr und am Samstag von 0 

bis 20 Uhr geöffnet sein. Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen für den geschäftlichen 

Verkehr mit Kunden nicht geöffnet sein, soweit im Folgenden nichts Abweichendes bestimmt ist. Satz 

2 gilt entsprechend am Heiligabend ab 14 Uhr, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt.  

§   4   Öffnung bestimmter Verkaufsstellen  

An Sonn- und Feiertagen dürfen geöffnet sein  

1. Apotheken für den Verkauf der in ihnen zugelassenen Waren. Ist eine Dienstbereitschaft 

eingerichtet, gilt dies nur für die dienstbereite Apotheke,  

2. Tankstellen für den Verkauf von Betriebsstoffen, notwendigen Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und 

von Reisebedarf und  

3. Verkaufsstellen auf Bahnhöfen, Flughäfen und Schiffsanlegestellen für den Verkauf von 

Reisebedarf, am Heiligabend jedoch nur bis 17 Uhr.  

§ 5   Öffnung zum Verkauf bestimmter Waren  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen zum Verkauf angeboten werden  

1. Bäcker- oder Konditorwaren von Bäckereien und Konditoreien,  

2. Blumen vom Blumengeschäft sowie 

3. Zeitungen und Zeitschriften  

jeweils für die Dauer von fünf zusammenhängenden Stunden nach der Entscheidung der 

Handeltreibenden, am Heiligabend längstens bis 14 Uhr.  

(2) Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nach Absatz 1 und Verkaufsstellen 

für den Verkauf von Weihnachtsbäumen während höchstens drei Stunden und längstens bis 14 Uhr 

geöffnet sein.  

§ 6   Öffnung in Kur- und Erholungsorten sowie in Ausflugsorten  

(1) An Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen in anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie in 

Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr für den Verkauf von Reisebedarf sowie der 

Waren, die den Charakter des Ortes kennzeichnen, geöffnet sein. Die Handeltreibenden entscheiden, 

ob sie  

1. an 40 Sonn- und Feiertagen im Jahr jeweils acht Stunden oder  

2. an allen Sonn- und Feiertagen im Jahr für jeweils sechs Stunden  

in der Zeit von 11 bis 20 Uhr ihre Verkaufsstellen öffnen. Dabei ist auf die Zeit des  



Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.  

(2) Von einer Öffnung ausgenommen sind der Karfreitag, der Ostersonntag, der Volkstrauertag und 

der Totensonntag. Fällt der Heiligabend auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur bis 14 Uhr 

geöffnet sein.  

(3) Das für die Ladenöffnungszeiten zuständige Ministerium wird ermächtigt, die Ausflugsorte mit 

besonders starkem Fremdenverkehr durch Verordnung festzulegen.  

§ 7   Öffnung an weiteren Samstagen sowie Sonn- und Feiertagen  

(1) Die Gemeinde kann erlauben, dass Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an höchstens vier  

Sonn- und Feiertagen geöffnet werden. Von der Öffnung ausgenommen sind der Neujahrstag, der 

Karfreitag, der Ostersonntag, der Ostermontag, der Volkstrauertag, der Totensonntag, der 1. und 2. 

Weihnachtsfeiertag sowie der Heiligabend, soweit dieser auf einen Sonntag fällt.  

(2) Die Öffnung kann auf bestimmte Bezirke oder Handelszweige beschränkt werden und darf fünf 

zusammenhängende Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr nicht überschreiten. Dabei ist auf die Zeit 

des Hauptgottesdienstes Rücksicht zu nehmen.  

(3) Die Erlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 kann auf den unmittelbar vorhergehenden Samstag von 0 bis 

24 Uhr erstreckt werden.  

§ 8   Öffnung im öffentlichen Interesse  

In Einzelfällen kann das Landesverwaltungsamt erlauben, dass Verkaufsstellen an Sonn- und 

Feiertagen geöffnet werden, wenn dies im öffentlichen Interesse notwendig ist.  

§ 9   Arbeitszeit  

(1) Für die Arbeitnehmer in Verkaufsstellen gelten die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes, soweit 

Absatz 2 keine abweichenden Regelungen trifft.  

(2) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen während der zugelassenen 

Öffnungszeit und höchstens 30 Minuten zur Vor- und Nachbereitung beschäftigt werden. Es müssen 

mindestens 20 Sonntage im Jahr beschäftigungsfrei bleiben. Die Dauer der Beschäftigungszeit des 

einzelnen Arbeitnehmers an Sonn- und Feiertagen darf acht Stunden nicht überschreiten.  

§ 10   Vollzugsbestimmungen  

(...) 

(2) Die Entscheidung über die Öffnungszeiten nach § 5 Abs. 1 und über die Öffnungszeiten und -tage 

nach § 6 Abs. 1 ist durch den Handeltreibenden der Gemeinde mitzuteilen. Die Öffnungszeiten sind 

deutlich sichtbar an der Eingangstür der Verkaufsstelle bekannt zu machen.  

§ 11   Aufsicht  

Die Gemeinden nehmen die Aufgaben dieses Gesetzes als Aufgaben des übertragenen 

Wirkungskreises wahr. Das Landesamt für Verbraucherschutz übt die Aufsicht zur Einhaltung der §§ 

9 und 10 aus.  

 



§ 12   Ordnungswidrigkeiten  

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig  

1. entgegen den §§ 3 bis 5 und entgegen § 6 Abs. 1 und 2 Verkaufsstellen öffnet oder Waren zum 

gewerblichen Verkauf anbietet,  

2. entgegen § 9 Abs. 2 einen Arbeitnehmer an Sonn- oder Feiertagen beschäftigt und  

3. entgegen § 10 Abs. 2 seine Entscheidung über die Öffnungszeiten nicht mitteilt oder die 

Öffnungszeiten an seiner Eingangstür nicht oder nicht ordnungsgemäß bekannt macht.  

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzehntausend Euro 

geahndet werden.  

(…) 

 

 

12.15.2 Gesetz über die Sonn- und Feiertage [von Sachsen-Anhalt] (FeiertG LSA) 

In der Fassung der Bekanntmachung vom 25.08.2004 (GVBl. 538), zuletzt geändert durch 

Gesetz vom 22.11.2006 (GVBl. S. 528) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die staatlich anerkannten Feiertage und die religiösen Feiertage sind nach Maßgabe 

dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Dieser Schutz gilt von 0 bis 24 Uhr, soweit in den nachfolgenden Vorschriften nichts anderes 

bestimmt ist. 

§ 2   Staatlich anerkannte Feiertage 

Staatlich anerkannte Feiertage sind: 

1. der Neujahrstag, 

2. der Tag Heilige Drei Könige (6. Januar), 

3. der Karfreitag, 

4. der Ostermontag, 

5. der 1. Mai, 

6. der Tag Christi Himmelfahrt, 

7. der Pfingstmontag, 

8. der Tag der Deutschen Einheit (3. Oktober), 

9. der Reformationstag (31. Oktober), 

10. (weggefallen) 



11. der 1. Weihnachtsfeiertag, 

12. der 2. Weihnachtsfeiertag. 

§ 3   Allgemeine Arbeitsruhe 

(1) Die Sonntage und die staatlich anerkannten Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Arbeiten und Handlungen, die die äußere Ruhe stören oder dem Wesen der 

Sonn- und Feiertage widersprechen, sind nur erlaubt, soweit sie 

1. nach Bundes- oder Landesrecht besonders zugelassen sind, 

2. den Betrieb der Post, den Eisenbahnverkehr, die Schifffahrt, die Luftfahrt, den  

Güterfernverkehr, den öffentlichen Nahverkehr oder sonstigen Personenverkehr, 

Versorgungsbetriebe oder die Hilfseinrichtungen für diese Betriebe und Verkehrsarten 

betreffen, 

3. unaufschiebbare Arbeiten im Rahmen einer ordnungsgemäßen Landwirtschaft sind oder 

erforderliche Arbeiten zur Befriedigung häuslicher Bedürfnisse oder zur Verhütung eines 

Notstandes oder zur Vorbereitung der am folgenden Tage stattfindenden Märkte sowie 

4. nicht gewerbsmäßige Betätigungen in Haus und Garten darstellen. 

(3) Das Betreiben von Autowaschanlagen ist an Sonntagen erlaubt. Satz 1 gilt nicht am Ostersonntag, 

Pfingstsonntag, Volkstrauertag, Totensonntag sowie an denjenigen Sonntagen, die zugleich staatlich 

anerkannte Feiertage gemäß § 2 sind. 

(4) Die Öffnung von Videotheken ist an Sonntagen ab 13 Uhr erlaubt. § 3 Abs. 3 Satz 2 gilt 

entsprechend. 

§ 4   Schutz der Gottesdienste 

(1) An Sonntagen und den staatlich anerkannten Feiertagen sind während der Zeit des vormittäglichen 

Hauptgottesdienstes alle Veranstaltungen und Handlungen in der Nähe von Kirchen und anderen dem 

Gottesdienst dienenden Einrichtungen untersagt, die geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. 

(2) Alle Veranstaltungen und Handlungen in der Nähe von Kirchen und anderen dem Gottesdienst 

dienenden Einrichtungen sind auch am Gründonnerstag, Buß- und Bettag und Heiligabend untersagt, 

sofern sie geeignet sind, den Gottesdienst zu stören. 

§ 5   Erhöhter Schutz 

Am 

a) Karfreitag ganztägig, 

b) Volkstrauertag (dem vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent) ab 5 Uhr, 

c) Buß- und Bettag ab 5 Uhr, 

d) Totensonntag (dem letzten Sonntag vor dem ersten Advent) ab 5 Uhr und 

e) Heiligabend ab 16 Uhr, 



sind neben den Einschränkungen nach § 4 zusätzlich untersagt 

1. Veranstaltungen in Räumen mit Schankbetrieb, die über den Schank- und Speisebetrieb 

hinausgehen, 

2. öffentliche sportliche Veranstaltungen sowie 

3. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, außer wenn sie der Würdigung des Feiertages 

oder der Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tages 

Rücksicht nehmen. 

§ 6   Freistellung an religiösen Feiertagen 

(1) An den religiösen Feiertagen ihres Bekenntnisses ist den in einem Ausbildungs- oder 

Beschäftigungsverhältnis stehenden Angehörigen einer Kirche oder Religionsgemeinschaft auf Antrag 

unbezahlt Freistellung zu gewähren, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. 

(2) Um die religiösen Feiertage ihrer Kirche oder Religionsgemeinschaft zu begehen, erhalten Schüler 

auf Antrag Freistellung vom Unterricht. 

§ 7   Ausnahmen 

Bei Vorliegen dringender Gründe können Ausnahmen von den Regelungen der § 3 Abs. 2, §§ 4 und 5 

zugelassen werden, sofern damit keine erhebliche Beeinträchtigung des Sonn- und Feiertagsschutzes 

verbunden ist. 

§ 8   Zuständigkeiten und Aufsicht 

(1) Für die Aufgaben nach § 7 sind die Verwaltungsgemeinschaften und die Gemeinden, die keiner 

Verwaltungsgemeinschaft angehören, zuständig. Sie nehmen die Aufgaben im übertragenen 

Wirkungskreis wahr. 

(2) Die Fachaufsicht führen 

1. über die Verwaltungsgemeinschaften und die kreisangehörigen Gemeinden, die keiner 

Verwaltungsgemeinschaft angehören: 

die Landkreise, das Landesverwaltungsamt und das Ministerium des Innern, 

2. über die Landkreise und kreisfreien Städte: 

das Landesverwaltungsamt und das Ministerium des Innern, 

3. über das Landesverwaltungsamt: 

das Ministerium des Innern. 

§ 9   Ausnahmen für Veranstaltungen nach der Gewerbeordnung 

(1) Spezialmärkte nach § 68 Abs. 1 der Gewerbeordnung, die die regionale Identität oder den 

Fremdenverkehr zu fördern geeignet sind, können einmal im Monat auf einen Sonntag oder auf die 

Feiertage 1. Mai und 3. Oktober festgesetzt werden. Weihnachtsmärkte, die die Voraussetzungen des 

Satzes 1 erfüllen, können zusätzlich auf alle Adventssontage festgesetzt werden. 



(2) Spezialmärkte, die nicht von Absatz 1 erfasst sind, sowie Jahrmärkte nach § 68 Abs. 2 der 

Gewerbeordnung können viermal im Jahr auf einen Sonntag festgesetzt werden. 

(3) Volksfeste, Messen und Ausstellungen nach den §§ 60 b, 64 und 65 der Gewerbeordnung können 

auf einen Sonntag festgesetzt werden, Volksfeste auch auf den 1. Mai und auf den 3. Oktober. 

(4) Die Einschränkungen nach § 3 Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend, soweit sich nicht aus den 

Absätzen 1 und 3 Abweichendes ergibt. § 7 findet entsprechende Anwendung. § 4 Abs. 1 bleibt 

unberührt. 

(5) Die Festsetzung nach den Absätzen 1 bis 3 erfolgt durch die nach § 69 Abs. 1 Satz 1 der  

Gewerbeordnung zuständige Behörde im Benehmen mit der nach § 8 Abs. 1 zuständigen Behörde. Bei 

entsprechender Anwendung des § 7 ist an Stelle des Benehmens das Einvernehmen erforderlich. 

§ 10   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 

entgegen § 3 Abs. 2 öffentlich bemerkbare Arbeiten ausführt oder Handlungen vornimmt, die die 

äußere Ruhe stören, 

entgegen §§ 4 oder 5 Veranstaltungen durchführt oder Handlungen vornimmt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 1500 Euro geahndet werden. 

§ 11   Einschränkung von Grundrechten 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit nach Artikel 8 des Grundgesetzes und Artikel 12 der 

Landesverfassung wird durch die §§ 4 und 5 eingeschränkt. 

§ 12   (In-Kraft-Treten) 

 

 

12.16 Schleswig-Holstein 

12.16.1 Gesetz über die Ladenöffnungszeiten im Land Schleswig-Holstein 

(Ladenöffnungszeitengesetz- LÖffZG) 

Vom 29.11.2006 (GVOBl. S.-H., S. 243) 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...)  

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungs- und Ladenschlusszeiten 

(1) Verkaufsstellen dürfen vorbehaltlich des Absatzes 2 an Werktagen ohne zeitliche Begrenzung 

geöffnet sein. 

(2) Verkaufsstellen müssen für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden geschlossen sein: 



1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. am 24. Dezember, wenn dieser Tag auf einen Werktag fällt, ab 14.00 Uhr. 

(3) Fällt der 24. Dezember auf einen Sonntag, dürfen abweichend von Absatz 2 Nr. 1 Verkaufsstellen 

bis 14. 00 Uhr geöffnet sein, die 

1. gemäß § 9 an Sonn- und Feiertagen geöffnet sein dürfen, 

2. überwiegend Lebens- und Genussmittel feilhalten, 

3. Weihnachtsbäume feilhalten. 

(4) Für das gewerbliche Feilhalten von Waren an Jedermann außerhalb von Verkaufsstellen gelten die 

nach diesem Gesetz zulässigen Öffnungen von Verkaufsstellen entsprechend. 

§ 4   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen, deren Angebot hauptsächlich aus 

Blumen und Pflanzen, Zeitungen und Zeitschriften oder Back- und Konditorwaren besteht, an Sonn- 

und Feiertagen, allerdings nicht am Karfreitag, für fünf Stunden geöffnet sein. Die zuständige Behörde 

kann den genauen Zeitraum der Öffnungszeiten durch Rechtsverordnung festlegen. 

(2) Verkaufsstellen von Zubehör, Andenken und zum sofortigen Verzehr bestimmten Lebensmitteln 

dürfen im unmittelbaren räumlichen und zeitlichen Zusammenhang mit Veranstaltungen an Sonn- und 

Feiertagen, allerdings nicht am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag, Volkstrauertag, 

Totensonntag und ersten Weihnachtstag, geöffnet sein. 

(3) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen geöffnet, hat die Inhaberin oder der Inhaber an der 

Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen hinzuweisen. 

§ 5   Weitere Verkaufssonn- und Feiertage 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass an jährlich 

höchstens vier Sonn- und Feiertagen geöffnet sein. Die Tage werden von der zuständigen Behörde 

durch Rechtsverordnung bestimmt. Der Zeitraum der Öffnungszeiten ist anzugeben; er darf fünf 

zusammenhängende Stunden nicht überschreiten und muss spätestens um 18.00 Uhr enden. Die Zeit 

des Hauptgottesdienstes ist dabei zu berücksichtigen. 

(2) Bei der Freigabe können die Öffnungszeiten nach Absatz 1 auf bestimmte Bezirke und 

Handelszweige beschränkt werden. 

(3) Der Karfreitag, der 1. Mai, der Oster- und Pfingstsonntag, der Volkstrauertag und der 

Totensonntag, die Adventssonntage, die Sonn- und Feiertage im Dezember sowie der 24. Dezember 

dürfen nicht zur Öffnung von Verkaufsstellen nach dieser Vorschrift freigegeben werden. 

§ 6   Apotheken 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Apotheken auch während der Ladenschlusszeiten geöffnet sein. 

In dieser Zeit ist nur die Abgabe von Arznei-, Krankenpflege-, Säuglingspflege-und 

Säuglingsnährmitteln, hygienischen Artikeln sowie Desinfektionsmitteln gestattet. 

(2) Die zuständige Behörde hat für eine Gemeinde oder für benachbarte Gemeinden mit mehreren 

Apotheken anzuordnen, dass während der Ladenschlusszeiten nach § 3 abwechselnd ein Teil der 



Apotheken geschlossen sein muss. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein 

Aushang anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken bekannt gibt. Dienstbereitschaft der 

Apotheken steht der Offenhaltung gleich. 

§ 7   Tankstellen 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Tankstellen auch während der Ladenschlusszeiten geöffnet 

sein. 

(2) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 ist nur die Abgabe von Ersatzteilen für  

Kraftfahrzeuge, soweit dies für die Erhaltung oder Wiederherstellung der Fahrbereitschaft notwendig 

ist, sowie die Abgabe von Betriebsstoffen und von Reisebedarf gestattet. 

§ 8   Verkaufsstellen auf Personenbahnhöfen, Flug- und Fährhäfen; Gemeinden im Grenzgebiet 

(1) Abweichend von § 3 Abs. 2 dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von Reisebedarf auf 

Personenbahnhöfen des Schienenverkehrs, auf Flug- und Fährhäfen während der Ladenschlusszeiten 

geöffnet sein. 

(2) Abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von Reisebedarf an 

Sonn- und Feiertagen innerhalb eines Zeitraums von 11.00 bis 23.00 Uhr in Gemeinden geöffnet sein, 

deren Gebiet unmittelbar an die Grenze zum Königreich Dänemark anschließt und in deren Gebiet 

eine Grenzübergangsstelle gelegen ist. Die zuständige Behörde wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung die Dauer der Öffnungszeiten festzulegen und den Geltungsbereich auf Teile des 

Gemeindegebiets zu beschränken. Die Belange des Nachbarschutzes sind zu berücksichtigen. 

§ 9   Kur- und Erholungsorte, Tourismusorte 

(1) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, im Einvernehmen mit der für das Sonn- 

und Feiertagsrecht zuständigen obersten Landesbehörde durch Verordnung zu bestimmen, dass und 

unter welchen Voraussetzungen Verkaufsstellen in 

1. Kur- und Erholungsorten im Sinne der Landesverordnung über die Anerkennung als Kur- oder 

Erholungsort vom 7. Dezember 1990 (GVOBl. Schl.-H. S. 654), zuletzt geändert durch Verordnung 

vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. S. 503) und 

2. einzeln zu benennenden Gemeinden und Gemeindeteilen, die von besonders starkem 

Urlaubstourismus geprägt sind, abweichend von § 3 Abs. 2 Nr. 1 an Sonn- und Feiertagen in der Zeit 

vom 15. Dezember bis 31. Oktober geöffnet sein dürfen. Hiervon auszunehmen sind jeweils der 

Karfreitag und der erste Weihnachtstag. Am 1. Mai darf der Verkauf nur dann erlaubt werden, wenn 

die Ladeninhaberin oder der Ladeninhaber unter Freistellung aller Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmer den Verkauf persönlich durchführt. 

(2) In der nach Absatz 1 erlassenen Rechtsverordnung kann die Erlaubnis zur Ladenöffnung an 

einzelnen Feiertagen zeitlich begrenzt werden. Die Ladenöffnung kann an Bedingungen geknüpft 

werden. 

§ 10   Marktverkehr, Volksbelustigungen 

(1) Während der Ladenschlusszeiten nach § 3 Abs. 2 Nr. 1 dürfen auf genehmigten Groß- und 

Wochenmärkten Waren zum Verkauf an die letzte Verbraucherin oder den letzten Verbraucher nicht 

feilgehalten werden; jedoch kann die zuständige Behörde nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder 



nach aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften die Öffnung der Verkaufsstellen für einen 

geschäftlichen Verkehr auf Groß- und Wochenmärkten zulassen. 

(2) Am 24. Dezember dürfen nach 14.00 Uhr Waren auch im sonstigen Marktverkehr nicht 

feilgehalten werden. 

(3) § 3 Abs. 2 gilt nicht für Volksbelustigungen, die den Vorschriften des Titels III der 

Gewerbeordnung unterliegen und von der zuständigen Behörde genehmigt worden sind. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

Die zuständige Behörde kann in Einzelfällen befristete Ausnahmen von den Vorschriften der §§ 3 bis 

9 dieses Gesetzes bewilligen, wenn die Ausnahmen im öffentlichen Interesse erforderlich werden. Die 

Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

§ 12   Aufsicht und Auskunft, Zuständigkeiten 

(1) Die Aufsicht über die Ausführung der Vorschriften dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Vorschriften obliegt der zuständigen Behörde. 

(2) Die Inhaberin oder der Inhaber von Verkaufsstellen und die in § 10 genannten Gewerbetreibenden 

sind verpflichtet, den Behörden auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden 

erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. Diese Auskunftspflicht obliegt 

auch den in Verkaufsstellen oder beim Feilhalten gemäß § 10 beschäftigten Arbeitnehmerinnen und 

Arbeitnehmern. 

(3) Die am Sonn- und Feiertag geleistete Arbeit und der dafür nach den Vorschriften des 

Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes 

vom 14. August 2006 (BGBl. I S. 1962), gewährte Freizeitausgleich ist mit Namen, Tag, 

Beschäftigungsart und -dauer der beschäftigten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer aufzuzeichnen. 

Die Aufzeichnungen sind mindestens ein Jahr aufzubewahren. 

(4) Die zuständige oberste Landesbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die nach diesem 

Gesetz zuständigen Behörden zu bestimmen. 

§ 13   Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern 

(1) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Verkaufsstellen finden die §§ 

3 bis 7 und 11 des Arbeitszeitgesetzes Anwendung. 

(2) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur 

während der zugelassenen Öffnungszeiten (§§ 3 bis 11 und die hierauf gestützten Vorschriften) und, 

falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten unerlässlich ist, während 

insgesamt weiterer dreißig Minuten beschäftigt werden. 

(3) Die Arbeitsschutzbehörde kann in begründeten Einzelfällen Ausnahmen von den Vorschriften der 

Absätze 1 und 2 bewilligen. Die Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(4) Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer können verlangen, an einem Sonnabend im Monat von der 

Arbeit freigestellt zu werden. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 



1. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 

im Sinne des § 10 einer Vorschrift der §§ 3, 4, 5 Abs. 

1, einer nach § 5 Abs. 1 erlassenen Rechtsverordnung, § 6 Abs. 1, § 7 Abs. 2, § 8 oder einer nach § 9 

erlassenen Rechtsvorschrift 

2. als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender im Sinne des § 10 einer Vorschrift des § 10 Abs. 1 

und 2 über das Feilhalten von Waren im Marktverkehr oder außerhalb einer Verkaufsstelle, 

3. Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle einer Vorschrift des § 12 über die Auskunft oder 

4. als Inhaberin oder Inhaber einer Verkaufsstelle oder als Gewerbetreibende oder Gewerbetreibender 

im Sinne des § 10 einer Vorschrift des § 13 zuwiderhandelt. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1 und 4 kann mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzehntausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 2 und 3 mit einer Geldbuße bis zu 

zweitausendfünfhundert Euro geahndet werden. 

§ 15   Inkrafttreten, Übergangsregelungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tag seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Regelungen, die aufgrund bisher geltenden Rechts erlassen worden sind, behalten ihre Gültigkeit 

und können im Rahmen der Bestimmungen dieses Gesetzes geändert werden. 

 

 

12.16. 2 Gesetz über Sonn- und Feiertage [von Schleswig-Holstein] (SFTG) 

Vom 28.06.2004 (GVOBl. S. 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.02.2005 

(GVOBl. S. 57) 

§ 1   Allgemeines 

Die Sonntage, die gesetzlichen und kirchlichen Feiertage werden nach Maßgabe dieses Gesetzes 

geschützt. 

§ 2   Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

1. Neujahrstag, 

2. Karfreitag, 

3. Ostermontag, 

4. Mai, 

5. Himmelfahrtstag, 

6. Pfingstmontag, 

7. 3. Oktober - Tag der Deutschen Einheit -, 



8. 1. Weihnachtstag, 

9. 2. Weihnachtstag. 

(2) Die Landesregierung wird ermächtigt, bei besonderem Anlass für das ganze Land oder für 

Teilgebiete des Landes durch Rechtsverordnung Werktage zu einmaligen Feiertagen zu erklären und 

die Schutzvorschriften der §§ 3, 5 und 6 auf sie auszudehnen. 

(3) Kirchliche Feiertage sind Feiertage, die von Kirchen und Religionsgesellschaften außer den unter 

Absatz 1 genannten Feiertagen begangen werden. 

§ 3   Grundbestimmungen 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) Öffentlich bemerkbare Handlungen, die dem Wesen der Sonn- und Feiertage widersprechen, sind 

verboten. 

§ 4   Ausnahmen 

(1) Das Verbot des § 3 Abs. 2 findet keine Anwendung auf 

1. unaufschiebbare Arbeiten, die erforderlich sind 

a) zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum sowie zur Verhütung von Gefahren 

für Gesundheit oder Eigentum, 

b) in der Landwirtschaft, 

2. die Tätigkeit von Polizei, Feuerwehren, Rettungsdiensten, Trägern des Katastrophenschutzdienstes 

einschließlich der erforderlichen Übungen und Ausbildungsveranstaltungen, 

3. eine nicht gewerbsmäßige Betätigung in Haus und Garten, 

4. Videotheken, automatische Waschanlagen und Selbstwaschanlagen für Kraftfahrzeuge, Münz- und 

Selbstbedienungswaschsalons sowie Einrichtungen, die unmittelbar der Erholung im Rahmen der 

Freizeitgestaltung dienen wie insbesondere Saunen, Fitness- und Bräunungsstudios. 

(2) Das Verbot des § 3 Abs. 2 findet ferner keine Anwendung auf Handlungen, die nach Bundes- oder 

Landesrecht zugelassen sind. Die zuständige Behörde kann die Durchführung einer marktähnlichen 

Veranstaltung erlauben, wenn keine gewerblichen Anbieter teilnehmen. 

§ 5   Verbotene Handlungen während des Gottesdienstes 

(1) Über die in § 3 Abs. 2 festgelegten Beschränkungen hinaus sind an Sonntagen und gesetzlichen 

Feiertagen mit Ausnahme des 1. Mai und des 3. Oktober alle Handlungen, die den Gottesdienst stören, 

verboten. Dies gilt nicht für Handlungen nach § 4 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 2 Satz 1. 

(2) Das Verbot nach Absatz 1 Satz 1 gilt auch für öffentliche Versammlungen unter freiem Himmel 

und öffentliche Aufzüge, soweit sie den Gottesdienst stören. Das Grundrecht auf 

Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

§ 6   Schutz der stillen Feiertage sowie von kirchlichen Feiertagen 

(1) Am Volkstrauertag und am Totensonntag (Ewigkeitssonntag) sind von 4.00 Uhr bis 24.00 Uhr  



über die in §§ 3 und 5 festgelegten Beschränkungen hinaus alle öffentlichen Veranstaltungen verboten, 

soweit sie dem ernsten Charakter des Tages nicht entsprechen. Am Karfreitag gilt das in Satz 1 

genannte Verbot von 0.00 Uhr bis 24.00 Uhr. Das Verbot gilt auch für öffentliche Versammlungen 

und öffentliche Aufzüge, die nicht mit dem Gottesdienst zusammenhängen; das Grundrecht auf 

Versammlungsfreiheit (Artikel 8 Abs. 2 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt. 

(2) Am Reformationstag (31. Oktober) und am Buß- und Bettag sind alle Handlungen, die den 

Gottesdienst stören, verboten. § 5 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 2 gelten entsprechend. 

§ 7    Dienst- und Arbeitsfreistellung 

(1) Den in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehenden Mitgliedern der 

Religionsgemeinschaften ist, soweit betriebliche Notwendigkeiten nicht entgegenstehen, an den 

Feiertagen ihres Bekenntnisses Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. 

(2) Lehrerinnen und Lehrern sowie Schülerinnen und Schülern ist an den Feiertagen ihrer 

Religionsgemeinschaften Gelegenheit zu geben, am Gottesdienst teilzunehmen. 

(3) Am Buß- und Bettag ist Personen, die in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis 

stehen, auf Antrag unbezahlte Freistellung für den gesamten Tag zu gewähren, soweit betriebliche 

Notwendigkeiten nicht entgegenstehen. Schülerinnen und Schüler werden an diesem Tag auf Antrag 

vom Unterricht freigestellt. 

§ 8   Ausnahme von Verboten 

Die zuständige Behörde kann im Einzelfall bei Vorliegen eines dringenden Bedürfnisses Ausnahmen 

von den Verboten und Beschränkungen der §§ 3, 5 und 6 zulassen. 

§ 9   Ordnungswidrigkeiten, Zuständigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

entgegen § 3 Abs. 2 Handlungen vornimmt, 

entgegen §§ 5 und 6 Handlungen vornimmt oder Veranstaltungen durchführt, 

einer Verordnung nach § 2 Abs. 2 zuwiderhandelt, soweit sie für einen bestimmten Tatbestand auf 

diese Bußgeldvorschriften verweist. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu 5.000 Euro geahndet werden. 

(3) Zuständige Behörde nach diesem Gesetz und zuständige Verwaltungsbehörde nach § 36 Abs. 1 Nr. 

1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der 

amtsfreien Gemeinden sowie die die Amtsdirektorinnen und Amtsdirektoren und Amtsvorsteherinnen 

und Amtsvorsteher als örtliche Ordnungsbehörden. 

§ 10   In-Kraft-Treten, Außer-Kraft-Treten 

Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Gleichzeitig tritt das Gesetz über Sonn- 

und Feiertage in der Fassung vom 6. März 1997 (GVOBl. Schl.-H. S. 149), geändert durch Gesetz 

vom 13. Dezember 2001 (GVOBl. Schl.-H. S. 397, ber. 2002 S. 15), Zuständigkeiten und 

Ressortbezeichnungen zuletzt ersetzt durch Verordnung vom 16. September 2003 (GVOBl. Schl.-H. 

S. 503), außer Kraft. 



 

12.17 Thüringen 

12.17.1 Thüringer Feiertagsgesetz (ThürFtG) 

Vom 21.12.1994 (GVBl. S. 1221), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.12.2007 

(GVBl. S. 267) 

§ 1   Allgemeines 

(1) Die Sonntage, die gesetzlichen Feiertage nach Bundes- oder Landesrecht, die auf Grund von § 2 

Abs. 3 bestimmten Tage und die religiösen Feiertage sind nach Maßgabe dieses Gesetzes geschützt. 

(2) Der Schutz gilt von Mitternacht bis Mitternacht, sofern in den nachstehenden Bestimmungen 

nichts anderes festgelegt ist. 

(3) Die Feiertage nach § 2 Abs. 1 und die durch Rechtsverordnung bestimmten Feiertage nach § 2 

Abs. 2 und 3 Nr. 1 sind Festtage oder gesetzliche, staatlich anerkannte oder allgemeine Feiertage im 

Sinne bundes- oder landesrechtlicher Vorschriften. 

§ 2   Gesetzliche Feiertage 

(1) Gesetzliche Feiertage sind 

der Neujahrstag, 

der Karfreitag, 

der Ostermontag, 

der 1. Mai, 

der Tag Christi Himmelfahrt, 

der Pfingstmontag, 

der 3. Oktober als Tag der Deutschen Einheit, 

der Reformationstag, 

der erste Weihnachtsfeiertag, 

der zweite Weihnachtsfeiertag. 

(2) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung für 

Gemeinden mit überwiegend katholischer Wohnbevölkerung den Fronleichnamstag als gesetzlichen 

Feiertag festzulegen.  

(3) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministerium wird ermächtigt, aus besonderem Anlaß, 

insbesondere soweit Staatstrauer oder eine Staatsfeier es gebieten, durch Rechtsverordnung  

1. Werktage zu einmaligen Feiertagen zu erklären und festzulegen, welche Schutzbestimmungen 

dieses Gesetzes Anwendung finden, oder 

2. Schutzbestimmungen dieses Gesetzes im Einzelfall auf Werktage zu erstrecken. 



 

§ 3   Religiöse Feiertage 

(1) Religiöse Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind 

1. der Dreikönigstag (Epiphanias),  

der Gründonnerstag,  

Mariä Himmelfahrt,  

Allerheiligen,  

der Buß- und Bettag; 

2. der Fronleichnamstag in den Gemeinden, in denen er nicht gesetzlicher Feiertag ist. 

(2) Das für das Feiertagsrecht zuständige Ministeriumwird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem für 

die Religions- und Weltanschauungsgemeinschaft zuständigen Ministerium durch Rechtsverordnung 

weitere religiöse Feiertage für Thüringen oder bestimmte Gebiete des Landes festzulegen und zu 

bestimmen, welche Regelungen des Absatzes 3 Anwendung finden sollen, soweit hierfür aufgrund der 

Bedeutung einer Religionsgemeinschaft nach Tradition oder Mitgliederzahl ein öffentliches Bedürfnis 

besteht. 

(3) Vorbehaltlich der Regelung in Absatz 4 ist an religiösen Feiertagen mit Ausnahme des 

Gründonnerstags 

Schülern auf Antrag Freistellung vom Unterricht zu gewähren, 

Personen, die in einem Beschäftigungs- oder Ausbildungsverhältnis stehen, auf Antrag unbezahlte 

Freistellung zu gewähren, wenn keine zwingenden betrieblichen Erfordernisse entgegenstehen,  

soweit und solange dies für die Teilnahme an einem Gottesdienst ihrer Religionsgemeinschaft jeweils 

erforderlich ist. 

(4) Am Buß- und Bettag ist die Freistellung nach Absatz 3 für den gesamten Tag zu gewähren. 

§ 4   Allgemeine Arbeitsverbote, Ausnahmen 

(1) Die Sonntage und die gesetzlichen Feiertage sind Tage allgemeiner Arbeitsruhe. 

(2) An den Sonntagen und an den gesetzlichen Feiertagen sind alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten 

verboten, die geeignet sind, die äußere Ruhe zu beeinträchtigen oder die dem Wesen des Sonn- oder 

Feiertags widersprechen. 

(3) Von dem Verbot nach Absatz 2 sind ausgenommen 

1. Tätigkeiten, die nach Bundes- oder Landesrecht besonders zugelassen sind, 

2. Tätigkeiten der Unternehmen, die Post- und Fernmeldedienstleistungen für die Öffentlichkeit 

anbieten, der Versorgungsbetriebe und -einrichtungen, der Eisenbahnen und sonstiger der 

Personenbeförderung dienenden Unternehmen, 

3. Tätigkeiten der Hilfseinrichtungen des Verkehrs mit der Maßgabe, dass  



Instandsetzungsarbeiten an Kraftfahrzeugen nur zulässig sind, soweit sie für die Weiterfahrt 

erforderlich sind, 

4. unaufschiebbare Tätigkeiten, die zur Befriedigung häuslicher oder landwirtschaftlicher 

Bedürfnisse, zur Abwendung eines Schadens an Gesundheit oder Eigentum, im Interesse 

öffentlicher Einrichtungen oder zur Verhütung oder Beseitigung eines Unfalls oder eines 

Notstands erforderlich sind, 

5. die im Fremdenverkehr und zur Erholung im Rahmen der Freizeitgestaltung üblichen 

Dienstleistungen persönlicher Art, 

6. die Öffentlichkeit nicht störende, nichtgewerbsmäßige Tätigkeiten in Haus und Garten.  

Bei den erlaubten Tätigkeiten ist auf das Wesen des Tags Rücksicht zu nehmen. Unnötige Störungen, 

insbesondere durch Lärmentwicklung, sind zu vermeiden. 

§ 5   Schutz der Gottesdienste 

An den Sonntagen, an den gesetzlichen Feiertagen, mit Ausnahme des 1. Mai und des Tags der 

Deutschen Einheit, und an den religiösen Feiertagen sind in der Nähe von religiösen Zwecken 

dienenden Gebäuden und Örtlichkeiten alle Handlungen verboten, die geeignet sind, den Gottesdienst 

zu stören. 

§ 6   Erhöhter Schutz an stillen Tagen 

(1) Am Karfreitag ganztägig, am vorletzten Sonntag vor dem ersten Advent als Volkstrauertag und am 

Totensonntag (Ewigkeitssonntag) jeweils ab 3.00 Uhr sind unbeschadet der §§ 4 und 5 verboten: 

1. musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art in Gaststätten und in 

Nebenräumen mit Schankbetrieb, 

2. öffentliche sportliche Veranstaltungen, 

3. alle sonstigen öffentlichen Veranstaltungen, wenn sie nicht der Würdigung des Tags oder der 

Kunst, Wissenschaft oder Volksbildung dienen und auf den Charakter des Tags Rücksicht 

nehmen. 

(2) Der Allerheiligentag ist nach Maßgabe des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 ab 3.00 Uhr in den Gemeinden 

geschützt, in denen der Fronleichnamstag als gesetzlicher Feiertag bestimmt ist. 

(3) Am Tag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend) gelten die Verbote des Absatzes 1 

Nr. 2 und 3 ab 15.00 Uhr. 

§ 7   Ausnahmen 

(1) Aus wichtigen Gründen können von den Verboten des § 4 Abs. 2 und der §§ 5 und 6 Ausnahmen 

zugelassen werden. Eine Störung der Gottesdienste darf durch die zugelassenen Ausnahmen nicht 

eintreten. 

(2) Ausnahmen können auch für den Betrieb von Waschanlagen für Personenkraftwagen zugelassen 

werden, sofern eine Störung der Feiertagsruhe der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann. 

(3) Zuständig für die Zulassung von Ausnahmen sind 



die Landkreise im übertragenen Wirkungskreis für alle Ausnahmen innerhalb ihres Gebietes, soweit 

deren Zulassung über das Gebiet einer kreisangehörigen Gemeinde hinausgeht, 

in allen übrigen Fällen die kreisfreien Städte und kreisangehörigen Gemeinden jeweils im 

übertragenen Wirkungskreis. 

§ 8   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. Öffentlich bemerkbare Tätigkeiten entgegen § 4 Abs. 2 vornimmt, 

2. Handlungen vornimmt, die entgegen § 5 den Gottesdienst zu stören geeignet sind, 

3. an den stillen Tagen 

a) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 1 musikalische und sonstige unterhaltende Darbietungen jeder Art 

in Gaststätten und in Nebenräumen mit Schankbetrieb veranstaltet, 

b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 2 öffentliche sportliche Veranstaltungen durchführt, 

c) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 andere als die dort zugelassenen öffentlichen Veranstaltungen 

durchführt, 

4. am Tag vor dem ersten Weihnachtsfeiertag (Heiliger Abend) 

a) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 3 öffentliche sportliche Veranstaltungen durchführt, 

b) entgegen § 6 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 3 andere als die dort zugelassenen öffentlichen 

Veranstaltungen durchführt. 

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund des § 2 Abs. 3 

erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, sofern darin für einen bestimmten Tatbestand auf diese 

Bußgeldbestimmung verwiesen wird. 

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünftausend Euro geahndet werden. 

(4) Zuständige Behörde im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten sind 

die Landkreise und kreisfreien Städte jeweils im übertragenen Wirkungskreis. 

§ 9   Grundrechtseinschränkungen 

Das Grundrecht der Versammlungsfreiheit (Artikel 8 des Grundgesetzes; Artikel 10 der Verfassung 

des Freistaats Thüringen) wird nach Maßgabe des § 2 Abs. 3, des § 4 Abs. 2 sowie der §§ 5 und 6 

eingeschränkt. 

§ 10   Übergangsbestimmungen, Mehrbelastungsausgleich 

(1) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 2 Abs. 2 gilt der Fronleichnamstag in denjenigen 

Teilen Thüringens, in denen er im Jahre 1994 als gesetzlicher Feiertag begangen wurde, als solcher 

fort. 

(2) Bis zum Erlass einer Rechtsverordnung nach § 3 Abs. 2 gilt die in § 3 Abs. 1 Buchst. c in 

Verbindung mit § 3 Abs. 2 der Ersten Durchführungsbestimmung zur Verordnung über die Einführung  



gesetzlicher Feiertage vom 7. Juni 1990 (GBl. I Nr. 31 S. 281) getroffene Regelung fort. 

(3) Die nach § 7 Abs. 3 in der nach dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Thüringer 

Haushaltsbegleitgesetzes 2008/2009 geltenden Fassung den Landkreisen und kreisfreien Städten 

entstehenden angemessenen Kosten für die in den übertragenen Wirkungskreis übertragenen Aufgaben 

werden diesen für die Jahre 2008 und 2009 vom Land erstattet.  

(4) Ab dem Jahr 2010 erfolgt die Erstattung der mit der Aufgabenübertragung nach § 7 Abs. 3 in der 

nach dem Inkrafttreten des Artikels 1 des Thüringer Haushaltsbegleitgesetzes 2008/2009 geltenden 

Fassung verbundenen angemessenen Kosten an die Landkreise und kreisfreien Städte über die 

Auftragskostenpauschale nach § 26 des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes.  

§ 11   Schlussbestimmungen 

(1) Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1995 in Kraft. 

(2) [hier nicht wiedergegeben] 

 

 

12.17.2 Thüringer Ladenöffnungsgesetz (ThürLadÖffG) 

Vom 24.11.2006 (GVBl. Thüringen  S. 541), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.12.2011 

(GVBl. S. 540) 

§ 1   Zweck des Gesetzes 

Dieses Gesetz regelt die Öffnungszeiten für Verkaufsstellen und das gewerbliche Anbieten von Waren 

außerhalb von Verkaufsstellen und dient dem Schutz der Sonn- und Feiertage sowie dem 

Arbeitnehmerschutz. 

§ 2   Begriffsbestimmungen 

(...) 

(2) Feiertage im Sinne dieses Gesetzes sind die nach dem Thüringer Feiertagsgesetz vom 21. 

Dezember 1994 (GVBl. S. 1221) in der jeweils geltenden Fassung festgelegten gesetzlichen Feiertage. 

§ 3   Allgemeine Ladenöffnungszeit 

Verkaufsstellen dürfen von Montag 00.00 Uhr bis Sonnabend 20.00 Uhr geöffnet sein, sofern nicht 

andere Regelungen dieses Gesetzes dem entgegenstehen (allgemeine Ladenöffnungszeit). Die am 

Ende der Ladenöffnungszeit anwesenden Kunden dürfen noch bedient werden. 

§ 4   Schutz von Sonn- und Feiertagen 

(1) Verkaufsstellen sind für den geschäftlichen Verkehr mit Kunden 

1. an Sonn- und Feiertagen, 

2. an Sonnabenden nach 20.00 bis 24.00 Uhr und 

3. am 24. Dezember und 31. Dezember, wenn diese Tage auf einen Werktag fallen, ab 14.00 Uhr 

geschlossen (Schutzzeit) zu halten, sofern durch dieses Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 



(2) Während dieser Schutzzeiten nach Absatz 1 ist auch das gewerbliche Anbieten von Waren an 

jedermann außerhalb von Verkaufsstellen verboten; dies gilt nicht für Volksbelustigungen, die dem 

Titel III der Gewerbeordnung unterliegen und von der nach Landesrecht zuständigen Behörde 

genehmigt worden sind. 

(3) Soweit für Verkaufsstellen nach diesem Gesetz Abweichungen von den Schutzzeiten des 

Absatzes 1 zugelassen sind, gelten diese Abweichungen unter denselben Voraussetzungen und 

Bedingungen auch für das gewerbliche Anbieten außerhalb von Verkaufsstellen.  

§ 5   Apotheken 

Apotheken dürfen an Sonn- und Feiertagen, an Sonnabenden sowie am 24. Dezember und 

31. Dezember ganztägig für die Abgabe von Arzneimitteln und apothekenüblichen Waren geöffnet 

sein. Ist durch die Landesapothekerkammer eine Dienstbereitschaft eingerichtet, gilt Satz 1 nur für die 

bestimmten Apotheken. An den geschlossenen Apotheken ist an sichtbarer Stelle ein Aushang 

anzubringen, der die zurzeit offenen Apotheken anzeigt. 

§ 6   Tankstellen 

Tankstellen dürfen an Sonn- und Feiertagen, an Sonnabenden sowie am 24. Dezember und 

31. Dezember ganztägig für den Verkauf von Betriebsstoffen, Ersatzteilen für Kraftfahrzeuge und von 

Reisebedarf geöffnet sein. 

§ 7   Flughäfen, Bahnhöfe und Schiffsanlegestellen 

Verkaufsstellen auf Flughäfen, Bahnhöfen und an Schiffsanlegestellen dürfen für den Verkauf von 

Reisebedarf an Sonn- und Feiertagen sowie an Sonnabenden ganztägig und am 24. Dezember und 

31. Dezember bis 17.00 Uhr geöffnet sein. 

§ 8   Kur-, Erholungs-, Ausflugs- und Wallfahrtsorte 

(1) In anerkannten Kur- und Erholungsorten sowie in einzeln aufzuführenden Wallfahrtsorten und 

Ausflugsorten mit besonders starkem Fremdenverkehr dürfen Verkaufsstellen für den Verkauf von 

Reisebedarf, Devotionalien sowie Waren, die für diese Orte kennzeichnend sind, an Sonn- und 

Feiertagen bis zur Dauer von sechs zusammenhängenden Stunden im Zeitraum zwischen 11.00 und 

20.00 Uhr öffnen. 

(2) Die Landkreise und kreisfreien Städte bestimmen im übertragenen Wirkungskreis durch 

Rechtsverordnung, unter welchen Voraussetzungen und Bedingungen Verkaufsstellen an Sonn- und 

Feiertagen geöffnet sein dürfen und welche Orte Wallfahrts- oder Ausflugsorte im Sinne des 

Absatzes 1 sind. Die Bestimmung von Wallfahrtsorten erfolgt im Einvernehmen mit den öffentlich-

rechtlichen Religionsgemeinschaften. 

(3) Von einer Öffnung ausgenommen sind der Karfreitag, der Volkstrauertag und der Totensonntag. 

Fallen der 24. und 31. Dezember auf einen Sonntag, dürfen Verkaufsstellen nur bis 14.00 Uhr geöffnet 

sein. 

§ 9   Verkauf bestimmter Waren an Sonn- und Feiertagen 

(1) Für den Verkauf von Bäcker- oder Konditorwaren, Schnitt- und Topfblumen sowie pflanzlichen  

Gebinden, soweit Blumen in erheblichem Umfang zum Verkaufssortiment gehören, Zeitungen und 

Zeitschriften sowie selbst erzeugten landwirtschaftlichen Produkten dürfen entsprechende 



Verkaufsstellen an Sonn- und Feiertagen im Zeitraum von 7.00 bis 17.00 Uhr für die Dauer von fünf 

zusammenhängenden Stunden geöffnet sein. Die §§ 6 bis 8 bleiben unberührt. 

(2) Absatz 1 Satz 1 gilt nicht für den Verkauf am Karfreitag, Ostersonntag, Pfingstsonntag und ersten 

Weihnachtsfeiertag. 

(3) Wenn der 24. Dezember auf einen Sonntag fällt, dürfen 

1. Verkaufsstellen, die nach Absatz 1 geöffnet sein dürfen, 

2. alle Verkaufsstellen für die Abgabe von Weihnachtsbäumen 

während höchstens drei Stunden bis längstens 14.00 Uhr geöffnet sein. 

(4) Ist eine Verkaufsstelle an Sonn- und Feiertagen nach den Absätzen 1 oder 3 geöffnet, so hat der 

Inhaber an der Verkaufsstelle gut sichtbar auf die Öffnungszeiten an Sonn- und Feiertagen 

hinzuweisen. 

§ 10   Weitere Öffnungszeiten 

(1) An jährlich höchstens vier Sonn- und Feiertagen dürfen Verkaufsstellen aus besonderem Anlass 

für die Dauer von bis zu sechs zusammenhängenden Stunden in der Zeit von 11 bis 20 Uhr geöffnet 

sein. 

(2) Der Karfreitag, die Adventsonntage und die übrigen Sonn- und Feiertage im Dezember dürfen mit 

Ausnahme wahlweise des ersten oder zweiten Adventsonntags nicht freigegeben werden. 

(3) Diese Öffnungstage werden durch die Landkreise und die kreisfreien Städte im übertragenen 

Wirkungskreis durch Rechtsverordnung freigegeben. 

(4) Unter Berücksichtigung der Ziele des § 1 können die Öffnungstage für die kreisangehörigen 

Gemeinden sowie die Ortsteile der kreisfreien Städte unterschiedlich sein. Für Ortsteile 

kreisangehöriger Gemeinden kann aus besonderem Anlass die Freigabe unterschiedlicher 

Öffnungstage erfolgen. Ortsteile werden nach § 4 Abs. 2 der Thüringer Kommunalordnung bestimmt. 

§ 11   Ausnahmen im öffentlichen Interesse 

(1) Die Landkreise und die kreisfreien Städte können im übertragenen Wirkungskreis in Einzelfällen 

befristete Ausnahmen von den Bestimmungen der §§ 4 bis 10 bewilligen, wenn diese im öffentlichen 

Interesse notwendig sind. Diese Bewilligung kann jederzeit widerrufen werden. 

(...) 

§ 12   Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen 

(1) In Verkaufsstellen dürfen Arbeitnehmer an Sonn- und Feiertagen nur während der ausnahmsweise 

zugelassenen Öffnungszeiten und, falls dies zur Erledigung von Vorbereitungs- und Abschlussarbeiten 

unerlässlich ist, während insgesamt weiterer 30 Minuten beschäftigt werden. Die Dauer der Arbeitszeit 

des einzelnen Arbeitnehmers darf acht Stunden nicht überschreiten. 

(2) Für die Beschäftigung von Arbeitnehmern an Sonn- und Feiertagen finden die Vorschriften des 

Arbeitszeitgesetzes vom 6. Juni 1994 (BGBl. I S. 1170) in der jeweils geltenden Fassung entsprechend  
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Anwendung. Eine Beschäftigung des einzelnen Arbeitnehmers ist jährlich an höchstens 22 Sonn- und 

gesetzlichen Feiertagen erlaubt. 

(3) Arbeitnehmer in Verkaufsstellen dürfen mindestens an zwei Samstagen in jedem Monat nicht 

beschäftigt werden. Das für das Ladenöffnungsrecht zuständige Ministerium kann im Einvernehmen 

mit dem zuständigen Ausschuss des Landtags für bestimmte Personengruppen sowie in Einzelfällen 

Ausnahmen von Satz 1 durch Rechtsverordnung regeln. Bei der Häufigkeit der Arbeitseinsätze an 

Werktagen ab 20.00 Uhr sowie der Beschäftigung an Sonn- und Feiertagen hat der Arbeitgeber die 

sozialen Belange der Beschäftigten, insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, zu 

berücksichtigen. 

§ 13   Aufsicht und Auskunft 

(1) Die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen dieses Gesetzes und der auf Grund dieses 

Gesetzes erlassenen Vorschriften üben die durch Rechtsverordnung der Landesregierung bestimmten 

Behörden aus. 

(2) Die Aufsichtsbehörde kann die erforderlichen Maßnahmen anordnen, die Inhaber von 

Verkaufsstellen sowie Gewerbetreibende und verantwortliche Personen, die Waren innerhalb oder 

außerhalb von Verkaufsstellen gewerblich anbieten, zur Erfüllung der sich aus diesem Gesetz 

ergebenden Pflichten zu treffen haben. 

(3) Die Inhaber von Verkaufsstellen sowie Gewerbetreibende und verantwortliche Personen, die 

Waren innerhalb oder außerhalb von Verkaufsstellen gewerblich anbieten, sind verpflichtet, den 

Aufsichtsbehörden auf Verlangen die zur Erfüllung der Aufgaben dieser Behörden erforderlichen 

Angaben wahrheitsgemäß und vollständig zu machen. 

(4) Die Beauftragten der Aufsichtsbehörden sind berechtigt, die Verkaufsstellen während der 

Öffnungszeiten zu betreten, soweit es für die Überwachung der Einhaltung der Bestimmungen dieses 

Gesetzes oder der aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften erforderlich ist. Das Grundrecht 

auf Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes, Artikel 8 der Verfassung des 

Freistaats Thüringen) wird insoweit eingeschränkt. Inhaber von Verkaufsstellen sowie 

Gewerbetreibende haben das Betreten der Verkaufsstellen zu gestatten. 

§ 14   Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer als Inhaber einer Verkaufsstelle, als Gewerbetreibender oder als 

verantwortliche Person im Sinne des § 13 Abs. 3 vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen einer Bestimmung der §§ 4 bis 8 Abs. 1, auch in Verbindung mit Absatz 3, oder § 9 Abs. 1 

bis 3 Verkaufsstellen öffnet, Waren gewerblicher Art anbietet oder Waren außerhalb der genannten 

Warengruppen oder außerhalb des genannten Umfangs anbietet, 

2. einer aufgrund des § 8 Abs. 2 oder des § 10 Abs. 3 erlassenen Rechtsverordnung zuwiderhandelt, 

soweit 

sie für einen bestimmten Tatbestand auf diese Bußgeldbestimmung verweist, 

3. den Bestimmungen des § 12 Abs. 1 über die Arbeitszeit an Sonn- und Feiertagen zuwiderhandelt, 

(...) 

(2) Die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 1, 2 und 4 bis 6 kann mit einer Geldbuße bis zu  



fünftausend Euro, die Ordnungswidrigkeit nach Absatz 1 Nr. 3 mit einer Geldbuße bis zu 

fünfzehntausend Euro geahndet werden. 

§ 18   Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

(1) Dieses Gesetz tritt am Tage nach seiner Verkündung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes tritt die Thüringer Verordnung über den 

Ladenschluss in Kur-, Ausflugs-, Erholungs- und Wallfahrtsorten vom 22. Oktober 1998 (GVBl. S. 

322), geändert durch Verordnung vom 27. April 2001 (GVBl. S. 49), außer Kraft. 

 


